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Vorwort 

Bei der hier vorgelegten Untersuchung handelt es sich um ein Gutachten, 
das im Jahre 1985 für die Kommission »Neue Führungsstruktur Baden-
Württemberg« erstellt wurde. Der Verfasser war gebeten worden, Grundsät-
ze und Gestaltungsvorschläge für die interne Struktur von Landesministe-
rien zu entwickeln. 
Dazu, daß ich die Untersuchung nach ihrer Publikation im Band III des Kom-
missionsberichts nochmals einer breiteren Öffentlichkeit als Monographie 
vorlege, hat mich das Interesse ermuntert, auf das vor allem die empirische 
Basis des Gutachtens gestoßen ist. Mag man auch über die präskriptiven Tei-
le der Arbeit geteilter Meinung sein, ihr deskriptiver Gehalt dürfte in der Tat 
Struktur und Funktionsweise von Landesministerien erhellen und gezeigt 
haben, daß eine Reihe von Aspekten quantitativer verwaltungswissenschaft-
licher Analyse zugänglich ist. Das Gutachten wurde, abgesehen von kleine-
ren redaktionellen Änderungen, in seiner ursprünglichen Form gedruckt. 
Für die Freigabe zur Buchpublikation danke ich dem seinerzeitigen Auftrag-
geber ebenso wie den Herausgebern der Schriftenreihe und dem Verlag für 
ihre Bereitschaft, das editorische Risiko der Veröffentlichung zu überneh­
men. 
Dankenswerterweise hat Dr. Joachim Kohler, Staatsministerium Baden-
Württemberg, als einer der seinerzeitigen Geschäftsführer der Kommission 
sich bereit gefunden, in einem Nachwort darzulegen, in welchem Zusam-
menhang die Untersuchung mit der Reform der Ministerialverwaltung in Ba-
den-Württemberg steht. 

Bamberg, September 1987 Hans-Ulrich Der/ien 
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0. Auftrag und Durchführung 

0.1 Auftrag 

Mit Vertrag vom 15.10.1984 wurde dem Gutachter der Auftrag erteilt, 
Grundsätze und Gestaltungsvorschläge für die interne Ministerialorganisa-
tion zu entwickeln. 
Das Gutachten geht von theoretischen Ergebnissen der sozialwissenschaftli-
chen und betriebswirtschaftlichen Organisationstheorie aus und stützt sich 
auf verwaltungswissenschaftliche Erkenntnisse. Um organisatorische Män-
gel und damit Ansatzpunkte für Reorganisationsempfehlungen identifizieren 
zu können, bedurfte es einer empirischen Ist-Analyse. Diese empirische Ba-
sis wurde dadurch gelegt, daß im November/Dezember 1984 mit Unterstüt­
zung der Kommission eine schriftliche Befragung aller Abteilungsleiter und 
Referatsleiter sämtlicher Ministerien durchgeführt wurde. 
Ferner fanden Besprechungen und ein Informationsaustausch mit der Kom-
mission und der Geschäftsstelle der Kommission statt, wobei letztere insbe-
sondere dokumentarische Unterlagen verfügbar machte. 

0.2 Theoretische Grundlage 

Organisatorische Überlegungen, Beurteilungen und Gestaltungen werden 
grundsätzlich vom Ziel der Effizienzsteigerung geleitet. Diese Formel bedarf 
jedoch einer inhaltlichen Spezifizierung. Darüber hinaus geht die jüngste, 
verhaltenswissenschaftliche Organisationstheorie, die sog. Kontingenztheo-
rie der Organisation, davon aus, daß es keine universellen Aussagen über 
die Effizienz von Organisationsstrukturen, sondern immer nur durch die 
Rahmenbedingungen, unter denen Organisationen wirken, bedingte (kontin-
gente) Empfehlungen geben kann. . 
Die Effizienz von Organisationen bemißt sich danach, in welchem Maße das 
empirisch ermittelbare Funktionieren den Erwartungen oder Zielvorstellun-
gen der Organisationsmitglieder, der Organisationsspitze oder der Träger, 
Bürger und Kunden in der Umwelt der Organisation entspricht. Diese Erwar-
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tungen sind in aller Regel nicht widerspruchsfrei; so wird klassischerweise ein 
in hierarchisch aufgebauten Organisationen nicht vollständig harmonisierba-
rer Konflikt zwischen der Arbeitszufriedenheit und den Partizipationswün­
schen der Bediensteten einerseits sowie den Zielvorstellungen der Organisa-
tionsleitung andererseits gesehen. Entsprechend unterschiedlich würden Ef-
fizienzbeurteilungen ausfallen müssen. Mithin stellt sich für jeden Gutachter 
die Frage (auch wenn diese vielfach nicht expliziert wird), an welchen und 
wessen Maßstäben sich Beurteilung und Gestaltung zu orientieren haben. 1 

Wissenschaftlich und werturteilsfrei ist diese Frage letztlich nicht zu klären. 
Im Idealfall besteht praktischer Konsens aller Betroffenen, zumindest zwi-
schen Gutachter und Auftraggeber, über die anzulegenden Effizienzkriterien 
oder sichtbare Schwächen einer Organisation. Im Bereich der öffentlichen 
Verwaltung ist die Frage nach der Legitimität bestimmter Effizienzvorstel-
lungen jedoch einfacher zu beantworten als etwa im privat-wirtschaftlichen 
Bereich, in dem Kapital und Arbeit häufig rivalisierende Bezugspunkte dar-
stellen; der repräsentativ-demokratische Legitimationszusammenhang, in 
dem die öffentliche Verwaltung steht, schließt - insbesondere für Fragen der 
Ministerialorganisation - andere Maßstäbe als die der Regierung aus. 

0.2.1 Primat der Politik 

Als oberstes Kriterium wird deshalb in diesem Gutachten der Primat der Po-
litik, d. h. die Steuerungsfähigkeit der politischen Leitung eines Ministeriums 
angesetzt. Ein Ministerium gilt also dann als effizient organisiert, wenn seine 
Strukturen eine zügige, bruchlose und koordinierte Umsetzung der materiel-
len politischen Zielvorstellungen der Leitung sicherstellen; oder negativ for-
muliert: wenn sich die Ministerialverwaltung nicht, wofür es historische Bei-
spiele gibt, politisch verselbständigt und relativ ungesteuert und unkontrol-
liert ihre eigene Politik treibt. 2 

Aus dem Kriterium »Primat der Politik« lassen sich sodann die in der Ablei-
tung unproblematischen Unterkriterien gewinnen, u. a. 

Siehe im einzelnen Der/ien, Theoretische und methodische Probleme der Beurteilung orga-
nisatorischer Effizienz der öffentlichen Verwaltung, in: Die Verwaltung 7 (1974), S. 1-22, 
abgedruckt in A. Remer (Hg.), Verwaltungsführung, Berlin 1982, S. 89-108. 

2 Dieses Verselbständigungsproblem gegenüber der legitimen politischen Leitung themati-
sierte erstmals Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Köln 1964 (1921), S 731. 
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- eine Kommunikationsstruktur, die einerseits wichtige Informationen nicht 
filtert, andererseits nicht zur Informationsüberflutung der Leitung führt; 

- Koordinationsmechanismen, die eine isolierte Behandlung von Teilpoliti-
ken, eine Suboptimierung oder eine Selektivität in der Definition von Pro-
blemen vermeiden; 

- Kontrollmechanismen, die zielorientiertes Arbeiten des Ministeriums si-
cherstellen und die jederzeitige Prüfung eines Sachstandes erlauben. 

Die, wie gesagt, im Prinzip rivalisierenden Kriterien, vor allem solche, die 
sich aus den Interessen des Personals, aber auch aus fiskalischen Gesichts-
punkten ergeben können, werden nun keineswegs vernachlässigt, sondern 
als Restriktionen für die Verwirklichung des Primats der Politik betrachtet. 
Dann, wenn Steuerungs- und Kontrollmechanismen etwa zum Absinken der 
Leistungsmotivation oder gar zu Illoyalität führen könnten, wenn die Rekru-
tierung von Personal langfristig erschwert würde, werden Organisationsstruk-
turen offensichtlich kontraproduktiv. 
Es ist nun nicht möglich, auf beschränkter Seitenzahl und bei Wahrung der 
Lesbarkeit jeweils alle Zusammenhänge zwischen einzelnen Strukturemp-
fehlungen und sämtlichen der - hier keineswegs vollständig angeführten -
Effizienzkriterien und Restriktionen darzulegen. Diese kurzen Ausführun­
gen dienen dazu, die Perspektive des Gutachtens zu umreißen; wo die am 
Primat der Politik orientierten Vorschläge Nebenfolgen positiver, vor allem 
aber negativer Art implizieren, wird dies im Gutachten so weit wie möglich 
angedeutet werden.3 

0.2.2 Innovationsfähigkeit 

Dem Ziel, die Steuerungskapazität zu erhöhen, entsprechen allerdings, an-
ders als die klassische Organisationstheorie noch glaubte, höchst unter-
schiedliche Organisationsmodelle und -strukturen. Am bekanntesten dürften 
inzwischen auch für den Praktiker die gegensätzlichen Strukturkonzepte 
»mechanischer« und »organischer« Systeme sein;4 ersteres ist charakterisiert 
durch primär vertikale Steuerungs- und Kommunikationsbeziehungen, die 
die Hierarchie betonen, durch ein hohes Maß an Formalisierung und Regle-

3 z.B. Kap. 1.5.4; 2.2.4. 
4 Zurückgehend auf die Untersuchung von BumstStalker, The Management of Innovation, 

London 1961. 
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mentierung der Betriebsabläufe und eine starre Arbeits- und Zuständigkeits-
verteilung; letzteres zeichnet sich durch eine starke Betonung vernetzter 
Kommunikation, Informationsfluß von unten nach oben und teamartige 
Kooperation aus. Beide Modelle können effizient sein - allerdings unter ver-
schiedenen Bedingungen der Umwelt, in der sie operieren. Auch anschlie-
ßende Untersuchungen dieser kontingenztheoretischen Perspektive5 stim-
men darin überein, daß in Umwelten (z. B. auf Märkten) mit stabilen Bedin-
gungen oder niedriger Änderungsgeschwindigkeit das »bürokratische« Mo-
dell, die stark formalisierte Organisation mit konstanten und tief geteilten 
Aufgaben »angemessen« sei, während in turbulenten Umwelten mit hoher 
Änderungsgeschwindigkeit und Unsicherheit infolge raschen Wandels die 
teamartige, intern flexible Organisation überlegen sei. 
Für die vorliegende Untersuchung kann diese Erkenntnis jedoch nur Denk-
anstöße liefern, stammen diese Ergebnisse doch fast ausschließlich aus dem 
Bereich privatwirtschaftlicher Organisationen und nicht aus der öffentlichen 
Verwaltung. Ferner ist mit Nachdruck vorauszuschicken, daß uns ganz allge-
mein und auch in Deutschland kaum empirische Organisationsuntersuchun-
gen vergleichbarer Art für die öffentliche Verwaltung vorliegen - schon gar 
nicht über die Ministerialverwaltung. Die wichtigsten Erkenntnisse über die 
Funktionsweise und Funktionsbedingungen der deutschen Ministerialver-
waltung stammen immer noch aus den Arbeiten, die zwischen 1969 und 1975 
für die Projektgruppe Regierungs- und Verwaltungsreform beim Bundesmi-
nister des Innern (PRVR) durchgeführt worden sind.6 Diese Arbeiten doku-
mentieren die seinerzeit für die Verwaltungswissenschaft neue Erkenntnis, 
daß die Ministerialorganisation aufgrund ihrer starken Einbindung in den po-
litischen Entscheidungsprozeß und ihrer tragenden Rolle bei der Entwick-
lung von Programmen und Gesetzen in einer sehr turbulenten Umwelt ope-
rieren muß, starken Unsicherheiten ausgesetzt ist und aufgrund der vielfälti-
gen Interdependenzen innerhalb und zwischen einzelnen Politikfeldern er-
hebliche Koordinationsleistungen innerhalb des Regierungssystems, aber 

5 Vgl. Lammers/Hickson (eds.), Organisations alike and unlike, London 1979; Lawrencel 
Lorsch, Organization and Environment, Homewood 1969; für den deutschen Sprachbereich 
vor allem Staehle, Organisation und Führung sozio-technischer Systeme, Stuttgart 1973; 
Kieser/Kubicek, Organisation, Berlin 19832. 

6 Vor allem von Mayntz,,Scharpfund Mitarbeitern, Programmentwicklung in der Ministerial-
organisation, 1972; Hegelau!Scharpf. Untersuchung zur Reorganisation des Bundesministe-
riums für Verkehr, 1975; siehe hierzu Derlien, Ursachen und Erfolg von Strukturreformen 
im Bereich der Bundesregierung, in: Böhret (Hg.), Verwaltungsreformen und politische 
Wissenschaft, Baden-Baden 1978, S. 67-88. 
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auch gegenüber politischen und gesellschaftlichen Akteuren zu erbringen 
hat. Zugleich hatte sich die traditionelle Ressortorganisation nach h. M. die-
sem Umweltdruck als nicht mehr voll angemessen erwiesen. Sie war zu stark 
auf Aufgaben der Vollzugssteuerung oder gar auf Vollzugsaufgaben selbst 
ausgerichtet.7 

In der Folge wurde eine Reihe organisatorischer Neuerungen entwickelt, er-
probt und z. T. eingeführt (z. T. auch wieder abgeschafft), die das Ziel verfolg-
ten, die aus der Umwelt des Systems erwachsende Unsicherheit zu reduzie-
ren, um es kontingenztheoretisch auszudrücken, ja zukünftige Entwicklungen 
zu antizipieren und in einer innovativen Politik aktiv zu steuern.8 Vor allem über 
die Etablierung eines Planungsverfahrens, den Einbau von Planungseinhei-
ten mit analytischen (prognostischen, statistischen, evaluativen und kosten-
nutzen-analytischen) Kapazitäten, die Einsetzung von Projektgruppen, die 
Stärkung und Verzahnung von Querschnittsaufgaben in den Bereichen Or-
ganisation, Personal und Budgetierung mit den programmatischen Aufgaben 
wurde versucht, die bestehende Ministerialorganisation effizienter zu gestal-
ten. 
Diese Versuche, die Ministerialorganisation im Hinblick auf ihre Aufgaben 
bei der Programmentwicklung, im planerisch-konzeptionellen Bereich »intel-
ligenter« zu machen, ihre Informationsverarbeitungskapazität und ihre Fähig-
keit zu Verarbeitung komplexer Probleme zu steigem,9 dienen diesem Gutach-
ten als zusätzlicher Ausgangspunkt der Überlegungen. Allerdings gilt es, die 
speziellen Bedingungen von Landesministerien zu berücksichtigen, die sich 
funktional nicht voll mit denen von Bundesministerien vergleichen lassen. 
Dies gilt insbesondere für die Zuständigkeit, den umfangreichen nachgeord-
neten Behördenapparat des Verwaltungsvollzuges zu steuern und zu beauf-
sichtigen. Man wird zwar auch für Landesministerien fordern können, daß 
Einzelentscheidungen des Vollzuges nicht ministerieller Natur sein sollen; 
ferner, daß das Schwergewicht der Arbeit im Programmatisch-konzeptionel-
len liegen solle: die Ministerien als Stabstellen des Ministers; in welchem Ma-
ße aber die Ministerien mit Steuerung und Kontrolle des nachgeordneten 
Bereichs befaßt sein sollen, ist letztlich wissenschaftlich nicht exakt einzu-
grenzen, sondern eine politische Entscheidung; daß die Ministerien auch 
diese Funktion werden beibehalten müssen, ist Voraussetzung für die Wah-

7 Davon ausgehend der Bericht der PRVR 1972, Verlagerung von Aufgaben aus den Bundes-
ministerien. 

8 Vgl. Mayntz!Scharpf (Hg.), Planungsorganisation, München 1973. 
9 Damit ist natürlich nicht gesagt, daß sich die innerhalb einer solchen Struktur entwickelten 

Innovationen auch immer im politischen Prozeß durchsetzen lassen. 
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rung der politischen Verantwortlichkeit der Minister für den Verwaltungs-
vollzug; jedoch ließe sich erwägen, hiermit zusammenhängende Aufgaben 
auf Oberbehörden zu delegieren, sobald ein Ministerium durch den Umfang 
derartiger Aufgaben in konzeptionell-planerischen Funktionen beschnitten 
wird und die politische Steuerbarkeit leidet. 
Mithin ist davon auszugehen, daß die Organisation der Landesministerien 
funktional abgestimmt sein muß auf einen Aufgabenmix aus konzeptionellen 
Planungsfunktionen und der Funktion der administrativen Vollzugssteue-
rung, deren genaue Mischung jedoch sowohl politisch zu entscheiden sein 
wird als auch von Fall zu Fall in den Ministerien entsprechend der Natur ih-
rer Aufgaben unterschiedlich ausfallen wird. In jedem Falle aber sollte die 
Organisationsstruktur angesichts des auch von der Kommission »Zukunftsper-
spektiven gesellschaftlicher Entwicklung« 1983 betonten Innovationsbedaifs, der 
Fähigkeit, zukünftige Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft zu er-
kennen und programmatisch darauf zu reagieren, möglichst innovativ ausge-
legt sein, ohne die bei der Bewältigung von Funktionen der Vollzugssteue-
rung bewährte klassische bürokratische Struktur aufzugeben. 

0.3 Empirische Basis 

0.3.1 Umfrage 

Neben Organisationsplänen und Aufgabenbeschreibungen der Zentralstel-
len liegt dem Gutachten vor allem das Ergebnis aus der schriftlichen Befra-
gung der Abteilungs- und der Referatsleiter der Ministerien zugrunde. Mit 
Antworten von 50 Abteilungsleitern und 273 Referatsleitem hat die Befra-
gung eine sehr hohe Rücklaufquote von 91 bzw. 90 Prozent erzielt. Wie die 
folgende Tabelle zeigt, kann die Umfrage auch für die einzelnen Ressorts als 
repräsentativ angesehen werden. 
Der Fragebogen wurde für beide Gruppen weitgehend identisch oder kom-
plementär abgefaßt (s. Anhang); daneben enthielten beide Fragebogenver-
sionen einige Spezialfragen, die nur von jeder Befragtengruppe einzeln sinn-
voll zu beantworten waren. Inhaltlich versuchte der Fragebogen, folgende 
Aspekte zu erfassen: 
- Sachverhalte, z.B. Referatsgröße 
- Reformvorstellungen, z.B. zur Bildung von Unterabteilungen 
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Tab. 0.1 Stichprobe nach Rang und Ressort 

ctavon aus 
AL RL Z-Stellen 

t N n N n N n 
Justiz 7 6 34 31 
Finanzen 6 6 37 33 lRL 
Inneres 10 10 68 57 
Landwirtschaft 9 8 55 50 
Arbeit 6 4 31 29 4RL, lAL 
Wirtschaft 5 5 28 22 
Wissenschaft 5 5 23 22 
Kultus 7 6 31 27 
keine Angabe 2 

55 50 302 273 13 5 

- bestehende Mängel, z. B. in der technischen und personellen Ausstattung 
- Meinungen, z.B. zur Kooperation mit den Zentralstellen. 
Wenngleich Meinungsfragen (etwa zur Institution des politischen Beamten 
oder zur Schaffung von Unterabteilungen) zahlenmäßig von untergeordne-
ter Bedeutung im Fragebogen waren, muß davon ausgegangen werden, daß 
sie wie auch Faktenfragen (etwa zur Kommunikation mit Vorgesetzten) in 
der Wahrnehmung der Befragten nicht unverzerrt ausfallen. 10 

Unterschiede in den Antworten bedeuten nicht automatisch Unterschiede in 
den realen Verhältnissen. Der Vergleich der Antwortstreuung ermöglicht es 
jedoch, Rückschlüsse auf die Validität der Antworten zu geben. Meinungs-
fragen insbesondere zu neuen Strukturelementen, dienen in erster Linie da-
zu, die Akzeptanz der seinerzeit vorläufigen gutachterlichen Überlegungen 
zu prüfen. Da Abweichungen vom status quo immer auf Widerstand sto-
ßen, weil, wie gesagt, die Bediensteten die organisatorische Effizienz letztlich 
nach ihren subjektiven Maßstäben beurteilen, kann sich das Gutachten in 
seinen Empfehlungen keineswegs nach der Meinung der Befragten richten; 
ein solches Vorgehen würde lediglich zur Reproduktion des status quo füh­
ren. Allerdings zeigt sich, daß im konkreten Fall dieses methodische Problem 

10 Vgl. Derfien, Methodische Probleme der empirischen Verwaltungsforschung, Bonn 1978. 

19 



nicht gravierend ist, da die Meinungen der Befragten häufig nicht einheitlich, 
sondern durchaus heterogen sind. Wenn diese Heterogenität in der Beurtei-
lung sich strukturell erklären läßt (etwa aus der Position oder der Ressortzu-
gehörigkeit, der Größe eines Referates oder einer Abteilung), sind die Mei-
nungsunterschiede hingegen wiederum höchst aufschlußreich, reflektieren 
sie doch nicht nur unterschiedliche Interessen, sondern auch von den jeweili-
gen Randbedingungen geprägte Erfahrungen, die es produktiv zu verwerten 
gilt. 
Eine gewisse methodische Vorsicht bei der Interpretation der Antworten 
liegt allerdings auf der Hand; dies um so mehr als nicht komplementär auch 
die Leitung der Ministerien befragt wurde. Aus der Sicht des Ministers, 
Staatssekretärs oder Ministerialdirektors wäre vermutlich dieses oder jenes 
anders als von Abteilungs- und Referatsleitern beurteilt worden. Vor allem 
hätte sich bei einer solchen Leitungsbefragung, auf die hier aus technischen 
und Zeitgründen verzichtet werden mußte, deutlicher herausgestellt, welche 
speziellen subjektiven Erwartungen die Ressortleitung an das effiziente 
Funktionieren eines Ministeriums richtet. Diese Lücke wird sozusagen ge-
schlossen, indem das Gutachten vom Primat der Politik ausgeht und indem 
auf die Besprechungsergebnisse mit der Kommission und die Operationali-
sierung des Kommissionsauftrages zurückgegriffen wird. 

0.3.2 Auswertung 

Die statistische Analyse arbeitet mit folgenden Maßen: 
- Prozentsätze, die aufder Basis der abgegebenen Antworten, nicht immer der 

273 bzw. 50 Fragebogen berechnet sind, da Fragen gelegentlich nicht zu-
treffend waren oder die Befragten keine Antwort geben konnten oder woll-
ten. 1 AL und 2 RL wollten anonym bleiben, weshalb sich diese Fälle etwa 
im Ressortvergleich nicht verwerten lassen; ansonsten sind deren Antwor-
ten aber mit ausgewertet worden. 

- Mittelwerte bei quantitativen Angaben z.B. zur Zahl der Mitarbeiter; 
- Assoziationsmaße, um die statistische Beziehung zwischen zwei Größen, 

z.B. zwischen Zahl der Mitarbeiter im höheren und im gehobenen Dienst 
anzugeben. Bei diesen quantifizierbaren Angaben wurde der Pearsonsche 
Korrelationskoeffizient (r) verwendet, bei qualitativen Angaben Ga - nein) 
das statistische Maß Lambda. Beide Maße haben den Vorteil, daß sich ihre 
Werte zwischen Ound 1 bewegen, womit gar kein bzw. ein totaler Zusam-
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menhang ausgedrückt wird. 11 Von der Vielzahl der mit diesen Maßen 
überprüften theoretischen Zusammenhänge werden jedoch nur die inhalt-
lich und statistisch signifikantesten im Bericht aufgeführt. 

0.3.3 Abkürzungen 

Sofern im Text Abkürzungen verwendet werden, handelt es sich um Kürzel 
für Positionen in den Ministerien, vor allem für Referatsleiter (RL), Abtei-
lungsleiter (AL) und Staatssekretäre (StS). 
Entschuldigend muß angemerkt werden, daß die Ministerien mit Kurztiteln 
belegt wurden, die ihren Aufgabenkern zum Ausdruck bringen sollen. Auf 
die amtlichen Abkürzungen wurde verzichtet, da sie verwirrend sein können 
(z.B. WM: Wirtschaft oder Wissenschaft?). 

Die Ministerien wurden wie folgt bezeichnet: 
Justizministerium Justiz(M) 
Finanzministerium Finanz(M) 
Innenministerium Innen(M) 
Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und 
Technologie Wirtschaft(sM) 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit, Familie und 
Sozialordnung Arbeit(sM) 
Ministerium für Wissenschaft und Kunst Wissenschaft (sM) 
Ministerium für Kultur und Sport Kultus(M) 
Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Umwelt 
und Forsten Landwirtschaft (sM) 

11 Siehe Benninghaus, Deskriptive Statistik, Tübingen 197~. 

21 





1. Basisorganisation 

In diesem Kapitel geht es um die Bestimmung der optimalen Größe der Re-
ferate, die die Basisorganisation der Ministerien darstellen. In engstem Zu-
sammenhang mit der Größe steht die Form der referatsinternen Arbeitstei-
lung. Aus diesem Binnenbezug ergibt sich die Leitungsfrage an der Basis. Die 
Größe der Basiseinheiten strahlt auf die Festlegung der Leitungsspannen der 
mittleren und obersten Ebenen der ministeriellen Hierarchie aus. 
Zunächst wird der heutige Ist-Zustand beschrieben und analysiert. 

1.1 Aufgabentypologie 

Organisationsfragen lassen sich nicht im Zusammenhang mit inhaltlichen, 
mit materiellen Aspekten einer Politik diskutieren; insofern ist es auch nicht 
erforderlich, bei Wandlungen der politischen Zielvorstellungen in einem be-
stimmten Sektor die Organisation jeweils zu verändern. Andererseits gibt es 
einen Zusammenhang zwischen formalen Aspekten von Aufgaben und orga-
nisatorischer Gestaltung: Entscheidend für die Klärung organisatorischer 
Konsequenzen ist, in welchem Maße die zu erledigenden Aufgaben mehr 
dem Typus von Routineentscheidungen entsprechen, die sich im Prinzip 
reaktiv und arbeitsteilig erfüllen lassen, oder inwieweit sie konzeptionell-pla-
nerischer Natur sind, quasi Forschungsarbeiten sind, die neue Ergebnisse 
produzieren sollen, personalintensiv sind und eine Teamarbeit erlaubende 
Referatsgröße erfordern. Es ist nun außerordentlich schwierig, Verwaltungs-
aufgaben in dieser Hinsicht zu klassifizieren; die Verwaltungswissenschaft 
hat dies kaum versucht. 12 Auch um einen Eindruck von der Natur der Aufga-
ben zu gewinnen und zu vermitteln sowie im folgenden Zusammenhänge 
mit der Aufgabenstruktur analysieren zu können, wurde das Aufgabenspek-
trum eines Ministeriums für die schriftliche Befragung folgendermaßen klas-
sifiziert: 

12 Die im folgenden benutzte Typologie wurde von MayntuScharpf et al., Programmentwick-
lung in der Ministerialorganisation, Bonn 1972 angewandt und leicht modifiziert auch von 
Katz, Politische Verwaltungsführung in den Bundesländern, Berlin 1975 eingesetzt. 
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Konzeptionelle Aufgaben 
- Gesetzentwürfe erarbeiten 
- Rechtsverordnungen erarbeiten 
- Verwaltungsvorschriften erarbeiten 

Routineaufgaben 
- Einzelfallentscheidungen 
- Mitzeichnung 
- Informationsbeschaffung i. S. einer Umweltbeobachtung 
- Aufsichtsfunktionen 

Politische Stabsaufgaben wie etwa Reden entwerfen 

Diese Kassifikation kann selbstverständlich nur Anhaltspunkte liefern für die 
Einschätzung des Aufgabentypus: So kann die Erarbeitung einer Verwal-
tungsvorschrift durchaus eine Routineangelegenheit sein, und die Abgren-
zung der Informationsbeschaffung von konzeptionellen Arbeiten wird im 
Einzelfall nicht immer eindeutig sein; die Mitzeichnung eines Gesetzent-
wurfs kann konzeptionelle Vorarbeiten erfordern. Schließlich ist die Katego-
rie »politische Stabsaufgaben« sehr breit, reicht sie doch vom Verfassen von 
Reden für den Minister bis zur Beantwortung von Landtagsanfragen. Den-
noch scheint sich mit dieser Typologie ganz brauchbar erfassen zu lassen, 
was ein Ministerium an qualitativ Unterschiedlichem treibt, denn die befrag-
ten AL und RL haben problemlos das Zeitbudget und die Arbeitskapazität 
ihrer Abteilung entsprechend aufteilen können, und die statistischen Zusam-
menhänge zwischen den Kategorien erwiesen sich als sehr schwach. 13 

Daraus haben wir folgendes Tätigkeitsprofil der Referate in den 8 Ressorts 
entwickeln können; Tab. 1.1 gibt die prozentualen Mittelwerte aus den Anga-
ben der befragten Referatsleiter wieder und ordnet sie nach Ressorts. 
Man sieht, daß insgesamt durchschnittlich etwa ein Fünftel der ministeriellen 
Arbeit (18,4%) als konzeptionell bezeichnet werden kann und auf die Erar-
beitung von Gesetzentwürfen, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvor-
schriften entfällt. 14 Dabei streuen die Angaben für die Ressorts auch nach der 
relativen Bedeutung der Unterkategorien: Plausibel ist, daß das Justizmini-

13 z.B. korreliert der Anteil der Gesetzentwürfe mit dem Anteil von Rechtsverordnungen mit 
r = 0,28, mit dem Anteil von Verwaltungsvorschriften mit r = 0,01; Rechtsverordnungen 
und Verwaltungsvorschriften korrelieren mit r = 0,21 (RL-Befragung). 

14 Nach Einschätzung der AL 22 %; die Mittelwerte beider Befragtengruppen ergeben im gro-
ßen und ganzen keine unterschiedlichen Profile. 
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Tab. 1.1 Tätigkeitsprofil der Ressorts' 

Wirt- Wissen- gesamtJustiz Finanz Innen Arbeit Kultus Landw.schaft schaft zum 
t RL Vergleich

AL 

Gesetzentwürfe 11,3 5,7 5,2 4,6 3,7 3,0 1,2 2,7 4,67 6,6 
Rechtsverordn. 3,2 2,6 3,8 2,9 4,6 4,5 3,5 5,7 3,98 '6, 2 

Verw.Vorschriften 8,9 13,0 12,3 4,7 9,8 4,8 8,6 10,0 9,67 9,2 

EinzelfallE 18,7 27,6 17,9 23,5 15,5 39,6 30,3 14,6 21,66 21,5 

Mitzeichnung 4,4 7,3 8,6 5,4 7,1 7,5 8,9 11,3 7,94 7,2 
Informations-
beschaffung 8,7 15,3 13,1 20,7 13,5 13,1 12,0 12,5 13,23 11,3 

Aufsicht 12,3 11,0 11,3 10,4 11,9 12,5 13,4 10,6 11, 81 14,5 
Reden 2,2 2,5 6,3 0,95 7,6 5,2 2,8 5,2 4,39 6,6 
Sonstiges 27,3 16,1 21,9 28,7 28,4 9,9 18,2 26,7 22,57 25,3 

1 Mittelwerte der Prozentangaben der RL; zum Vergleich der Gesamtmittelwert aus der AL-Befragung in der letzten Spalte. 



sterium bei den Gesetzentwürfen mit 11,3 % führend ist, wobei es sich nicht 
immer um eigene Entwürfe handeln muß, sondern auch die Mitwirkung an 
der Landesgesetzgebung, die in anderen Ressorts ihren Ursprung hat, sowie 
an der Bundesgesetzgebung umfaßt. Die Routineangelegenheiten (Einzel-
fallentscheidungen, Mitzeichnung, Informationsbeschaffung, Aufsicht) ma-
chen mit 54,6% der Arbeitskapaziät einen doch erheblichen Anteil an der mi-
nisteriellen Arbeit aus, vor allem der mit 21,7 % anfa11ende Aufwand für Ein-
zelentscheidungen. Allerdings ist es nicht immer leicht, diese Kategorie von 
der der Aufsichtsfunktionen zu unterscheiden, fallen Einzelentscheidungen 
doch nicht zuletzt im Rahmen der Aufsicht über den nachgeordneten Be-
reich an. In jedem Falle läßt sich sagen, daß die Landesministerien stark ge-
prägt sind von Aufgaben der Vollzugssteuerung (11,8 %), wenn nicht gar des 
Vollzuges selbst mit 21,7% Einzelfallentscheidungen. 
Datenkritisch ist anzumerken, daß in der Kategorie »sonstiges«, die immer-
hin im Durchschnitt ein Viertel der Kapazität ausmacht, nicht selten konzep-
tionelle Arbeiten enthalten sind, wie aus den Kommentaren in den Fragebö­
gen hervorging. 
Insgesamt wird man sagen können, daß etwa höchstens ein Drittel der ministe-
riellen Arbeit in konzeptionell-planerischen Aufgaben besteht, während die 
Hä!fte Routineangelegenheiten beinhaltet, die überwiegend vom Verwaltungs-
vollzug geprägt sind. Die »politischen« Stabsaufgaben spielen eine unter-
geordnete Rolle. 
Es ist letztlich eine verwaltungspolitische Frage, ob man diese Aufgabenmi-
schung in den gegenwärtigen Proportionen für befriedigend ansieht. Geht 
man von der Zielvorstellung aus, die konzeptionelle Kapazität der Ministe-
rien für die Erkennung und Steuerung gesamtgesellschaftlicher Entwicklun-
gen zu steigern, so ist der hohe Anteil von vollzugsgeprägten, gesetzes-akzessori-
schen Aufgaben zumindest bedenklich. Hier solften Überlegungen einsetzen, Auf-
gaben aus den Ministerien auszulagem.15 Dies ist jedoch nicht Aufgabe des 
vorliegenden Gutachtens, sondern wäre im Zusammenhang mit der Funk-
tionalreform zu behandeln. 

15 Nur 4,9% der befragten RL (13) hielten es für wünschenswert, Aufgaben auf den nach-
geordneten Bereich zu übertragen. 
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1.2 Gegenwärtige Varianz der Referatsgröße 

Die 302 Referate der Fachabteilungen der 8 Landesministerien streuen in ih-
rer Personalstärke ganz erheblich zwischen den Extremen des Ein-Mann-Re-
ferats (ausschließlich 1 Mitarbeiter des höheren Dienstes) mit 17 Fällen 
(5,6 %) und 3 Referaten mit 9 bzw. 10 Mitarbeitern des höheren Dienstes. Bei 
insgesamt 910,5 Mitarbeitern des höheren Dienstes (davon 302 Referatslei-
tern) und 727,5 Mitarbeitern des gehobenen Dienstes ergibt sich rechnerisch 
eine durchschnittliche Mitarbeiterzahl neben dem Referatsleiter von rund 2 Ange-
hörigen des höheren Dienstes sowie 2,4 Mitarbeitern des gehobenen Dienstes. Un-
ter der durchschnittlichen Referatsbesetzung von mithin 1/2/2,4 bleiben aber 
218 der 302 Referate (72,2%). 

1.2.1 Referatsgröße nach Zahl der Referenten 

Die Situation wird etwas übersichtlicher, wenn man nur die Mitarbeiter des 
höheren Dienstes (Referenten) betrachtet, wie sie in Tab. 1.2 ausgewiesen 
sind. 

Tab. 1.2 Verteilung der Referate1 nach Größe (Zahl der Referenten/ und Res-
sort 

-
1 

~ rt 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Surrrne 
Refe-
rate 

Justiz 18 14 1 l 34 

Finanzen 16 10 7 3 1 37 

Innen 11 17 16 10 3 3 1 l 62 

Wirtschaft 2 13 11 l l 28 

Arbeit 6 15 6 4 31 

Wissenschaft 3 8 5 4 4 24 

Kultus 5 6 5 9 2 4 31 

Landwirtschaft 8 17 17 5 2 2 2 1 1 55 

Surrrne 

% 

69 
22,8 

100 
33,1 

68 
22,5 

37 
12,3 

13 
4,3 

9 
3,0 

3 
1,0 

0 
0 

2 
0,7 

1 
0,3 

0 
0 

302 
100 

1 ohne Zentral-Stellen; Angaben nach Unterlagen der Kommission 
2 halbe Stellen aufgerundet 
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55,9 % der Referate verfugen über keinen (22,8 %) oder nur einen Referenten 
neben dem Referatsleiter (Kleinreferate); etwa ein Drittel der Referate (Nor-
malreferate) hat 2 oder 3 Referenten (34,8%), während über 4 bis 9 Referen-
ten 28 Referate (9,3 %) verfugen (Großreferate). Die Kleinreferate finden wir 
überdurchschnittlich häufig im Justiz- und im Finanzministerium (58 = 
34,3 % der Kleinreferate), wo sie auch die Basisorganisation insgesamt prägen 
mit 94 % bzw. 70,3 % . Allerdings gibt es im Finanzministerium keine Ein-
Mann-Referate, sondern die Kleinreferate haben zumindest Mitarbeiter des 
gehobenen Dienstes. 
Die (im statistischen Sinne) Durchschnittsreferate treten etwa gleichgewich-
tig zu den Kleinreferaten im Wirtschafts-, im Arbeits-, im Wissenschafts- und 
im Landwirtschaftsministerium. Großreferate sind in keinem Ressort struk-
turprägend und finden sich neben den beiden kleineren Typen in erwähnens-
werter Zahl nur im Innen-, im Kultus- und im Landwirtschaftsministerium. 
Die Großreferate gibt es in folgenden Aufgabenbereichen: 

- FinanzM: I 1 (Personalangelegenheiten) 
- InnenM: III 1, 2 (Polizei-Lagezentrum) 

V 2, 4, 5 (Städtebau, Bautechnik, Wohnungs-
und Siedlungswesen) 

X 3, 4, 5, 7 (Straßenbau) 
- WirtschaftsM: IV 3 (Umweltschutz etc.) 
- WissenschaftsM: I 2, 3 (Bauangelegenheiten, Beamtenrecht 

etc.) 
II 3 (Studentische Angelegenheiten, Zu-

lassung) 
IV 2 (Fachhochschulen) 

- KultusM: III 1 (Grundsatzangelegenheiten) 
IV 3, 4, 5 (Real- und Sonderschulen, Gymna-

sien, allg. Angelegenheiten) 
V 2, 3 (gewerb. Schulen, kaufm. Schulen) 

- LandwirtschaftsM: IV 3, 4 (Bildung und Beratung; Agrarent-
wicklung) 

IX 2-7 (Immissionsschutz) 

Man erkennt die Gemeinsamkeiten technisch-naturwissenschaftlicher 
Aspekte der Aufgaben (Bauangelegenheiten, Umweltschutz) und Fragen 
von Bildungseinrichtungen; Grundsatz-, Personal- und Polizeifragen sind 
Sonderfälle. 
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Diese Streuung der Referatsgröße 16 schon innerhalb einzelner Ministerien, 
sodann zwischen Ministerien, aber auch gegenüber etwa den Bundesmini-
sterien, macht deutlich, daß diese Struktur gewachsen, aber wohl kaum das 
Ergebnis systematischer Überlegungen ist. Schon gar nicht kann die empiri-
sche Verteilung der Referatsgröße sich im Hinblick auf die Leitungsspanne 
der Referatsleiter ergeben haben. Den 22,8 % Kleinreferate stehen fast gleich 
viele (5,0%) Referate mit 6 und mehr Mitarbeitern allein des höheren Dien-
stes gegenüber. Für Bundesministerien ist belegt, daß 12,2 0/o der Referate der 
Fachabteilungen und 15,8 0/o aller Referate einschließlich derer im Leitungs-
bereich und in den Querschnittsabteilungen (Zentralabteilungen beim Bund) 
über 10 und mehr Angehörige (allerdings des gehobenen und ) des höheren 
Dienstes verfügten (1971). 17 

1.2.2 Relation zwischen Referenten und weiteren Mitarbeitern 

In unserer Erhebung fand sich eine ähnlich breite Streuung der Mitarbeiter-
zahlen des gehobenen Dienstes: 

- 16,10/o der Referate (44) verfügten über keinen, 
- 50,5 0/o über 1 oder 2 Mitarbeiter des gehobenen Dienstes, 
- 24,2 0/o der Referate hatten 3 oder 4 
- und 9,2 0/o 5 und mehr Mitarbeiter des gehobenen Dienstes. 

16 Die Befragungsdaten, mit denen im folgenden gearbeitet wird, decken sich weitestgehend 
mit diesen dokumentierten Zahlen. 

17 Lepper, Überlegungen zur Grundorganisation der Ministerialverwaltung, in: Verw. u. 
Fortb. 2 (1974), S. 113 
Leitungsspanne der Referate in Bundesministerien 1972 

Leitungs- und 
ohne Zentralbereich mit 

% % 
1 51 4,2 85 5,6 
2 88 7,3 113 7,5 
3 166 185 
4 166 192 
5 184 202 
6 146 166 
7 122 134 
8 79 102 
9 65 91 

10 u. m. 147 12,2 238 15,8 
1204 1508 
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Die Ausstattung mit sonstigem Personal, insbesondere des mittleren Dien-
stes, ist durchweg noch schwächer: 

- 57,9% der Referate verfügten über keine, 
- 37,7% über 1 bis 2 Mitarbeiter dieser Gruppe. 

Setzt man höheren und gehobenen Dienst der Referate zueinander in Bezie-
hung, erhält man folgende Struktwformen (Tab. 1.3): 

Tab. 1.3 Personalstruktur der Referate 
(Auswahl) 

Grund-"' geh.Dienst 4 und gesamt-0 1 2 3 mehrh..h '\. heito erer 
Dienst " 

19 15 62110 7% 5,5% 4,1% 22,8% 

1 22 
8,1% 

28 
10,3% 

8 
2,9% 

80 
29,4% 

2 19 
7,0% 

17 
6,3% 

14 
5,1% 

66 
24,3% 

3 10 
3,7% 

8 
2,9% 

10 
3,7% 

41 
15,1% 

4 
und mehr 

4 
1,4% 

7 
2,5% 

3 
1,1% 

5 
1,9% 

4 
1,6% 

23 
8,5% 

Grundge-
samtheit 44 66 71 44 47 272 

Neben den 7 % Referaten ohne Mitarbeiter gibt es immerhin auch Referate, 
die nur aus Mitarbeitern des gehobenen Dienstes bestehen. Bei 1 oder 2 Re-
ferenten finden wir relativ häufig auch eine gleiche Anzahl von Sachbearbei-
tern. Wenn Referaten über 3 und mehr Referenten angehören, stagniert 
der Anteil des gehobenen Dienstes und entwickelt sich wieder relativ zurück. 
Entsprechend niedrig ist die Korrelation zwischen beiden Größen (r = 0,09). 
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1.2.3 Personalstruktur nach Ressorts 

Wie schon gesagt, ist die Streuung der Mitarbeiterklassen innerhalb und zwi-
schen den Ministerien relativ stark; eine charakteristische Personalstruktur 
erkennt man jedoch, wenn man die Mittelwerte der einzelnen Mitarbeiter-
gruppen nebeneinanderstellt (Tab. 1.4). 

Tab. 1.4 Mittlere Persona/stärke der Referate nach Ressorts (ohne RL) 

Personal 
Ressort---------

Referenten gehobener 
Dienst 

sonst. 
Personal 

Personal 
gesamt 

Justiz 
Finanz 
Innen 
Wirtschaft 
Arbeit 
Wissenschaft 
Kultus 
Landwirtsch. 

0,55 
0,97 
2,12 
1,60 
1,20 
1,82 
2,25 
2,08 

1,87 
2,53 
2,56 
1,80 
2,20 
2,86 
1,82 
1,66 

0,42 
0,25 
0,93 
0,60 
0,37 
0,50 
1,36 
0,78 

2,84 
3,75 
5,61 
4,00 
3,77 
5,18 
5,43 
4,51 

Gesamt-Mittel 
n = 272/273 1,64 2,15 0,68 4,46 

Geht man zunächst nach der Gesamtzahl an Mitarbeitern aller Laufbahn-
gruppen, so findet man die größten Referate im KultusM und die kleinsten 
im JustizM. Diese Extreme gelten, wie schon 1.2.l gezeigt hat, auch für die 
Referentenzahl. Beim gehobenen Dienst liegen jedoch das Finanz-, Innen-
und WissenschaftsM an der Spitze, während das JustizM noch das Wirt-
schafts- und das KultusM hinter sich läßt. 
Aufgrund der erheblichen Streuung 
- innerhalb einzelner Abteilungen 
- zwischen Abteilungen eines Ministeriums 
- zwischen den Ressorts 
- hinsichtlich der Proportionen zwischen den Mitarbeitergruppen 
stellt sich die Frage, wie diese Referatstypen erklärt werden könnten und wel-
cher Rationalität die gegebene Struktur gehorcht. 
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1.2.4 Aufgabenstruktur und Mitarbeiterzahl 

Man sollte annehmen, daß die Art der Aufgaben sich auch im Personalbe-
stand und in der Personalstruktur der Basiseinheiten niederschlägt, daß z. B. 
ein hoher Anteil an konzeptionellen Aufgaben die Mitarbeiterzahl vor allem 
im höheren Dienst ansteigen läßt. Die statistischen Zusammenhänge zwi-
schen der Mitarbeiterzahl einer Abteilung und den von den AL und den RL 
geschätzten prozentualen Anteilen der einzelnen Aufgabenarten an der an-
fallenden Arbeit sind jedoch derartig niedrig, daß überhaupt nicht von einem 
Zusammenhang gesprochen werden kann! Der höchste statistische Zusam-
menhang besteht mit r =0,43 zwischen dem Anteil an Mitzeichnungsaufga-
ben und der Mitarbeiterzahl im höheren Dienst - ein Ergebnis, das man aber 
kaum sinnvoll wird interpretieren können. Alle anderen Zusammenhänge 
zwischen Aufgabenarten und Mitarbeiterzahl des höheren wie auch des ge-
hobenen Dienstes liegen niedriger, und zum Teil besteht eine - allerdings 
auch niedrige - negative Korrelation zwischen diesen Merkmalen. 18 

Es läßt sich mithin folgern, daß gegenwärtig nicht die relative Bedeutung der 
einzelnen Aufgabenarten und damit die Proportionen von programmatisch-kon-
zeptionellen gegenüber Routineau/gaben Personalstand und Personalstruktur der 
operativen Einheiten der Landesministerien prägen, sondern andere, empirisch 
hier nicht näher bestimmbare Faktoren. Rationalität beim Personaleinsatz 
unterstellt, könnte dies die Arbeitsmenge sein, die ja mit unserer Frage nicht 
erfaßt wurde und auch generell schwer erfaßbar bleibt. Ferner läßt sich ver-
muten, daß die geringe Größe der Einheiten überhaupt keine Abstufung nach 
einer derartigen Aufgabentypologie zuläßt: Wie soll sich in einem Kleinstre-
ferat die Bedeutung von konzeptionellen Aufgaben im Verhältnis zu Routi-
neaufgaben in der Personalstärke ausdrücken? Offenbar sind die Basiseinhei-
ten mit einem Personalminimum, mit einem Sockel ausgestattet, der es ihnen 
erlauben soll, mit jedem Aufgabenmix, gegebenenfalls mit entsprechender 
zeitlicher Verzögerung, fertig zu werden. Schließlich könnten sich in den Mi-
nisterien auch spezielle administrative Kulturen entwickelt haben, in denen 
bestimmte Referatsgrößen und personelle Zusammensetzungen als normal 
gelten. 
In jedem Falle wirft diese verwirrende empirische Lage die Frage der Effekti-
vität auf und legt zugleich einen breiten Gestaltungsspielraum nahe. 

18 Teilweise handelt es sich um kurvilineare, u-förmige Beziehungen, die tendenziell aussa-
gen, daß sowohl mit relativ wenigen als auch mit vielen Mitarbeitern ein relativ hoher An-
teil bestimmter Aufgabentypen geleistet wird. 
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1.2.5 Persona/bestand im Urteil der Bediensteten 

Daß eine Akzentuierung des Aufgabenprofils der Basiseinheiten durch Per-
sonalbestand und Personalstruktur sehr schwer möglich ist bei den gegebe-
nen Verhältnissen, wird auch aus der Konstatierung von Ausstattungsmän-
geln und Veränderungswünschen der Befragten deutlich, wenngleich derarti-
ge Klagen und Wünsche bei allen Organisationsuntersuchungen angespro-
chen werden und Organisationsmitglieder bekanntermaßen Mängel, die sie 
feststellen, immer zuerst auf Defizite beim Faktor »Personal« zurückfüh­
ren. 
Auf die Frage, ob der Personalbestand ausreiche, die anfallende Arbeit zügig 
zu erledigen, antworteten 48 % der Abteilungsleiter positiv, dabei sämtliche 
AL des JustizM, das sich, wie wir gesehen haben, mit 7 Mitarbeitern des hö­
heren und 4 des gehobenen Dienstes pro Abteilung von allen Ministerien als 
am spärlichsten ausgestattet herausgestellt hat. Ansonsten waren die Mei-
nungen gemischt in den einzelnen Ressorts, ausgenommen im ArbeitsM, in 
dem alle AL Personaldefizite feststellten. 
Im Urlaubs- und Krankheitsfall ändert sich die Situation erwartungsgemäß, 
wenn das Personal die zusätzliche Arbeit mit erledigen soll. Jetzt halten nur 
noch 38 0/o der AL und 38,2 0/o der RL den Personalbestand für ausreichend, 
dabei in keinem Ministerium alle Befragten, während im Wirtschafts-, im 
Arbeits- und im KultusM alle AL (aber nicht alle RL) meinten, unter diesen 
Bedingungen reiche der Personalbestand nicht aus. 
Entsprechend dieser Einschätzung der Personalausstattung waren auch 32 0/o 
der AL der Ansicht, die Referate ihrer Abteilung seien nicht unterbesetzt; die 
anderen sahen bis zu 7 der Referate ihrer Abteilung als unterausgestattet an. 
Im Durchschnitt wurde eine Aufstockung des höheren Dienstes von 1,5 und 
des gehobenen Dienstes von 1,3 sowie beim sonstigen Personal um 0,6 Per-
sonen pro Abteilung gefordert (s. Tab. 1.5). 
Demnach scheinen die größten personellen Defizite im Arbeits-, im Kultus-
und im LandwirtschaftsM zu bestehen, wo wir andererseits aber bereits rela-
tiv große Referate finden! Dies deutet auf einen engen Zusammenhang zwi-
schen gegebener Personalstärke und Anspruchsniveau hin. 

1.2.6 Einschätzung der Mindest- und Maximalgröße eines Referats 

Wie sehr die Meinung zum Personalbedarf von den bisherigen Erfahrungen 
und vom Tätigkeitsfeld geprägt werden, machen die Antworten auf die Frage 
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Tab. 1.5 Gewünschte Aufstockung des Personals in den Abteilungen um durch-
schnittlich 
(AL-Angaben) 

e
t 

höherer 
Dienst 

gehobener 
Dienst 

sonstiges 
Personal 

Justiz 
Finanz 
Innen 
Wirtschaft 
Arbeit 
Wissenschaft 
Kultus 
Landwirtschaft 

0,3 
0,3 
1,4 
1,2 
3,5 
1,2 
2,3 
2,3 

0,2 
0,7 
0,8 
1,2 
3,3 
0,6 
2,3 
2,3 

0,0 
0,4 
0,5 
1,5 
2,2 
0,9 
1,7 
1,0 

Durchschnitt 1,5 1,3 0,6 

deutlich, welche Mindestausstattun/9 die AL und die RL für ein Referat für 
erforderlich halten (Tab. 1.6). 
Hinsichtlich der Referentenzahl entfallen rund die Hälfte der AL-Antworten 
auf 1 bis 2 Mitarbeiter ( die RL tendieren zu 2 bis 3 Mitarbeitern), während ein 
Drittel der AL 3 bis 6, einige RL sogar mehr als 6 Referenten als Mindestaus-
stattung eines Referats betrachten. Dabei ist zu berücksichtigen, daß weitere 
20 % bzw. 11.4 % ihre Antwort z. T. von den Umständen, also wohl von der 
Quantität und der Qualität des Arbeitsanfalls abhängig machen wollten. Ein 
ähnliches Bild ergibt sich hinsichtlich der Mindestausstattung an Sachbear-
beitern, die entsprechend der schon heute im Mittel etwas größeren Zahl 
auch in der Wunschvorstellung die Referentenzahl leicht übertreffen. 
Die Ansichten schwanken zwischen den Befragten eines Ministeriums, aber 
auch zwischen den Befragten aus verschiedenen Ministerien. Tab. 1.7 zeigt, 
daß die Mindestzahl an Referenten zwischen 0,64 (d. h. einige RL im JustizM 

19 Die RL wurden nach der »optimalen Besetzung« gefragt. 

34 



Tab. 1.6 Meinung der Abteilungs- und der Referatsleiter zur Mindestausstat-
tung eines Referats 
(Prozentangaben) 

gewünschte 
Zahl Referenten Sachbearbeiter 

AL RL AL RL 
1)0 20,0 11,4 22,2 8,4 

1 26,7 17,2 13,3 14,7 
2 24,4 24,9 42,2 27,1 
3 13,3 21,6 15,6 20,1 
4 13,3 9,2 4,4 10,3 
5 0,0 4,0 2,2 4,4 
6 2,2 2,9 0,0 2,2 

mehr als 6 0,0 1, 1 0,0 5,5 
keine Angabe 1,0 3,7 1,0 7,3 

Befragte 50 273 so 273 

In dieser Kategorie ist auch eine Reihe von Antworten enthalten, die die Angabe von den 
Umständen abhängig machten (»kommt darauf an«). 

möchten keinen Referenten) und 3,28 im KultusM schwankt; nach den AL-
Werten liegt das LandwirtschaftsM an der Spitze. Auf Sachbearbeiter legt 
man in den meisten Ministerien deutlich mehr Wert als auf Referenten (au-
ßer im Kultus- und im LandwirtschaftsM). 
Dabei ist die Optimalitätsvorstellung der RL eindeutig von der heute schon 
verfügbaren Zahl der Referenten und Sachbearbeiter abhängig: beide Werte 
korrelieren statistische extrem hoch mit r = 0,85 bzw. 0,91. 
Die Unterschiede der ressortspezifisch geprägten Auffassungen über eine ange-
messene Referatsgröße werden auch deutlich, wenn man die Maximalaus-
stattung der Referate ermittelt. In der Befragung wurde das Ausmaß der Zu-
stimmung zu Referaten mit zwischen 2 und 5 sowie mehr Referenten auf ei-
ner Skala von 1= »volle Zustimmung« bis 4 = »Ablehnung« ermittelt; die so 
gewonnenen Mittelwerte enthält Tab. 1.8. 
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Tab. 1.7 Mittelwerte zur Mindestausstattung von Referaten nach Ressorts 

Ressort 
Referenten 
AL RL 

Sachbearbeiter 
AL RL 

Justiz 
Finanz 
Innen 
Wirtschaft 
Arbeit 
Wissenschaft 
Kultus 
Landwirtschaft 

2,00 
1,75 
2,44 
1,60 
1,67 
2,33 
2,75 
3,20 

0,64 
1,48 
2,64 
2,18 
2,24 
2,63 
3,28 
2,94 

1,67 
2,75 
2,44 
2,60 
2,33 
2,67 
1,00 
1,80 

1,89 
3,00 
3,09 
2,47 
3,00 
3,47 
2,20 
2,21 

gesamt 2,28 2,32 2,23 2,66 

Man sieht, daß die Zustimmung der AL mit steigender Zahl der Referenten 
von 2,3 (RL 2,1) im Falle des heutigen statistischen Durchschnittsreferats auf 
3,8 bei mehr als 5 Referenten abnimmt. Dabei zeigen sich wiederum erwar-
tungsgemäß einige Unterschiede zwischen den Ressorts: Mißt man die größ­
te Zustimmung nach dem niedrigsten ermittelten Durchschnittswert, so sieht 
man, daß in fast allen Ressorts die größte Präferenz auf dem Referat mit 2 
Referenten liegt; Ausnahmen sind das Innen-, das Kultus- und das Landwirt-
schaftsM, das aber gleich stark neben dem Referat mit 3 Mitarbeitern des hö­
heren Dienstes das kleinere Referat wünscht. Im übrigen schätzen RL und 
AL die Lage leicht unterschiedlich ein.20 

Wie sehr diese Meinungen von den Erfahrungen mit dem Status quo geprägt 
sind, belegen nicht nur die Unterschiede in den Antworten auf diese Frage, 
sondern noch deutlicher der Zusammenhang mit der Zahl der Mitarbeiter, über 
die man jetzt schon verfügt: Je größer die Zahl der Mitarbeiter im höheren Dienst 
in der Abteilung oder im Referat, desto geringer ist die Ablehnung größerer Refe-
rate. 21 

20 In Zweifelsfällen wurde für die voranstehende Aussage die Summe beider Werte gebildet. 
21 Korrelationskoeffizienten zwischen Zahl der Mitarbeiter im höheren Dienst im Referat 

und Ablehung von »Großreferaten« mit 2 Referaten: -0,11; 3 Referaten: -0,34; 4 Referaten: 
-0,44; 5 Referaten: -0,47; mehr als 5 Referaten: -0,26. 
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Tab. 1.8 Zustimmung zur Obergrenze von Referentenzahlen 
(Mittelwerte) 

essort 
2 Ref. 3 Ref. 4 Ref. 5 Ref. r,,ehr als 

6 Ref. 

RLJustiz AL 
2,4 
3,2 

3,1 
3,5 

3,4 
4,0 

3,5 
4,0 

3,6 
4,0 

RLFinanz AL 
1,0 
1,6 

1,5 
2,0 

3,1 
3,2 

3,9 
4,0 

3,9 
4,0 

RLInnen AL 
2,3 
2,1 

2,3 
1, 4 

2,9 
2,0 

3,5 
2,6 

3,8 
3,4 

RLWirtschaft AL 
2,0 
2,6 

2,3 
3, 4 

3,3 
3,8 

4,0 
4,0 

4,0 
4,0 

RLArbeit AL 
2,3 
1,0 

2,2 
2,0 

3,1 
2,7 

3,7 
4,0 

3,7 
3,7 

RLWiss.schaft AL 
1,9 
2,0 

1,6 
2,7 

2,4 
2,7 

3,0 
3,0 

3,9 
4,0 

RLKultus AL 
2,5 
2,5 

2,1 
2,0 

2,8 
2,3 

3,1 
3,0 

3,3 
4,0 

RLLandwirt. AL 
2,3 
2,3 

2,1 
2,5 

2,6 
2,7 

3,1 
3,5 

3,9 
3,6 

Durch- RL 
schnitt AL 

2,1 
2,3 

2,2 
2,4 

2,9 
2,9 

3,5 
3,5 

3,8 
3,8 

Diese stark subjektiv geprägten Einschätzungen sind auch geeignet, den er-
staunlichen Sachverhalt zu erklären, daß kein Zusammenhang zwischen Re-
feratsgröße und Aufgabenprofil bestand: Personalanforderungen (und ver-
mutlich auch Zuweisungen) scheinen sich nach anderen Kriterien, etwa dem 
quantitativen Arbeitsanfall, zu richten. Zudem ist evident, daß sich aus einer 
Meinungsbefragung kein Maß für die optimale Größe eines Referats, speziell 
hinsichtlich der Zahl der Referenten entnehmen läßt. Mit einer gewissen 
Plausibilität läßt sich zunächst nur sagen, daß 2 Referenten - sieht man vom 
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Sonderfall des Justizministeriums ab, wo schon diese Zahl auf Ablehnung 
stößt - als Untergrenze allgemeine Akzeptanz finden würden. 
Die Obergrenze ist hingegen nicht eindeutig zu fixieren: die Akzeptanz ist 
geprägt von den bisherigen Erfahrungen. Abgesehen davon, daß diese Mei-
nungen nur einen lndikatorwert haben, unterstellt man eine gewisse Ratio-
nalität gewachsener Verhältnisse, und zudem Anhaltspunkte für zu erwar-
tenden Widerstand im Falle einer auf Vergrößerung der Basisorganisation 
ausgerichteten Reorganisation liefern könnten, muß die Bestimmung der Re-
feratsgröße unter dem Gesichtspunkt einer optimalen Führungsstruktur an 
diesem Punkt notwendigerweise deduktiv vorgehen. Bevor wir diesen Schritt 
unternehmen, soll jedoch zunächst der Frage nachgegegangen werden, wie 
denn Referate mit derartig unterschiedlicher Größe binnenorganisatorisch 
überhaupt funktionieren; es spricht einiges dafür, daß je nach Größe eines 
Referats andere Formen der internen Arbeitsteilung gefunden werden, um 
die Referate den jeweiligen Bedingungen gegenüber funktionsfähig zu hal-
ten. 

1.3 Referatsinteme Arbeitsteilung 

Allerdings muß sogleich ein methodisches Caveat angebracht werden: Die 
verschiedenen Formen der Arbeitsteilung werden zeigen, daß sich die Refe-
rate schon akkommodieren, jedoch ist damit nichts über den output, die Lei-
stung, ausgesagt - weder qualitativ noch quantitativ hinsichtlich Arbeitsanfall 
und Bearbeitungsgeschwindigkeit. Die Arbeitsteilung läßt sich grundsätzlich 
in zwei Dimensionen analysieren: 
- die vertikale Rollendifferenzierung stellt ab auf Unterschiede des Arbeitsin-

halts, die sich insbesondere aus der Leitungsfunktion und der Stellung der 
Referatsangehörigen in der Hierarchie ergeben; 

- eine horizontale Differenzierung, die sich aus dem Nebeneinander von qua-
litativ vergleichbaren oder abgestuften Arbeiten inform einer fachlichen 
Spezialisierung einzelner Mitarbeiter ergibt. 

Damit wird schon impliziert, daß beide Formen der Arbeitsteilung und inter-
nen Differenzierung erst möglich sind ab einer Referatsgröße, die logischer-
weise mindestens einen, praktisch aber zwei Mitarbeiter aufweisen müßte. 
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1.3.1 Horizontale Differenzienmg 

Unter Ausblendung des Leitungszusammenhanges ist zunächst zu klären, 
inwieweit heute die Arbeitsverteilung im Referat fixiert ist und worin sich die 
Arbeitsinhalte der verschiedenen Gruppen von Referatsangehörigen eigent-
lich unterscheiden. 

1.3.1.1 Formalisienmg der Aufgabenverteilung 

Die Aufgabenverteilung kann zum einen im Geschäftsverteilungsplan 
(GVP), zum anderen durch referatsinterne Regelung dauerhaft fixiert sein 
oder aber sich fallweise durch ad-hoc-Zuweisung von Aufgaben ergeben. Die 
Befragung lieferte folgendes Bild (Tab. 1.9): 

Tab. 1.9: Aufgabenverteilung im Reje~at 

nicht zutreffend, da keine 
Differenzierunq möqlich 

n 

14 

% 

5,2 

durch GVP gereqelt 148 54,8 
intern dauerhaft qereqelt 38 14,1 
fallweise 8 3,0 
Kombinationen 62 22,9 
Summe 270 100 

In den Ein-Mann-Referaten, vor allem im JustizM, ist selbstverständlich eine 
Arbeitsteilung überhaupt nicht möglich, und daher wurde hier von den RL 
die Frage als nicht zutreffend klassifiziert. Eine dauerhafte Regelung der Auf-
gaben einzelner Referatsangehöriger, sei es durch GVP (54,8 %), sei es durch 
interne Regelung (14,1 %) oder beides ist also in nahezu 76% der Referate ge-
geben. Dies weist aufeine relative Konstanz der Art des Aufgabenanfalls hin. 
Ad-hoc-Zuweisungen stellen die Ausnahme dar. Von den Kombinationen 
tritt am häufigsten der Fall auf, daß eine Formalisierung im GVP zwar vorge-
nommen wird, daß man aber zusätzlich fallweise Aufgaben zuweist (8,5 %); 
weitere 4,8 % der Referate kombinieren interne Festlegung mit ad-hoc-Zu-
weisungen, und 2,6% gaben eine Kombination aller drei Formen an. Selbst 
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dort, wo keine fallweise Aufgabenzuweisung praktiziert wird, wird der GVP 
nicht selten durch interne Regelungen ergänzt (7,0%). 

Tab. 1.10 Formalisierung und Referatsgröße 

'Formalisie-
rungsgrad 

Zahl~der 
Mitarbeiter" 

dauerhaft 
GVP und/oder 
interne Re-
gelung 

n % 

fall-
weise 

n % 

zusätzlich 
fall-
weise 

n % 

nicht 
zu-
treffend 

n % n 

Sumne 

% 

1 
2 - 3 
4 - 6 

7 und mehr 
nicht zu-
treffend 

12 4,4 
59 21,8 
96 35,5 
38 14,l 

1 0,4 
6 2,3 
1 0,3 
0 o,o 

0 0 
16 5,9 
17 6,4 
10 3,7 

14 5,2 

13 
81 

114 
48 

14 

4,8 
30,0 
42,2 
17,8 

5,2 

Surrme 205 75,8 8 3,0 43 16,0 14 5,2 270 100 

Setzt man die Modalitäten der Aufgabenverteilung in Relation zur Referats-
größe (Tab. 1.10), so erkennt man, daß, wie erwartet, mit steigender Mitarbei-
terzahl die dauerhafte Aufgabenverteilung zunimmt, ergänzt um fallweise 
Aufgabenzuweisungen. Daß nur ad hoc der Arbeitsanfall verteilt wird, ist die 
Ausnahme und beschränkt sich fast vollständig aufReferate mit 2 bis 3 Mitar-
beitern. 
Dieses Ergebnis belegt, daß eine referatsinterne Spezialisierung der Mitarbei-
ter und daher eine formale Festlegung ihrer Aufgaben erst ab 2 bis 3 Mitar-
beitern sinnvoll ist; wenn auch Referatsleiter mit nur einem Mitarbeiter 
durchgehend eine feste Arbeitsteilung angaben, so wirft dies die Frage nach 
der qualitativen Differenzierung auf. 

1.3.1.2 Qualitative Differenzierung 

Die Fixierung der Aufgabenerledigung als solche sagt natürlich noch nichts 
über deren Qualität aus. Danach gefragt, worin sich materiell ihre Arbeit von 
der der Referenten unterscheide, wenn man sich nicht auf Leitungsaufgaben 
beschränke, sahen 13,8 % (33) der RL keinen qualitativen Unterschied, wäh-
rend die große Mehrheit den Unterschied im Schwierigkeitsgrad (24,7%), im 
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Gegensatz von Grundsatzangelegenheiten und Routineaufgaben (37,7%) 
oder im Unterschied zwischen politischen und Fachfragen (4,2%) sah.22 

Dieselbe Frage hinsichtlich der Unterschiede zwischen Referenten und Sach-
bearbeitern wurde ähnlich beantwortet: Keinen Unterschied (3,1 %) oder eine 
Spezialisierung auf (qualitativ prinzipiell gleichwertige) Sachgebiete (15,8 %) 
findet man in etwa einem Fünftel der Referate. Qualitative Differenzierung 
wurde von 64% (166) der RL angegeben,23 wobei 32% der Referate eine Mi-
schung aus sektoraler Spezialisierung und qualitativer Differenzierung von 
Referenten und Sachbearbeitern aufweisen. Als Merkmale qualitativer Un-
terschiede in den Aufgaben wurde u. a. angeführt, daß Sachbearbeiter für 
Haushaltsfragen und laufende Angelegenheiten, für Routinearbeit oder für 
Aufgaben eingesetzt würden, die keine wissenschaftliche Ausbildung ver-
langten. Referenten würden entsprechend auf juristische oder naturwissen-
schaftliche Probleme angesetzt, seien selbständiger, verträten den RL oder 
führten Verhandlungen. 
Fragt man wiederum, inwieweit dieses Ergebnis durch die Referatsgröße be-
dingt ist, so sieht man, daß eine fehlende qualitative Differenzierung zwi-
schen RL und Referenten ab einer Größe von 4 Mitarbeitern insgesamt 
höchst selten wird; auch die Unterschiede zwischen Referenten und Sach-
bearbeitern fehlen nur in Referaten, die insgesamt ( einschließlich sonstigem 
Personal) nicht mehr als 6 Mitarbeiter haben. 
Es ist mithin festzuhalten, daß sich eine qualitative Differenzierung zwischen 
den hier betrachteten drei Positionen in kleineren Referaten mit größerer 
Wahrscheinlichkeit nicht einstellt, während Referate ab 7 Mitarbeitern auf-
wärts eine Abstufung der Anforderungen an die drei Positionen aufweisen. zu-
gleich nimmt mit der Referatsgröße tendenziell auch die Spezialisierung 
nach Sachgebieten zu. 

1.3.1.3 Teamwork 

Eine weitere Form der Kooperation besteht darin, daß die Mitarbeiter ge-
meinsam gleichzeitig an einem Problem arbeiten. Auf die Frage, ob es inner-
halb des Referats häufiger zu Teamarbeit komme, zeigt sich eine Polarisie-
rung von Antworten: 43,5 % der RL verneinten häufige Teamarbeit, während 
48,7 % sie für ihr Referat bestätigten. Abgesehen von den 5,2 % der Referate, 

22 Rest: Kombinationen und keine Angabe. 
•23 Für 17 % (44) war die Frage nicht zutreffend. 
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für die die Frage mangels Mitarbeiter nicht zutreffend war, läßt sich kein 
Zusammenhang mit der Mitarbeiterzahl statistisch nachweisen. Offenbar ist 
das Auftreten von Teamarbeit nicht strukturbedingt, sondern vom Füh­
rungsstil abhängig. Man wird aber folgern müssen, daß die Möglichkeit von 
Teamarbeit eine Mindestgröße von 3 bis 4 Mitarbeitern voraussetzt: dort wo 
heute schon Teamwork praktiziert wird, findet es am häufigsten in dieser 
Klasse statt. 

1.3.1.4 Büro-Hilfsarbeiten 

Nur 30% der RL waren der Ansicht, daß ihr Referat hinreichend mit Büro­
Hilfskräften ausgestattet ist, während 58,5 % hier einen Mangel sahen. 24 Uns 
interessiert vor allem, welche Folgen das Fehlen von Schreibkräften oder 
Mitarbeitern der unteren Laufbahngruppen hat. Denn die Folge ist für 36,8 % 
der RL, daß sie oder ihre Mitarbeiter häufig oder regelmäßig (12,9 %) unterwer-
tigen Beschäftigungen wie Kopieren oder Aktensuchen nachgehen müssen; 
weitere 32,7 % müssen dies gelegentlich tun. Lediglich 6 RL, davon 5 im Ju-
stizM, stellten diese Konsequenz nicht fest. 
Angesichts dieser Problematik sollte ernsthaft erwogen werden, die zentralen 
Schreibdienste - auch unter dem Aspekt der Humanisierung des Arbeitsle-
bens - zumindest auf die Abteilungen zu dezentralisieren. 

1.3.2 Vertikale Rollendifferenzierung 

Die Dienstordnung Baden-Württembergs von 1976 differenziert die Rollen 
von Referatsleiter, Referent und Sachbearbeiter dahingehend (§§ 28-30), daß 
- der RL Vorgesetzter der Bediensteten des Referats ist, 
- die Referenten unter dem RL selbständig in einem oder mehreren Aufga-

bengebieten arbeiten, 
- die Sachbearbeiter zur Unterstützung des Leiters oder eines Referenten 

begrenzt selbständig arbeiten. 
Wie sieht diese klare hierarchische Regelung in der Praxis aus? 

24 28,3 % hielten die Frage für nicht zutreffend, da sie zuvor schon angegeben hatten, daß sie 
über kein sonstiges Personal verfügten, oder da sie auf den zentralen Schreibdienst Bezug 
nahmen. 
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1.3.2.l Die Rolle der Referatsleiter 

Aus der Vielzahl möglicher Aspekte wurden einige zentrale näher unter-
sucht. 
Ausschließlich auf Leitungsalifgaben beschränken sich 14,6 0/o der RL, wäh-
rend 70,5 0/o dies mangels Mitarbeiter nicht können und 9,0 0/o dies gar nicht 
für wünschenswert halten. Ob man diese Beschränkung auf Leitungsaufga-
ben für wünschenswert hält oder nicht, hängt nicht von der Referatsgröße ab, 
sehr wohl aber, ob man dies kann. Der Anteil derjenigen RL, die sich nicht 
auf Leitungsaufgaben beschränken können, sinkt von 90,3 0/o in der Klasse 
der Referate mit 2 Mitarbeitern (insgesamt) kontinuierlich auf 66,7% in der 
Klasse der Referate mit 6 Mitarbeitern. Ab einer Referatsgröße von 7 Mitar-
beitern (47 Referate) nimmt die Konzentration auf Leitungsaufgaben zwar 
nicht kontinuierlich, aber doch deutlich zu. 
Durch Außenkontakte wird das Zeitbudget der RL im Mittel zu 23,7% bela-
stet, wobei es ressortmäßige Unterschiede zwischen 17,3 (JustizM) und 
28,1 0/o (KultusM) gibt. Dabei zeigt sich ein leichter statistischer Zusammen-
hang (r = 0,21) mit der Bedeutung, die Aufsichtsfunktionen bei den Aufga-
ben des Referats einnehmen.25 Plausibel ist auch, daß mit steigender Anzahl 
der Referenten (aber nicht der Sachbearbeiter) der Anteil der Außenkontak-
te zunimmt (r = 0,21), weil die Zahl der vertretungs- und verhandlungsbe-
dürftigen Materien anwachsen dürfte. 
Zeitfiir konzeptionelle Arbeiten finden 7,0 0/o der RL aufgrund personeller Eng-
pässe nicht mehr; gelegentlich arbeiten 54,4 0/o und regelmäßig 33,3 0/o der RL 
konzeptionell. Personelle Engpässe treten in dieser Hinsicht bis zu Referats-
größen von insgesamt 5 Mitarbeitern auf, besonders häufig (17,6% in dieser 
Klasse) bei nur 3 Mitarbeitern. Regelmäßig konzeptionell arbeiten kann man 
offenbar, wenn man keine Mitarbeiter hat (hier 68,8 0/o = 11 Referate) oder 
wenn das Referat über 10 und mehr Mitarbeiter verfügt Geweils 60 bis 100 0/o 
dieser Klassen). 
Mit dem AL kommunizieren 410/o der RL täglich und weitere 49,4% ein- bis 
zweimal pro Woche.26 

Die Vertretung des RL wird überwiegend von einem Referenten wahrgenom-
men (68,5 %), aber 22 0/o der RL - zu 74 bzw. 66 0/o im Justiz- und im FinanzM 
- lassen sich von einem anderen RL vertreten. Diese Praxis dürfte bedingt 
sein durch das Fehlen von Referenten. 

25 Zu den anderen Aufgabenkategorien bestehen überwiegend negative oder keine Zusam-
menhänge. 

26 S. hierzu auch 2.2.4 
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Insgesamt wird man festhalten müssen, daß bei der heutigen Referatsgröße 
die Leitungsau/gaben der RL nicht stark ausgeprägt sind und daß konzeptionelle 
Arbeit der RL erst wieder in Referatsgrößen möglich ist, die weit über dem heuti-
gen Durchschnitt liegen. Zudem bedingt die relativ niedrige Mitarbeiterzahl 
heute, daß z. T. keine qualitative Differenzierung zwischen den drei Gruppen 
von Referatsangehörigen auftritt. 

1.3.2.2 Referatsinteme Hierarchie 

Unabhängig von der Frage der qualitativen Differenzierung der Tätigkeiten 
von RL, Referenten und Sachbearbeitern ist zu klären, wie diese formal ein-
deutig hierarchisch gestuften Positionen in der täglichen Arbeit kooperieren. 
Wir stützen uns hier zunächst auf die Angaben von 49 AL. Danach unterste-
hen in 30,6 % der Abteilungen die Sachbearbeiter explizit den Referenten 
und in 2 Abteilungen dem RL. Daß beide Gruppen im Team arbeiten (11 
Abteilungen), kommt auch vor. Daß sich die Frage der hierarchischen Bezie-
hung zwischen Referenten und Sachbearbeitern nicht stelle, meinten (zu-
dem) 9 AL. Auf das Statement im Fragebogen »In den referatsinternen hie-
rarchischen Beziehungen gibt es Probleme« kamen keine Zustimmungen. 
Man wird, selbst wenn man in Rechnung stellt, daß eine allgemeine kulturel-
le Tendenz besteht, tatsächlich vorhandene hierarchische Unterschiede her-
unterszuspielen, sagen können, daß nur ein Drittel der Abteilungen klare 
hierarchische Abstufungen praktiziert, während ansonsten die hierarchische 
Formalstruktur praktisch nicht sichtbar oder gar von Teamwork überlagert 
wird. 
Komplementär wurden die RL nach dem Grad der Selbständigkeit der Mitar-
beiter gefragt. Ein erster Indikator hierfür ist die Praktizierung des Zeich-
nungsrechts.27 Daß RL sämtliche Vorgänge selbst zeichnen, ist die Ausnah-
me (2 %) und nur in Referaten mit 2 bis 4 Mitarbeitern (und natürlich ohne 
Mitarbeiter) anzutreffen. Etwas häufiger läßt sich ein RL delegierte Vorgänge 
vor Abgang vorlegen (14%). In 47% der Referate werden allerdings grund-
sätzliche Fragen in Referatsbesprechungen geklärt, und 4 % der RL weisen 
ihre Mitarbeiter in der Regel einzeln in die Aufgaben ein; in Kombination 
steuern so weitere 15 % der RL ihre Mitarbeiter. Dabei steigt die Häufigkeit 
von Referatsbesprechungen bis zur Klasse von Referaten mit 5 Mitarbeitern 
auf 69,8 % an; in größeren Referaten werden Besprechungen des gesamten 
Referats verständlicherweise als Steuerungsinstrument des RL z. T. wieder 
etwas seltener genutzt. 

27 Siehe hierzu auch 2.3. l 
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1.4 Zur Personalstrnktur der Referatsleiter 

Im folgenden sollen einige Merkmale analysiert werden, die z. T. organisa-
tionsstrukturellen Bezug haben, z. T. aber auch nur von personalpolitischem 
Interesse sind. 

1.4.l Rang 

Die Mehrzahl der RL (73,3 %) besetzt die Position eines Ministerialrates, wo-
bei hier nicht weiter nach den Besoldungsgruppen A 16 und B 3 differenziert 
werden kann. 28 Weitere 22 % (60) der RL werden nach A 15 und 3,3 % nach 
A 14 besoldet. Ein Referat wird vom AL persönlich geleitet29 (Tab. 1.11). 
Sieht man von diesem Sonderfall ab, so bleibt festzuhalten, daß sich die 
Funktion des RL gegenwärtig auf 4 Besoldungsgruppen verteilt. Die statisti-
sche Detailanalyse belegt, daß der erreichte Rang am ehesten von der An-
ciennität abhängt; während die Zahl der Mitarbeiter insgesamt oder des hö­
heren Dienstes und die Rotation zwischen oder innerhalb von Ressorts eben-
sowenig die erreichte Besoldungsgruppe zu erklären vermögen wie die Stu-
dienrichtung, korreliert der Rang leicht mit dem Alter (r =0,36) und der Ver-
weildauer in der Letztposition (r = 0,31). 

L4.2 Alter und Ausbildung 

Das Durchschnittsalterder RL liegt bei 49,6 Jahren, streut aber erheblich;30 im 
Ressortvergleich zeigen sich Differenzen von 8 Jahren im Mittel (s. 
Tab.1.11). Die RL nehmen ihre heutige Position seit durchschnittlich 6,3 Jah-
ren ein, wobei die Venveildauerim Justiz- und im LandwirtschaftsM mit 7,8 
bzw. 7,5 Jahren an der Spitze liegt. 
Hinsichtlich der Ausbildung dominiert mit 63,4 % das Studium der Jurispru-
denz, vor allem im Justiz-, im Finanz- und im WissenschaftsM, während die 
Personalstruktur des LandwirtschaftsM zu 64 % von naturwissenschaftlich-
technisch ausgebildetem Personal geprägt wird; aber auch im Innenministe-
rium findet sich ein erheblicher Anteil dieser Ausbildungsrichtung (Ingenieu-
re, Architekten, Landwirt, »reine« Naturwissenschaftler). 

28 Nach Mitteilung der Kommission gibt es in den Landesministerien 110 B3-Stellen 
29 3 Befragte ohne Angaben 
30 Standardabweichung 6,93 bei 271 Fällen 
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Tab. 1.11 Personalstruktur der RL nach Ressorts 11 

Justiz Finanz Innen Wirt-
schaft Arbeit Wissen-

schaft Kultus Land-
wirtsch. 

keine 
Angabe 

gesamt 
% n 

Merkrral 
Rang 
B6 
Al6/B3 61,3 

Al5 25,8 

Al4 12,9 

keine Angabe 

Gesamt % (n) 100(31) 

78,8 
18,2 
3,0 

100(33) 

77,2 
19,J 
1,8 
1,8 

100(57) 

77,3 
18,2 

4,5 

100(22) 

72,4 
24,1 
3,4 

100(29) 

4,5 
72,7 
18,2 

1,8 

100(22) 

70,4 
25,9 

3,7 

100(27) 

74,0 
26,0 

100(50) 

50,0 

50,0 

100(2) 

0,4 1 
73,J 200 

22,0 60 

J' 3 9 
1, 1 3 

100 273 

Durchschnitts- 49,5 53,3 45,0 49,6 27145,3 47,9 51,0 49,2 48,0 49,6
Alter 

Verweildauer 7,8 5,8 5,5 6,1 6,1 5,3 5,5 7,5 4,0 6, 3 268 

Studium 
Jura 
Naturwiss. 
WiSo 
Medizin 
Geistesw. 
Sonstiges 

2)
Gesamt% 

96,8 

3,2 

. 100 

81,8 
12,1 
6,1 

3,0 
3,0 

106 

59,6 
24,6 

5,3 

1,8 
12,3 

103,6 

59,1 
4,5 

27,5 

4,5 
4,5 

100,1 

72,4 
17,2 

6,9 
3,4 

99,9 

90,9 

9,1 

9,1 

109,1 

51,9 
14,8 

7,4 

29,6 
3,7 

107,4 

26,0 
64,0 
22,0 
4,0 
2,0 

118 

100 63,4 
22,0 

9,5 
0,7 
5,9 
4,4 

105,9 

173 

60 
26 

2 
16 
12 

289 

1 Prozentangaben auf der Basis der einzelnen Ressorts; ansonsten Mittelwerte. 
2 Prozente über 100 beinhalten Doppelstudium. 



Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler (9,5 %) finden wir naturgemäß im 
WirtschaftsM ( dort 27,5 ), aber nicht im ArbeitsM. Unter »Sonstiges« wurden 
5 Polizeioffiziere (InnenM) sowie 7 Fälle ohne nähere Angaben erfaßt. 

1.4.3 Karriereverlauf 

Relativ hoch ist die ressortinteme Rotation (Tab. 1.12): 38,1 % der RL hatten 
zuvor schon ein anderes Referat im gleichen Ressort geleitet, und 47,3 % der 
RL hatten früher als Referenten in einem anderen Referat des gleichen Res-
sorts gearbeitet. Besonders hoch ist die horizontale Mobilität im Wirt-
schaftsM. Zwischen den Ressorts liegt die Rotation mit 22,3 % erwartungsge-
mäß niedriger, wobei das Innen-, das Wirtschafts- und das StaatsM am häu-
figsten Personal an die Ressorts abgeben. 
42,4 % der RL hatten zuvor eine leitende Position im nachgeordneten Bereich 
der Ministerien inne, überwiegend in der Kreisverwaltung oder in staatlichen 
Unterbehörden einerseits oder in einer Oberbehörde andererseits; die Regie-
rungspräsidien bieten insgesamt wohl zu wenige Leitungspositionen (Dezer-
nenten-Stellen), um als Rekrutierungsfeld für die Ministerien stärker ins Ge-
wicht zu fallen; am häufigsten haben RL des InnenM hier eine Vorposition 
wahrgenommen, während sich die anderen Ministerien bei »ihren« Sonder-
behörden bedienen. Überhaupt rekrutiert das InnenM verständlicherweise 
am stärksten aus dem nachgeordneten Bereich. 

1.5 Technische und räumliche Ausstattung 

Auch in der räumlich-technischen sowie informationellen Ausstattung gibt 
es Mängel, die RL und AL konstatieren (Tab. 1.13). Dabei ist die Zufrieden-
heit mit der Informationsbeschaffung größer als mit der räumlich-techni-
schen Ausstattung. Die räumliche Unterbringung einzelner Referate und 
Abteilungen scheint in einigen Ministerien ein ernstes Problem darzustellen; 
vor allem die Zersplitterung auf verschiedene Gebäude wird beklagt. Wenn 
in obersten Behörden die Telefonanlage Anlaß zur Klage gibt, deutet dies auf 
Sparsamkeit an der falschen Stelle hin. 
Besonders wenige Mängelfeststellungen hinsichtlich der Informationsbe-
schaffung wurden im JustizM (96,7% zufriedene RL) und im KultusM 
(85,7%) getroffen, während sich im Arbeits- und im WirtschaftsM diesbezüg-
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Tab. 1.12 Personalstruktur der RL nach Ressorts II (Karriereverlauf) 

Res_s~ort Justiz Finanz Innen Wirt- Arbeit Wissen- Kultus land- keine gesamt 

Merkrral schaft schaft wirtsch. Angabe % n 

Mitarbeiter in an- % 32,3 45,5 61,4 59,1 48,3 59,l 25,9 42,0 50,0 47,3
deren Referaten 
des Ressorts n 10 15 35 13 14 13 7 21 1 129 

Leitung anderer % 38,7 48,5 36,8 50,0 34,5 36,4 29,6 36,0 38,l 
Ref.d.Ressorts n 12 16 21 11 10 8 8 18 104 

Tätigkeit in % 6,5 12,l 22,8 31,8 34,5 18,2 14,8 32,0 50,0 22,3 
and.Ressorts n 2 4 13 7 10 4 4 16 1 61 
davon in: 
StaatsM 1 1 3 1 6 
Justiz 1 1 2 
Finanz 2 1 1 4 
Innen 2 3 4 3 4 16 
Wirtschaft 7 1 8 
Arbeit 1 4* 5 
Wissenschaft 0 
Kultus 1 1 2 4 
Landwirtschaft 1 1 2 
keine Anaabe 2 2 3 1 1 0 0 4 1 14 
Leitende Tätigkeit % 6,5 45,5 73,3 36,4 31,0 13,6 25,9 56,0 50,0 42,1 
im nachg.Bereich n 2 15 42 8 9 3 7 28 1 115 
davon: 
Gemeinde 1 1 2 
Landkreis 13 2 4 1 1 21 
staatl.Unterbehörde 6 3 1 1 9 20 
Reaierunasoräs. 6 1 1 3 11 
and.Mittelbehörde 3 1 1 1 1 2 9 
Oberbehörde 4 5 3 1 1 2 16 
Sonstiges oder 2 1 13 3 1 1 3 11 1keine Angabe 36 

n Gesamt (jeweils 100%) 31 33 57 22 29 22 27 50 2 273 

• durch Umressortierung 7 /84 



Tab. 1.13 Ausstattungsmänge/1 

RL % AL 

A Räumlich-technisch 
keine 54,8 36,0 
räumlich 27,6 36,0 
allgemein technisch 4,0 8,0 
EDV 4,8 6,0 
Telefonanlage 4,0 4, 0 
Kombinationen 4,3 10,0 
keine Angabe 0,4 0,0 

B Informationsbeschaffung 
keine Mängel 71,2 78,0 
EDV-Zugang 7,7 12,0 
Statistik 8,1 4,0 
Bibliothek 8,9 2,0 
Forschungsmittel 2,2 2,0 
Sonstiges, k.A. 1,9 2,0 

Antworten auf eine »offene« Frage ohne Antwortvorgabe 

lieh 55 bzw. 45% der RL beklagten. Anlaß zur Verbesserung der Situation 
sollte vor allem der empfundene Mangel im Hinblick auf die EDV-Ausrü­
stung und den EDV-Zugang geben. 

1.6 Empfehlungen zur Gestaltung der Basiso,-ganisation 

Schon die Variationsbreite der Referatsgrößen und die Auswirkungen aufdie 
interne Rollendifferenzierung legen nahe, die bestehende Struktur zu kriti-
sieren und Empfehlungen für eine Reorganisation zu formulieren. Hinzu tre-
ten theoretische Überlegungen, die ebenfalls dafür sprechen, die Referate auf 
eine Größe von 4 bis 8 Referenten und 2 bis 4 Sachbearbeitern anzuheben. Bevor 
dieser Vorschlag näher erläutert wird, soll zunächst die Kritik der relativ klei-
nen heutigen Referate zusammengefaßt werden. 
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1.6.1 Kritik der Kleinreferate 

Als Kleinreferate sollen angesichts der empfohlenen Vergrößerung alle Refe-
rate bezeichnet werden, die unterhalb der Mindestgröße von 4 Referenten 
und 2 Sachbearbeitern bleiben. 

1.6.1.1 Zuständigkeitszersplitterung 

Die Dienstordnung BW weist jede Aufgabe einem Referat zu; diese Vor-
schrift leidet jedoch darunter, daß unbestimmt ist, was »Aufgabe« bedeu-
tet.31 In der Vollzugsverwaltung mit einem hohen Grad programmierter Tä-
tigkeiten lassen sich Sachgebiete und Teilaufgaben leichter unterscheiden als 
in der Ministerialverwaltung, die mit ihrem Zuständigkeitsbestand Probleme 
der sozio-ökonomischen Umwelt beobachten und Lösungen entwickeln soll. 
Entsprechend den Ausführungen in 0.2.2 und 1.1 gehen wir hier davon aus, 
daß es die primäre Aufgabe von Ministerien ist, ihre Umwelt zu beobachten 
und auf auftretende oder antizipierte Probleme mit Lösungsvorschlägen zu 
reagieren. 
Kleinreferate bedeuten in diesem Zusammenhang, daß die organisationsin-
terne »Abbildung« von Umweltausschnitten in den operativen Basiseinhei-
ten unnötig zersplittert wird. Das Gesamtbild eines Umweltausschnittes muß 
durch entsprechend großen Koordinationsaufwand aus der Vielzahl der Fa-
cetten wieder zusammengesetzt werden. 
Vor allem führt die Zuständigkeitszersplitterung infolge vieler Kleinreferate 
dazu, daß die Aufmerksamkeit und Umweltbeobachtung entsprechend se-
lektiv ist und Problemzusammenhänge, die Zuständigkeitsgrenzen überschrei­
ten, tendenziell nicht erkannt werden. 32 Diese Selektivität der Aufmerksam-
keit, die durch Zuständigkeitsgrenzen akzentuiert wird, findet ihre Entspre-
chung bei der Konzipierung von Problemlösungen: das Handlungsrepertoire 
wird primär im eigenen Zuständigkeitsbereich gesucht; ferner geht damit 
häufig einher eine Tendenz, Folgen der eigenen Konzepte für andere Pro-
blemlagen und Politikbereiche zu externalisieren, d. h. nicht in Rechnung zu 
stellen. Daß einmal etablierte kleinräumige Zuständigkeitsverteilungen auch 
verteidigt werden, ist von Insidern der Ministerialverwaltung als »Kleingar-
tenmentalität« beschrieben worden.33 

31 Offenbar bedeutet »Aufgabe« nicht »öffentliche Aufgabe« 
32 Grundlegend mit Bezug auf die Verwaltung zu diesem organisations-psychologischen 

Theorem Scharpf. Komplexität als Schranke der politischen Planung, in: Politische Viertel-
jahresschrift, Sonderheft 4 (1972), S. 168-192 

33 Siehe Lepper, Basisorganisation, MS 1972 
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1.6.1.2 Hoher Koordinationsbedaif 

Je kleiner die Referate, desto größer der Koordinationsbedarf zwischen den 
zwangsläufig steigenden Referatszahlen. Und zwar steigt der Koordinations-
aufwand auch auf den höheren Leitungsebenen, bei AL und Ressortleitung. 
Zum einen hat der AL die Kooperationsbeziehungen festzulegen, zum ande-
ren werden die zwischen den Referaten auftretenden Konflikte in höherer 
Zahl an ihn herangetragen. Aber auch strnkture/1 ergeben sich negative Impli-
kationen der Kleinreferate: entweder werden die Abteilungen sehr groß, 
oder - was die heutige Lage trifft34 - die Zahl der Abteilungen ist verhältnis-
mäßig groß und wird damit zum Problem der Führungsspitze. Will man den-
noch die Zahl der Abteilungen klein halten, stellt sich die Frage der Bildung 
von Unterabteilungen mit all den daraus wiederum erwachsenden Folgen. 35 

1.6.1.3 Begrenzte lnfonnationsverarbeitungskapazität 

Kleine Referate haben definitionsgemäß eine geringe Kapazität, intern große 
Informationsmengen nicht nur aufzunehmen, sondern auch zu verarbeiten. 
Die »kritische Masse« fehlt den Referaten nicht nur, wenn der RL sein eige-
ner Sachbearbeiter ist, sondern auch weil Kleinreferate, wie wir schon an der 
heutigen Struktur haben zeigen können,36 nur unzureichend eine interne 
Spezialisierung ermöglichen. Zugleich wird konzeptionelle Arbeit, verstanden 
als Teil der Leitungsfunktion, für die RL erst ab 6 Mitarbeitern möglich. 
Auch müssen sich besonders im Kleinreferat Bürohilfsarbeiten belastend aus-
wirken. Die Vertretung des RL durch einen Referenten wird gar unmöglich, 
wenn die Referate nur aus Mitarbeitern des gehobenen Dienstes bestehen. 
Teamworkund damit die Nutzung des Innovationspotentials der Gruppe37 ist 
ebenfalls in Kleinreferaten strukturell erschwert, von der Freistellung eines 
Mitarbeiters für eine abteilungsübergreifende Projektgruppe oder für die 
Fortbildung ganz zu schweigen. Im Urlaubs- oder Krankheitsfall wird der 
kontinuierliche Betrieb in kleinen Einheiten eher getroffen. Dies verweist auf 
einen- weiteren Vorteil größerer Referate: das Vier-Augen-Prinzip, d. h. die 
Möglichkeit, daß zwei Personen neben ihrer speziellen Aufgabe auch noch 
jeweils das Arbeitsgebiet des Kollegen überschauen können sollen. Schließ-

34 s. u. 3.5.1 
35 s. u. 2.4.2 
36 s. 0. 1.3 
37 s. u. 3.5.3.1 
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lieh hemmen Kleinreferate auch die (kurzfristige) Verlagenmg von Aufgaben-
schwerpunkten. 

1.6.1.4 Unterentwicklung von Leitungsfunktionen 

Ein RL hat heute in der Regel wenig zu leiten; erst bei höherer Mitarbeiter-
zahl wird sich die Leitungsrolle wirklich ausdifferenzieren (müssen) und mit 
Außenkontakten angereichert werden. Die Leitungsrolle des RL soll natür­
lich nicht gestärkt werden, damit er seiner Funktionsbezeichnung gerecht 
wird, sondern um in Verbindung mit der Organisation der mittleren und 
obersten Ebene diesbezüglich eine Entlastung vor allem der AL zu bewirken. 
Man könnte auch sagen: Der Anteil an Leitung, der möglicherweise auf ei-
nen Unterabteilungsleiter entfiele, soll dem RL zukommen. Zugleich dürfte 
die Selbständigkeit der Referenten bei Konzentration auf Leitungsaufgaben 
steigen.38 

Schließlich ist die heute unterschiedliche Belastung der RL mit Leitungsauf-
gaben auch ein Problem der Besoldungsgerechtigkeit. 

1.6.2 Leitungsspanne der Referatsleiter 

Gerade in der Frage der maximalen Leitungsspanne zeigt sich die eingangs 
dargelegte Kontingenz von Organisationsempfehlungen: Leitungsspannen 
können je nach Randbedingung auf30 und mehr Untergebene anwachsen.39 

Die wichtigsten Faktoren, von denen die Obergrenze der Leitungsspanne 
abhängt, sind der Grad der Programmiertheit der Tätigkeiten, die Homogenität 
der von der Organisationseinheit erfiillten Aufgaben und die Fähigkeit der 
Mitarbeiter zur Selbststeuerung. Ministerielle Arbeit, die im Kern konzeptio-
nell sein soll, legt einen niedrigeren Oberwert der Leitungsspanne nahe als 
Fließbandarbeit oder Massenverwaltung. Die Aufgaben sind definitionsge-
mäß kaum oder gar nicht programmiert, die Einzeltätigkeiten relativ hetero-
gen, aber die Mitarbeiter haben aufgrund ihrer Ausbildung eine ausgeprägte 
Fähigkeit zur Selbststeuerung. Mit letzter Exaktheit kann die Kontrollspanne 
natürlich nicht berechnet werden; dies zu versuchen, ergäbe eine Schein-

38 Nur im Zwei-Mann-Referat könnte die Selbständigkeit heute groß sein. 
39 Die umfangreiche Diskussion wiederzugeben, ist hier nicht möglich, zumal das hier anste-

hende praktische Problem aufgrund des Gesamtaufbaus eines Ministeriums eher die Un-
tergrenze der Leitungsspanne ist. Siehe aber Entwisle/Walton, Observations on the Span of 
Contra!, in: Administrative Science Quarterly 1960/61, S. 522-533; Hili/Fehlbaum/Ulrich, 
Organisationslehre, 1974, S. 219 ff. 
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Exaktheit. Unter Berücksichtigung dessen, was ja heute, wie dargestellt, z. T. 
schon Praxis ist, und der klassischen Faustregel für diesen Aufgabentyp von 7 
plus/minus 1 Mitarbeiter, sollte die Obergrenze 8 Mitarbeiter sein, die dem RL 
direkt unterstehen. Die Untergrenze hatten wir auf Plausibilitätsbasis aus der 
Kritik der Kleinreferate abgeleitet und auf 4 Mitarbeiter festgelegt. Je nach 
Repetitivität, Routinisiertheit der Aufgabenerfüllung und nach Homogenität 
der Aufgaben wird man an die Obergrenze herangehen können. Der Spiel-
raum reicht, um die Besonderheiten einzelner Aufgabenbereiche differen-
ziert zu berücksichtigen. 

l.6.3 Zur Relation von Referenten zu Sachbearbeitern 

Im Regelfall werden die Sachbearbeiter dem RL nicht mehr unterstellt sein, 
sondern funktional den Referenten zugeordnet. Dort wo allerdings, wie heu-
te schon in einzelnen Ministerien, relativ viel Routinearbeit anfällt, kann das 
Personal des höheren Dienstes partiell durch Personal des gehobenen Dien-
stes substituiert werden. 
Im übrigen würde es sich empfehlen, jeweils 2 Referenten mindestens einen 
Sachbearbeiter unterzuordnen. Dies würde cum grano salis bedeuten, daß sich 
der Bestand an Sachbearbeitern insgesamt bei einer Vergrößerung der Refe-
rate durch Fusion nicht erhöhen würde. 

l.6.4 Implikationen 

Auf einige der Implikationen dieser neuen Struktur, die man kritisch anfüh­
ren könnte, soll abschließend hingewiesen werden. 

1.6.4.1 Referatsinteme Hierarchisierung 

Die Erhöhung der Zahl der Referenten schließt eine Unterstellung der Sach-
bearbeiter unter den RL in der Regel aus; die Ausnahme ist der Fall der Sub-
stitution. Insofern liegt formal eine Hierarchisierung vor. Allerdings ist sie 
heute z. T. ja auch gegeben, und ihre Sichtbarkeit wird stark vom Führungs­
stil des RL abhängen. Im übrigen kann eine funktionale Unterordnung der 
Sachbearbeiter zugleich auch deren Autonomie steigern. Schließlich ließe 
sich der Arbeitsinhalt der Sachbearbeiter aufwerten, wenn den Referaten 
Personal für Bürohilfsarbeiten zur Verfiigung stünde, z.B. indem der 
Schreibdienst auf die Abteilungen oder die größeren Referate dezentralisiert 
würde. Das Verhältnis von RL zu Referenten würde im übrigen prinzipell 
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nicht tangiert, allerdings würden in einer Übergangszeit bisherige RL eine 
Funktionseinbuße hinnehmen müssen. 

1.6.4.2 Besoldungsstruktur 

Die Besoldung der RL variiert heute zwischen A 16/B 3 (73 %), A 15 (22 %) 
und A 14 (3,3 %). Diese Differenzierung dürfte kaum das Produkt einer syste-
matischen Dienstpostenbeschreibung sein. Nach unseren Vorstellungen soll-
ten die RL der neuen Referate nach Besoldungsgruppe B 3 besoldet werden. Für 
die Referenten bleibt damit eine große Bandbreite der besoldungsmäßigen 
Differenzierung, die allerdings, wie heute schon, kaum aus einer funktiona-
len Differenzierung hervorgehen wird. Es wäre aber erwägenswert, den stell-
vertretenden RL besoldungsmäßig hervorzuheben. 
Immerhin würde sich aus der neuen Referatsstruktur besoldungsmäßig kein 
Beförderungsstau ergeben; einen Funktionsaufstieg zum RL würden jedoch 
weniger Referenten erleben, als dies heute der Fall ist. 
Für eine besoldungsmäßige Differenzierung der heutigen RL sprachen sich 
immerhin 36,7 % der RL und 26,5 % der AL aus; 18,1 % der RL könnten sich 
auch Zulagen vorstellen. 

1.6.5 Zu Alternativen einer Vergrößerung der Referate 

Abschließend sollen zwei Alternativen vorgestellt werden, von denen ange-
nommen werden könnte, sie würden eine Vergrößerung der Referate ver-
meiden. 

1.6.5.l Gruppenreferat 

Unter der Bezeichnung »Gruppe« haben sich in den 70 er Jahren in den Bon-
ner Ministerien Einheiten gebildet, die etwas kleiner als Unterabteilungen 
sind.40 Eines der Motive dafür war eben auch nicht selten, herausgehobene 
Positionen auch dann zu schaffen, wenn die erforderliche Zahl von 5 Refera-
ten für die Bildung einer Unterabteilung nicht vorlag.41 Die Mitglieder dieser 
Gruppen sind besoldet wie RL und gleichberechtigt; die Position des Grup-

40 Lepper, Überlegungen zur Grundorganisation in der Ministerialverwaltung, in: Verwaltung 
und Fortbildung 2 (1974), S. 116 f. 

41 Gruppenleiter sind nicht selten Ministerialdirigenten. 
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penleiters leidet allerdings unter der Unklarheit der funktionalen Abgren-
zung gegenüber den Gruppenmitgliedern, einer Problematik, wie sie - vor al-
lem im Verhältnis zum AL - auch die Rolle der Unterabteilungsleiter kenn-
zeichnet. 
Vielfach haben sich in diesen Gruppen, deren Grundgedanke von der Team-
Theorie bestimmt ist, wiederum feste Zuständigkeitsgrenzen herausgebildet, 
so daß die Vorteile temporärer Organisation verloren gehen. De facto besteht 
damit die Alternative zwischen Gruppe mit kleinen Referaten und vergrößer­
tem Referat lediglich hinsichtlich der Bildung einer zusätzlichen hierarchi-
schen Ebene unterhalb der AL. 
Es spricht aus diesen Gründen nichts dafür, dieses Modell nachzuahmen. 

1.6.5.2 Unterabteilung 

Rechnerisch könnte man auch die bestehenden kleineren Referate in einer 
Unterabteilung zusammenfassen. Damit werden jedoch nicht die Schwächen 
der Kleinreferate beseitigt, sondern lediglich eine Entlastung der AL geschaf-
fen, und der hohe Koordinationsbedarf, der aus der Zuständigkeitszersplitte-
rung erwächst, wird aufgefangen. In Kap. 2.4.2 wird die Bildung von Unterab-
teilungen mit weiteren Argumenten abgelehnt, die sich aus der Konstruktion 
der mittleren Leitungsebene ergeben. 
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2. Leitung der Abteilungen 

Entsprechend der grundsätzlichen Fragestellung zur Basisorganisation im 
vorangehenden Kapitel soll auch hier zunächst der bestehende Zustand im 
Hinblick auf die Führungsfähigkeit empirisch beschrieben werden, bevor -
unter Rückgriff auf die theoretischen Ausführungen zur Leitungsspanne im 
vorigen Kapitel - Empfehlungen zur Organisation der mittleren Leitungsebe-
ne der Ministerien formuliert werden. Es wird im übrigen bei den Empfeh-
lungen davon ausgegangen, daß die Abteilungen als solche beibehalten wer-
den. 

2.1 Heutige Struktur der Abteilungen 

Zunächst sollen Größe und innere Gliederung der Abteilungen beschrieben 
werden. 

2.1.1 Größe der Abteilungen 

Die Größe der Abteilungen - und damit die uns speziell auch hier interessie-
rende Leitungsspanne - läßt sich mit der Zahl der Referate und der Zahl der 
Mitarbeiter in einer Abteilung ausdrücken. 

2.1.1.1 Leitungsspanne 

In den 49 Abteilungen, die mit der Befragung erfaßt worden sind, schwankt 
die Zahl der Referate zwischen 2 (JustizM) und 11 Referaten (lnnenM); am 
häufigsten sind 5 Referate in einer Abteilung angesiedelt (28 %). Die Klasse 
der Abteilungen, die über 5, 6 oder 7 Referate verfügen, umfaßt 34 Fälle 
(68 %). Unter 5 Referate pro Abteilung bleiben 12 Fälle (24 %), über 7 Refera-
te 4 Abteilungen (8 %). Die größte Abteilung bildet das Landespolizeipräsi-
dium im InnenM mit 11 Referaten. Leichte Unterschiede zwischen den Mini-
sterien sind zu erkennen: Abteilungen mit nur 2 oder 3 Referaten finden wir 
im Justiz-, im Arbeits-, im Wissenschafts- und im Kultusministerium; Abtei-
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Jungen mit 8 und mehr Referaten im Justiz-, im Innen- und im Landwirt-
schaftsM. Damit ist schon angedeutet, daß die Abteilungsgröße innerhalb der 
einzelnen Ressorts keineswegs homogen ist, sondern streut: im Justizministe-
rium befindet sich sowohl die kleinste Abteilung aller Landesministerien mit 
2 Referaten als auch eine Abteilung mit 8 Referaten; andererseits umfassen 
im InnenM neben der größten Abteilung mit 11 Referaten (Landespolizei-
präsidium) 2 Abteilungen nur 4 Referate. Will man überhaupt eine Verallge-
meinerung wagen, so läßt sich sagen, daß durchgängig relativ kleine Abtei-
lungen vorkommen im ArbeitsM und im KultusM (jeweils 3 bis 5 Referate), 
während sich im WirtschaftsM die Abteilungsgröße zwischen 5 und 6 Refera-
ten sehr homogen bewegt. Landwirtschafts- und InnenM tendieren - aller-
dings bei Streuung der Abteilungsgröße - zu größeren Abteilungen. Die rela-
tive Abteilungsgröße, gemessen an der Zahl der Referate, läßt sich am über­
sichtlichsten im Vergleich der statistischen Mittelwerte ausdrücken (Tab. 
2.1). 

Tab. 2.1 Leitungsspanne der AL 

Ressorts Mittelwert 
Ref/Abt 

Standard-
abweichung 

InnenM 
LandwirtschaftsM 
FinanzM 
WirtschaftsM 
JustizM 
WissenschaftsM 
ArbeitsM 
KultusM 

6,50 
6,13 
6,12 
5,60 
5,17 
4,80 
4,75 
4,33 

2,07 
1,36 
1,17 
0,55 
1,94 
1,48 
1,71 
0,82 

2.1.1.2 Mitarbeiterzahl 

Natürlich besteht ein Zusammenhang zwischen der Zahl der Referate einer 
Abteilung und der Personalstärke der betreffenden Abteilung; allerdings ist 
dieser Zusammenhang weniger eindeutig, als man annehmen würde, da ja -
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wie in Kap. 1 erläutert - die Größe der Referate ebenfalls erheblich streut. 
Am deutlichsten wird der Zusammenhang zwischen Referatszahl und Mitar-
beitern einer Abteilung interessanterweise beim gehobenen Dienst (r = 0,61) 
und ist selbstverständlich auch noch erkennbar für den höheren Dienst 
(r = 0,58); viele Referate bedeuten jedoch nicht, daß auch die Zahl der Refe-
renten steigt; diese korreliert nur mit r= 0,40 mit der Zahl der Referate; das 
heißt, daß nur 16 % der Streuung der Zahl der Referenten einer Abteilung 
durch die Zahl der Referate erklärt wird! Hinsichtlich des sonstigen Personals 
stellen wir schließlich so gut wie keinen Zusammenhang mehr fest (r = 0,02). 
Die durchschnittlichen Mitarbeiterzahlen der einzelnen Bedienstetengrup-
pen schwanken erwartungsgemäß untereinander, aber auch wiederum zwi-
schen den Ressorts (s. Tab. 2.2). 

Tab. 2.2 Personalstroktur der Abteilungen 
(Mittelwerte) 

Ressort Ju- Fi- In- lwirt- Ar- Wiss. Kul- Land- ge-
Position, stiz nanz nen schaft beit schaft tus ~irt. samt 
Laufbahn~~ 
gruppe 
höherer D. 8,33 12, 17 18, 70 14,20 11 ,50 13,00 13,00 19,63 14,54 
Ref. -Leiter 5, 17 6, 17 6,50 5,60 4,75 4,80 4,33 6, 13 5,58 
Referenten 3, 17 6,00 12,20 8,60 6,75 8,20 8,67 13,50 8,96 
gehobener D. 4,00 15,50 17,20 10,20 8,75 12,40 8,33 1o, 75 11 ,46 
Sonstige 2,00 0,00 3,50 4,50 1 ,25 5,00 4,83 7,00 4, 19 
(26 Fälle) 

Nach Laujbahngroppen ist insgesamt der höhere Dienst mit durchschnittlich 
14,54 Personen am stärksten in den Abteilungen vertreten, wobei der geho-
bene Dienst den höheren Dienst im Finanzministerium um etwa drei Perso-
nen pro Abteilung im Durchschnitt übertrifft und ein fast gleichgewichtiges 
Verhältnis im Wissenschafts- und im InnenM anzutreffen ist. Sonstiges Per-
sonal, vorwiegend Schreibkräfte und mittlerer Dienst, ist mit 4,19 Personen 
deutlich abgesetzt. 
Betrachtet man die Relationen zwischen Referatsleitern, Referenten und 
Sachbearbeitern (gehobener Dienst), so stellt sich im Mittel noch die erwar-
tete Pyramide von 5,6 : 9 : 11,5 dar; aber im KultusM gibt es mehr Referenten 
als Sachbearbeiter, und im Justiz- sowie im FinanzM finden wir mehr Refe-
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ratsleiter als Referenten; allerdings sind beide Fälle unterschiedlich gelagert: 
während sich in diesen Relationen die Kleinstreferate des JustizM nieder-
schlagen, wird im FinanzM die Schwäche der Referentenzahl durch eine sehr 
starke Besetzung des gehobenen Dienstes kompensiert. 
Allerdings sind die Verhältnisse in den einzelnen Ressorts weit weniger ho-
mogen als diese Durchschnittswerte vermuten lassen: Tab. 2.3 gibt die Zahl 
der Abteilungen (befragte Abteilungsleiter) in den einzelnen Ressorts wie-
der, die bestimmte Personalstärken aufweisen. 
Aus all dem wird ersichtlich, wie unterschiedlich die Leitungsspanne der Ab-
teilungsleiter ist, und zwar zwischen Ressorts, aber auch innerhalb einzelner 
Ressorts. Da sich die Abteilungen zugleich nach ihren Funktionen nicht gra-
vierend unterscheiden, kann auf eine höchst unterschiedliche Belastung 
nicht nur der AL, sondern auch der RL geschlossen werden; vor allem liegt es 
aber nahe, auch die Leitungsspanne der AL anzuheben. 

2.1.1.3 Zahl der unterbesetzten Referate 

Zwar ist die Feststellung eines AL, daß er über eine bestimmte Zahl unterbe-
setzter Referate verfüge, allein noch kein Argument für eine Vergrößerung 
der Leitungsspanne, gemessen in der Zahl der Referate oder RL; allerdings 
nimmt mit einer Aufstockung des Personals in den Referaten auch die Ge-
samtverantwortung des AL zu, und insofern kann die Zahl der unterbesetz-
ten Referate in einer Abteilung ein Indiz für die Vergrößerbarkeit der Lei-
tungsspanne sein. Die Befragung ergab, daß ein Drittel der AL (16) in ihrer 
Abteilung keine personelle Aufstockung der Referate für erforderlich hielt; 
aber 36% (18) sahen 4 bis 7 Referate als personalbedürftig an, während dies 
bei 32 % für 1 bis 3 Referate galt. Die Personalwünsche sind weitgehend 
unabhängig davon, wieviele Referate oder Mitarbeiter der einzelnen Grup-
pen man schon hat, d. h. derjenige AL, der bereits über eine große Abteilung 
verfügt, wünscht sich in gleichem Maße eine Aufstockung wie derjenige, der 
über 2 Ein-Mann-Referate herrscht. Dabei beziehen sich die Wünsche in et-
wa gleich stark auf zusätzliche Mitarbeiter aller hier unterschiedenen Grup-
pen.42 

42 s. 0. 1.2.5 
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Tab. 2.3 Zahl der Abteilungen mit n Personen 

~essort Ju- Fi- In- Wirt- Ar- Wiss. Kul- Land- gesamt 
Persona~~ stiz nanz nen schaft beit schaft tus wirt. n % 
loro Abt. 

l.hÖherer D. 
insgesamt 

3 - 8 3 1 1 1 l 1 8 16 
9 - 15 3 5 4 3 2 3 3 3 26 52 

16 - 20 3 2 1 1 2 1 10 20 
21 - 46 3 3 6 12 

Sumne 6 6 10 5 4 5 6 8 50 100 

2. RefLeiter 
2 - 5 4 1 3 2 3 4 6 3 26 52 
6 - 11 2 5 7 3 1 1 0 5 24 48 

3.Referenten 

D - 5 5 3 2 1 2 1 2 1 17 34 
6 - 10 1 3 4 3 2 4 2 3 22 44 

10 - 20 2 1 2 3 8 16 
21 - 39 2 1 3 6 

4.gehobener D. 

0 - 4 5 1 1 2 2 11 22 
5 - 10 1 3 2 1 2 2 1 12 24 

11 - 20 1 3 4 3 2 3 1 4 21 40 
21 - 30 2 1 1 1 5 12 

62 1 1 2 

5.Sonstige 
0 - 2 1 1 2 1 3 1 3 2 14 54 
3 - 5 1 1 1 1 2 6 23 
7 - 27 1 1 1 2 1 6 23 
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2.1.2 Verwaltungs- und Fachabteilungen 

Man hätte vermuten können, daß sich die Verwaltungsabteilungen aufgrund 
ihrer speziellen Aufgaben mit Binnenbezug irgendwie von den Fachabteilun-
gen unterscheiden; dies ist jedoch im großen und ganzen nicht der Fall. Zum 
Beispiel unterscheidet sich die Zahl der Referate nicht; zwar ist die Verwal-
tungsabteilung in dieser Hinsicht im Innen- und im Wirtschaftsministerium 
kleiner als die Fachabteilungen, dafür aber im Justiz- und im Wirtschaftsmi-
nisterium größer und ansonsten vergleichbar. Weder die Zahl der unterbe-
setzten Referate ist niedriger noch der Wunsch nach Aufstockung des höhe­
ren Dienstes. 
Einzig auffallend, aber aufgrund der speziellen Aufgaben erklärbar ist, daß 
die Verwaltungsabteilungen meist das stärkste Kontingent aus dem gehobe-
nen Dienst aufweisen sowie über das meiste sonstige Personal aufgrund der 
zentralen Schreibstube und des inneren Dienstes verfügen. Relativ hoch ist 
auch die Personalfluktuation, gemessen im Zu- und Abgang des Personals in 
den letzten 4 Jahren. Über die Flexibilität des Personaleinsatzes äußert man 
sich jedoch genauso kritisch wie in den Fachabteilungen.43 

Dieser Befund der strukturellen Indifferenz überrascht wiederum, da sich das 
Tätigkeitsprofil der Verwaltungsabteilungen doch von dem der Fachabtei-
lungen unterscheidet: beim Anteil der Einzelfallentscheidungen, der Mit-
zeichnung und der Informationssammlung übertreffen die Verwaltungsab-
teilungen in allen Ressorts die meisten Fachabteilungen; ebenso beim Anteil 
der Gesetzentwürfe, Rechtsverordnungen und Aufsichtsfunktionen in den 
klassischen Ressorts (Justiz, Innen, Finanz). Die Bedeutung des Reden-
schreibens wiederum ist in allen Ressorts außer im Justiz- und im Wissen-
schaftsministerium in den meisten Fachabteilungen größer. 

2.1.3 Abteilungen mit Grundsatzreferaten 

20 der befragten AL verfügen über ein Grundsatz- oder Verwaltungsreferat 
in ihrer Abteilung (40,8%). Abgesehen von den internen Funktionen dieser 
Grundsatzreferate, auf die noch einzugehen sein wird, ergeben sich aus die-
ser Besonderheit jedoch ebenfalls keine neuen strukturellen Zusammenhän-
ge. Weder verfügen diese Abteilungen über mehr Referate noch über mehr 
Personal; hinsichtlich der Personalwünsche ergab sich ebenfalls kein Unter-

43 s. u. Kap. 3.4.2 
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schied zu den Abteilungen ohne Grundsatzreferat. Es ließ sich statistisch nur 
feststellen, daß dann, wenn die Zahl des gehobenen Dienstes zunimmt, die 
Wahrscheinlichkeit steigt, daß ein Grundsatzreferat vorhanden ist. 

2.1.4 Unterabteilungen 

Im förmlichen Sinne Unterabteilungen, wie man sie etwa in den Bundesmi-
nisterien häufig findet, gibt es in den Landesministerien nicht; auch keine 
funktional vergleichbaren Referatsgruppen, die beim Bund etwas kleiner als 
die Unterabteilungen sind.44 Der einzige Fall einer Subsystem-Bildung, zu-
gleich aber ein untypischer Fall, ist die Abt. III im Innenministerium, das 
Landespolizeipräsidium. Hier hat man oberhalb der Referatsebene zwei 
»Organisationseinheiten« gebildet, die von der Personalstärke und der Kom-
petenzverteilung her mehrere Referate umfassen, den regulären Referaten 
3 - 6 jedoch gleichgestellt sind. Bei insgesamt 11 Untereinheiten der Abtei-
lung war eine Subsystembildung in Gestalt einer zusätzlichen Leitungsebene 
offenbar unvermeidlich, da eine Aufteilung der Abteilung im Hinblick auf 
die Einheit der Polizeiführung offensichtlich nicht möglich war. 

2.1.5 Gruppenarbeit 

Die beiden Formen der referats- und abteilungsübergreifenden Zusammen-
arbeit in temporären Formen, die Arbeits- und die Projektgruppe, die die 
»Führungsrichtlinien« vorsehen, haben sich offenbar bewährt. 96% der AL 
hatten Erfahrungen mit Arbeitsgruppen und 84,8 % mit Projektgruppen, da-
bei 73,9% positive. Auf Grundsätzliches hierzu wird im Kapitel 3.5.3.1 einge-
gangen. 

2.1.6 Organisatorische und personelle Flexibilität 

Befragt, ob sich in den letzten 4 Jahren verschiedene Änderungen in der Ab-
teilung ereignet hätten, ergab sich, daß sich die Zahl der Referate bei 72 % 

44 Nach GGO BMin. sollen Unterabteilungen erst bei 5 Referaten gebildet werden; die Grup-
pen ermöglichen eine Differenzierung unterhalb dieser Zahl einschließlich einer Differen-
zierung der Besoldung; s.o. 1.6.5.2 
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nicht verändert hatte, aber außer im Justiz- und im FinanzM gab es in allen 
Ministerien einzelne Abteilungen, deren Referatszahl sich um 1 bis 2 erhöht 
oder vermindert hatte oder in denen sogar eine Abteilung neu gebildet wor-
den war (WirtschaftsM). 
Damit zusammenhängend oder daneben hatte sich bei knapp der Hälfte der 
Abteilungen (46%) auch die Zuständigkeitsabgrenzung untereinander ge-
wandelt - überall außer im JustizM. 
Ferner sind in allen Ressorts abteilungsinterne Zuständigkeitsumgruppierun-
gen zu registrieren, von denen überwiegend allerdings nur 2 Referate be-
troffen waren (26%). Immerhin hatten aber 62% (31) der AL keine internen 
Veränderungen vorgenommen. 
Auch prospektiv wird der Bedarf an Zuständigkeitsänderungen relativ nie-
drig eingeschätzt. 80 % der AL möchten den Zuständigkeits bestand unverän-
dert lassen, im Justiz- und im FinanzM alle AL. Von den wenigen, die Ände-
rungen für erforderlich halten, möchten die meisten eine Erweiterung, und 1 
AL möchte Zuständigkeiten an andere Abteilungen abgeben. Hinzu kamen 
Vorschläge zum Ressortzuschnitt allgemein (WissenschaftsM), zum Abtei-
lungszuschnitt global oder der Hinweis, daß man gerade erst reorganisiert 
worden sei (WirtschaftsM). 
Es läßt sich mithin feststellen, daß die Ministerien sowohl hinsichtlich der 
Abgrenzung der Abteilungen untereinander als auch in der abteilungsinter-
nen Zuständigkeitsverteilung sich laufend in leichter Bewegung befinden, 

Tab. 2.4 Personalfluktuation 
(Mittelwerte AL) 

Ressort 

Justiz 
Finanz 
Innen 
Wirtschaft 
Arbeit 
Wissenschaft 
Kultus 
Landwirtschaft 
Gesamt 

Zugang 

0,17 
0,00 
0,22 
0,20 
0,00 
0,40 
0,20 
0,00 
0,17 

Abgang 

0,00 
0,50 
1,33 
1,75 
2,33 
0,75 
0,50 
0,00 

0,83 
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wobei allerdings'die Aufbauprinzipien und der Kern der Aufgaben unverän-
dert bleiben. 
Ähnliches gilt auch für die personellen Fluktuationen, die an dieser Stelle er-
wähnt seien: keine Veränderungen berichteten nur 33 % der AL. Dabei fiel 
der Zugang an Personal durchschnittlich niedriger aus als der Abgang. 
Keine Veränderungen traten also im Landwirtschaftsministerium ein und ei-
ne positive Wanderungsbilanz im Justizministerium, wobei allerdings anzu-
merken ist, daß die berichteten Zahlen nicht nach Status differenzieren, son-
dern nur ein globales Veränderungsmaß angeben.45 

2.2 Aspekte der Abteilungsleiter-Rolle 

Im folgenden werden einige Merkmale, die in der Befragung ermittelt wor-
den sind und die geeignet erscheinen, die AL-Rolle hinsichtlich der Leitungs-
aufgaben zu charakterisieren, beschrieben. 

2.2.l Rang und persönliche Merkmale 

Die AL sind überwiegend (85,7%) im Rang eines Ministerialdirigenten 
(B6).46 Drei weitere führten die Dienstbezeichnung »Präsident«.47 Besol-
dungsmäßig niedriger eingestuft waren ein Leitender Ministerialrat (Land-
wirtschaftsM) sowie zwei Ministerialräte (Wirtschafts-, ArbeitsM). Die Aus-
bildung/das Studium der AL verteilte sich wie folgt: 

45 Auf Referatsebene (RL-Befragung) weisen alle Ressorts Personalbewegungen auf; der Zu-
gang betrug im Mittel 0,20 und der Abgang 0,48 Personen pro Referat. 

46 Ein Befragter machte keine Angaben zur Person. 
47 Justizprüfungsamt, Polizeipräsidium, Landesforstverwaltung 
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Tab. 2.5 Studienrichtung der AL 

n % 

Jura 38 79,2
Naturwissenschaften 4 8,3
Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften 3 6,3
Medizin 1 2,1 
Geisteswissenschaften 2 4,2 
Sonstiges 3 6,3 

6 der nicht-juristisch Ausgebildeten fanden sich im Landwirtschaftsministe-
rium.48 

Ihre Abteilung leiteten seit vor 1975 16 AL (32,4 %), seit 1980 ernannt worden 
waren 19 AL(38,7%). Davon hatten 7 (14,3 %) vorher schon eine andere Ab-
teilung im Ressort geleitet, und 77,6 0/o waren vorher im Ressort Referatsleiter 
gewesen, sind also hier befördert worden, während 11 AL extern rekrutiert 
worden waren. 23 AL ( 46,9) hatten irgendwann einmal auch in anderen Res-
sorts gearbeitet, wobei am häuftigsten die Rotation zwischen Staatskanzlei 
und Ressorts (7 Personen) und zwischen Innenministerium und Ressorts 
vorkam (5 Personen). Irgendwann in ihrer Laufbahn hatten 41,7% (20) im 
nachgeordneten Behördenapparat gearbeitet, vor allem auf Kreisebene oder 
in staatlichen Unterbehörden; eine Station in Regierungspräsidien hatten nur 
3 Personen eingelegt. 
Die befragten AL waren durchschnittlich 55,3 Jahre alt, am jüngsten im Ar-
beitsministerium (48,8) und am ältesten durchschnittlich im Landwirt-
schaftsM (58,6). Das Alter streut jedoch erheblich: unter 50 Jahre waren 12 
(25,1 %), 60 Jahre und älter waren 16 Personen (33,5 %). Durchschnittlich lei-
teten die Befragten ihre Abteilung schon seit 7 Jahren, am längsten im Ju-
stizM (10 Jahre), am kürzesten im Arbeitsministerium (3,75 Jahre). Im Ver-
gleich zu den RL sind die AL also lediglich rund 5 Jahre älter und haben 
weniger häufig die Abteilung gewechselt als die RL ihr Referat. 

48 Die im Vergleich zu den RL (Kap. 1.4.2) deutliche Unterrepräsentation von Naturwissen-
schaftlern erklärt sich mithin daraus, daß im Landwirtschafts- und im InnenM relativ viele 
RL in wenigen großen Abteilungen sitzen und daher geringere Aufstiegschancen haben. 
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2.2.2 Zeitbudget der Abteilungsleiter 

Leitungspositionen sind u. a. dadurch gekennzeichnet, daß sie die Außenver-
tretung der Organisationseinheit wahrnehmen. Dabei richtet sich die Außen-
vertretung nach der Wichtigkeit des Kontaktanlasses und/oder nach dem 
Status des Gesprächspartners. Solche Außenkontakte finden sowohl in Ge-
sprächen zwischen Abteilungsleitern der Landesministerien, gegenüber dem 
Bund als auch in Bund-Länder-Gremien, gegenüber der Leitung nachgeord-
neter Behörden sowie gegenüber Landtag oder Verbandsvertretern statt, um 
nur die wichtigsten zu nennen. Wie wir aus anderen Untersuchungen wissen, 
handelt es sich bei diesen Außenkontakten nicht selten um Gespräche und 
Verhandlungen, die dazu dienen, Meinungsverschiedenheiten, die auf Refe-
renten-Ebene nicht gelöst werden konnten, zu klären. 49 

Befragt, wieviel Prozent ihrer Arbeitszeit sie mit derartigen Außenkontakten 
verbringen, ergab sich, daß die AL im Mittel 27,8 % ihres Zeitbudgets hierauf 
verwenden,50 wobei die Antworten nach Ressorts zwischen 21,7 und 32,5% 
streuten. Die Extreme schwanken im Einzelfall zwischen 10 und 60 %. 
Dabei stellt sich die Frage, in welchem Umfang ein AL noch Zeit hat, selbst 
konzeptionell zu arbeiten, also Arbeitsziele zu formulieren, neue Ideen zu ent-
wickeln oder grundsätzliche Positionen abzuklären. Relativ vielen AL ist dies 
noch gelegentlich möglich (44%),51 regelmäßig aber nur 30%. 10% der AL 
müssen hierzu ihre Freizeit einsetzen, und 16 % beschränken sich auf (forma-
le) Leitungsaufgaben, wobei einige AL dazu auch die konzeptionelle Arbeit 
rechnen und hierzu auch zeitlich noch in der Lage sind. Besonders im Justiz-
und im Kultusministerium verbleibt in der Regel Zeit, um noch konzeptio-
nell zu arbeiten - Ressorts in denen die Belastung mit Außenkontakten auch 
sehr niedrig lag und die Leitungsspanne der Abteilungen eher klein ist. Ins-
gesamt sieht man, daß das Zeitbudget der AL etwas deutlicher von Leitungs-
aufgaben geprägt ist als das der RL. 

2.2.3 Involvierung in Querschnittsfunktionen 

Zu den formalen Leitungsfunktionen gehört, wie gesagt, klassischerweise 
auch die Befassung mit Organisations-, Personal- und Haushaltsfragen und 

49 Siehe Derlien, Verwaltungsssoziologie, in: von Mutius (Hg.), Handbuch für die öffentliche 
Verwaltung Bd. 1, 1984, RZ 62 

50 RL: 23,7% 
51 RL: 54,4% 
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damit die Klärung von Fragen, die federführend in den Verwaltungsabteilun-
gen bearbeitet werden. Wie die Bedeutung von Personalangelegenheiten 
prinzipiell von der Größe des Mitarbeiterstabes, so hängt die Wichtigkeit von 
Budgetfragen natürlich vom Umfang der verwalteten Haushaltsmittel ab. 
Beides sollte sich ausdrücken in der Bedeutung, die Besprechungen mit den 
Querschnittsreferaten der Verwaltungsabteilung für die Erledigung der Ab-
teilungsaufgaben zukommt. Auf der 4-Punkte-Skala (I = sehr wichtig, 4 = 
nicht wichtig) ergaben sich hierzu folgende Mittelwerte aus der AL- Befra-
gung: 

Tab. 2.6 Wichtigkeit von Besprechungen mit 

Organisationsreferat 2,76 
Personalreferat 1,84 
Haushaltsreferat 1,49 

Wiederum unterscheiden sich die Ressorts in dieser Hinsicht. Der Zusam-
menhang zwischen den Ressourcen (Personal, Haushaltsmittel) und der 
Wichtigkeit des Kontakts mit den entsprechenden Querschnittsreferaten ist 
jedoch nicht so stark und eindeutig in der Einschätzung der AL, wie man er-
warten möchte. Lediglich eine schwache statistische Beziehung besteht zwi-
schen der Wichtigkeit des Personalreferats und der Zahl der Mitarbeiter aus 
dem gehobenen Dienst (r = 0,33) und des sonstigen Personals (r = 0,34); of-
fenbar hat man entweder dann besonders viel Personal dieser Gruppen, weil 
man viele Personalfragen abteilungsintem vorzuklären hat - hierftir spricht 
auch die Funktion der Grundsatzreferate (s. 2.3.4) - oder wenn man relativ 
viel Personal der Sachbearbeiter- und Hilfspersonal-Ebene hat, wächst die 
Wichtigkeit der Besprechungen mit dem Personalreferat. 
Das Organisationsreferat gewinnt an Bedeutung, je mehr sonstiges Personal 
man beschäftigt (r = 0,64); im übrigen ist die Bedeutung des Organisationsre-
ferats mit der des Personalreferats in der Einschätzung der AL gleichgerich-
tet (r = 0,54). Erstaunlicherweise besteht aber nur ein schwacher Zusam-
menhang zwischen Wichtigkeit des Haushaltsreferats und Budgetsumme, 
die man verwaltet (r = 0,13) - auch hier ist nach der kompensierenden Funk-
tion von Grundsatzreferaten zu fragen. 

68 



Der Vergleich mit den entsprechenden Angaben der RL52 zeigt, daß die 
Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben die AL-Rolle etwas deutlicher 
prägt. 

2.2.4 Vertikale Kommunikation 

Schwerpunktmäßig wird dieser Aspekt zwar erst im Kap. 3 zur Leitungsorga-
nisation zu behandeln sein; vorab sei jedoch zum Verständnis der AL-Rolle 
folgendes vermerkt. 
Mit dem direkten Vorgesetzten in der Linie, dem Ministerialdirektor, spre-
chen 6% (3) täglich, die große Mehrheit (78%) zwei- bis dreimal die Woche; 
immerhin 16% kommen auch mit einem oder gar weniger Gesprächen pro 
Woche aus. Diesen Besprechungen kommt für die Orientierung des AL 
gleich große Bedeutung zu wie den, in der Häufigkeit nicht genauer ermittel-
ten, Gesprächen mit dem Minister persönlich.53 Noch bedeutsamer ist jedoch 
die Abteilungsleiterkonferenz (Rang 1,9), die demnach für die AL eine wich-
tige Gelegenheit der Kommunikation mit der Ressortleitung ist. 
Für die Kommunikation der AL mit den RL, die ebenfalls bei der Einschät-
zung des Zeitbudgets und als Aspekt der Führungsrolle zu berücksichtigen 
ist, gilt folgendes: 
42% der RL sprechen ihren AL täglich, 490/o zwei- bis dreimal pro Woche; 
einmal oder weniger pro Woche kommunizieren die AL nur mit 8,8% der 
RL. Das bedeutet also, daß die Kommunikation des AL nach unten eher in-
tensiver ist als mit der Leitung. Folglich sind auch für 67,7% der RL die Mit-
teilungen des AL die wichtigste Quelle, aus der sie die Erwartungen der 
politischen Leitung entnehmen. 

2.3 Entlastung der Abteilungsleitung 

Unter diesem Begriff sollen einige Einrichtungen dargestellt werden, die zum 
traditionellen organisatorischen Repertoire der deutschen Verwaltung gehö­
ren: Delegation des Zeichnungsrechts, Vertretung des AL und Grundsatzre-

52 Besprechungen der RL mit Organisationsref: 3,07; Personalref.: 2,59; Haushaltsref.: 1,94. 
53 unter 11 Informationsquellen jeweils durchschnittlich Rang 2,5 
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ferat; ebenfalls soll untersucht werden, inwieweit sich informell Einrichtun-
gen mit Stabscharakter auf Abteilungsebene gebildet haben oder anbieten 
würden. 

2.3.l Delegation des Zeichnungsrechts 

Die Delegation des Zeichnungsrechts54 in der öffentlichen Verwaltung dient 
im wesentlichen zwei Zielsetzungen: der Motivation der Mitarbeiter in Ver-
bindung mit einem kooperativen Führungsstil und der Entlastung der Hier-
archie; hier interessiert der zweite Aspekt. Wenn es heißt: »Das Zeichnungs-
recht ist grundsätzlich dem Bediensteten zu übertragen, der ohne sachnot-
wendige Beteiligung eines Vorgesetzten abschließend ein Ergebnis erarbei-
tet«, dann ist damit noch recht wenig gesagt, denn die tatsächliche Delega-
tion hängt davon ab, was »sachnotwendige Beteiligung des Vorgesetzten« 
bedeutet. Lediglich in Angelegenheiten, die an die Leitung adressiert sind 
oder über sie in den Ministerrat und den politischen Raum laufen, ist dieses 
Kriterium operational. In Verbindung mit dem Geschäftsverteilungsplan läßt 
sich sicherlich in den einzelnen Ministerien in deren Dienstordnungen spezi-
fizieren, wer in welchen Angelegenheiten zeichnet; dabei bleibt in der Regel 
jedoch ein erheblicher Spielraum für Modifikationen und Interpretationen, 
aus dem sich letztlich erst ergibt, was ein AL im Verhältnis zur Basisorganisa-
tion selbst zeichnet und was nicht. Dabei wird im wesentlichen nach dem 
Prinzip des Management by Exception verfahren;55 allerdings ist es schwie-
rig, ex ante zu entscheiden, welche Fälle Ausnahmen darstellen. 
Die Kriterien »Auswirkungen der beabsichtigten Erledigung« und »Wider-
stände, Kritik oder Schwierigkeiten« sind sehr interpretationsbedürftig. Daß 
das System dennoch zu funktionieren scheint, deutet auf die Diensterfah-
rung des Personals hin und hängt wesentlich damit zusammen, daß der AL 
bei der Durchsicht des Posteingangs Zeichnungsvorbehalt, Kenntnis vor Ab-
gang oder eine Rücksprache anordnen kann, die ihm eine Zeichnung ggf. er-
spart. Aufgrund dieser Zusammenhänge war es nicht möglich, näher zu be-
stimmen, wie sich tatsächlich die Verteilung der Zeichnung zwischen AL und 
RL gestaltet. Obwohl um eine stichwortartige Erläuterung gebeten, verwie-
sen die befragten AL durchgängig auf Hausverfügungen ihres Ministeriums 

54 Ziff. 34 DienstO für die Landesbehörden BW; Führungsrichtlinien 2 B II 
55 Man kann auch von »Subsidiaritätsprinzip« sprechen, siehe Reinermann!Reichmann, Ver-

waltung und Führungskonzepte, Berlin, 1978, S. 69 f. 
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oder die Dienstordnung BW (58 %) oder antworteten, daß höherer Dienst 
(18%), gehobener Dienst (10%) oder schlicht der Bearbeiter (14%) zeichne-
ten. Ansonsten wurde erläutert, was ein AL selbst zeichnet: 

- Stellungnahmen grundsätzlicher Art an den Bund, andere Ministerien und 
nachgeordnete Dienststellen, die Amtsleitung und andere Abteilungen im 
Hause. 

- Alle bedeutsameren Dinge, die nicht von der Hausspitze gezeichnet wer-
den. 

- Angelegenheiten im politisch sensiblen Bereich. 
- Da keine Einzelfallentscheidungen zu treffen sind, haben Äußerungen 

nach außen ausnahmslos grundsätzlichen Charakter und werden vom AL 
gezeichnet. 

- Beantwortung von Post aus dem Staatsministerium. 
- Referatsübergreifende Angelegenheiten. 
- Landtag, Ministerrat, grundsätzliche Angelegenheiten. 
Letztendlich hängt es von der eingespielten Übung ab, wie ein Befragter 
meinte, und hierbei auch von der Entscheidungsfreudigkeit der RL sowie 
vom Ausmaß der punktuellen Zeichnungsvorbehalte, die der AL anbringt, 
wieviel abschließend von den Referaten gezeichnet wird. 
Dankenswerterweise haben die befragten AL eines Ministeriums hierzu 
durchweg Prozentangaben gemacht über den Umfang der delegierten Vor-
gänge: die Angaben für dieses Ministerium schwanken abteilungsweise zwi-
schen 60 und 80 Prozent Delegation des Geschäftsanfalls. 
Offensichtlich haben die AL die Möglichkeit, in gewissem Umfang über das 
Ausmaß ihrer Entlastung durch Delegation selbst zu bestimmmen. 

2.3.2 Vertretung 

Daß ein anderer AL einen AL vertritt, ist die absolute Ausnahme (1 Fall); die 
AL lassen sich durch Referatsleiter vertreten. Angesichts der Delegationspra-
xis und der Sachnähe der RL der eigenen Abteilung ist dies sicherlich eine 
sinnvolle Praxis, wie sie ja auch in den Führungsrichtlinien normiert ist. Inte-
ressanterweise hat sich, allerdings nicht einheitlich für das ganze jeweilige 
Ministerium, eingebürgert, daß Abteilungsleiter einzelne Referenten zu stän-
digen Vertretern bestellt haben; dies war in 16 Abteilungen der Fall. Diese Pra-
xis verdient den Vorzug gegenüber einer punktuellen und damit personell 
variierenden Vertretung, erlaubt sie es doch dem ständigen Vertreter, eine 
gewisse Übung zu entwickeln und die Rolle des AL stärker zu durchdringen. 
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Allerdings wollen wir diesen Punkt nicht weiter vertiefen, da nicht ausge-
schlossen ist, daß auch diejenigen, die schlicht angegeben haben, sie würden 
sich durch einen der Referatsleiter vertreten lassen, faktisch immer wieder 
auf ein und dieselbe Person zurückgreifen, etwa wenn man sich nach dem 
Dienstalter der RL richtet. 

2.3.3 Assistenifunktionen für den AL 

Da wir davon ausgingen, daß sich insbesondere in großen Abteilungen ange-
sichts allein der Belastung des Zeitbudgets der AL durch Außenkontakte ver-
mutlich latent Lösungen zur weiteren Entlastung einspielen würden oder er-
wünscht sind, wurde den AL eine Frage vorgelegt, in der sie ihre Zustim-
mung zu verschiedenen Möglichkeiten der personellen Entlastung ausdrük­
ken sollten - Möglichkeiten, wie sie in Bundesministerien z. T. gebräuchlich 
sind, in denen die mittlere Leitungsebene im Gegensatz zu Staatssekretären 
und natürlich Minister einzig und allein eine Sekretärin als Assistenzeinheit 
hat und dies meist als ungenügend empfindet. 
58% der AL (29) ve,fügen über niemand, der sie persönlich bei ihren Aufga-
ben unterstützt oder entlastet; dies ist durchgängig im JustizM der Fall, in dem 
sich die AL allerdings bekanntlich durch meist kleine Leistungsspannen aus-
zeichnen. Die häufigste Form der Assistenz (24%) besteht darin, daß der 
stellvertretende AL in Verbindung mit oder neben dem Grundsatzreferat 
oder dem Verwaltungsreferat diese Stabsfunktion übernimmt. In einigen 
Fällen wurde auch ein »geschäftsführender Beamter« des gehobenen Dien-
stes genannt. Lösungen für die strukturelle Schwäche der AL-Ebene finden 
sich jedoch auch darin, daß man auf einzelne Fachreferate zurückgreift oder 
über eine sehr gute Sekretärin verfügt. Schließlich nannten einige AL Kom-
binationen aus geschäftsführendem Beamten und Sekretärin oder stellvertre-
tendem AL und geschäftsführendem Beamten. Auf subinstitutioneller Ebe-
ne haben sich jedenfalls Mechanismen eingespielt, über die sich etwas weni-
ger als die Hälfte der AL zu entlasten vermag. 
Von allen angebotenen Alternativen wurde die Entlastung durch einen 
Beamten des höheren Dienstes, der neben seiner Assistenzfunktion noch in ei-
nem Referat arbeitet, als am sinnvollsten angesehen, im Mittel mit 2,7 auf 
der 4-Punkte-Skala, wobei die Meinungen wiederum von Ressort zu Ressort 
unterschiedlich ausfielen. Knapp dahinter folgte mit 2,8 das Grundsatzreferat, 
das zugleich als Stabsstelle des AL wirkt. Die Lösung eines persönlichen Refe-
renten des AL wurde praktisch durchgängig als nicht sinnvoll abgelehnt. Inte-
ressanterweise ist jedoch ein Vorschlag, den die Befragten selbst vorbrachten, 
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(daher) als die sinnvollste Lösung eingeschätzt worden: die 16 abgegebenen 
Antworten befürworten mit 2,3 ihre eigene Lösung, wobei es sich am häufig-
sten um den geschäftsführenden Beamten des gehobenen Dienstes handelt, 
der ggf. noch dem Grundsatzreferat entstammt. 
Im übrigen bleibt anzumerken, daß die Akzeptanz eines persönlichen Refe-
renten für den AL oder eines Grundsatzreferats mit Stabsfunktionen, wie die 
statistische Analyse zeigt, stark davon abhängt, ob die Befragten auch zu 
Großreferaten mit 5 oder mehr Referenten positiv eingestellt sind. 

2.3.4 Funktionen des Grundsatzreferats 

Wie schon gesagt, finden sich in allen Ministerien außer im JustizM Grund-
satzreferate (20 Abteilungen). Welche Funktionen erfüllen diese Referate 
neben ihrer primären Aufgabe, Grundsatzfragen zu beantworten? Auf der 4-
Punkte-Skala (1 = überwiegend, 4 = gar nicht) liegt, wie Tab. 2.7 zeigt, die 
Bearbeitung haushaltswirtschaftlicher Fragen mit 2,2 insgesamt an der Spit-
ze, gefolgt von der Koordination der Abteilungsarbeit (2,6); die denkbare 
Funktion einer Arbeits- und Zeitplanung wird mit 3,7 so gut wie gar nicht 
wahrgenommen. Ansonsten streut auch hier die Funktion der Grundsatzre-
ferate offensichtlich von Ressort zu Ressort, wie die Tabelle zeigt; aber auch 
innerhalb der Ressorts ergeben sich bemerkenswerte Standardabweichungen 
vom Mittel. Offenbar haben wir es mit Gebilden zu tun, die neben ihrem pri-
mären Auftrag multifunktional einsetzbar sind. Im übrigen sind diese Einzel-
funktionen der Grundsatzreferate, wie die Korrelationsanalyse zeigt, vielfach 
interdependent. 

2.4 Empfehlungen zur Organisation der mittleren Leitungsebene 

Die Überlegungen, wie die Führungskapazität aufder mittleren Leitungsebe-
ne zu verbessern ist, haben mithin von folgenden Sachverhalten auszugehen: 
- die gegenwärtige Leitungsspanne der AL ist innerhalb und zwischen den 

Ressorts recht unterschiedlich und liegt zwischen 2 und 11 Referaten (bei 
Bildung von Subsystemen) oder 9 Referaten ohne Subsystembildung. 

- Auch die Zahl der Mitarbeiter in einer Abteilung streut ganz erheblich, 
und zwar relativ unabhängig davon, wieviele Referate existieren und da-
mit, ob ein Mehr an Mitarbeitern ggf. im Hinblick auf die Personalfüh­
rungsverantwortung zusätzlichen RL untersteht. 
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Tab. 2.7 Funktion von Grundsatzreferaten nach Ressorts 
(Mittelwerte) 

Ressort 
Funktion Finanz Innen Wirt-

schaft 
Ar-
beit 

Wiss. 
schaft 

Kul-
tus 

Land-
wirt. ges. 

Koordination der 
Abteilungsarbeit 3,0 2,0 3,3 3,0 1,0 2,5 2,3 2,6 

l\rbeits- u.Zeit-
~ung d. Abt. 4,0 3,0 3,8 4,0 4,0 4,0 3,3 3,7 
Haushaltswirt-
schaftl. Fragen 2,5 2,0 3,3 1,0 2,0 2,5 2,0 2,2 
Stabsfunktion 
für AL 3,0 2,6 3,0 3,0 4,0 3,0 2,7 2,9 
Verbindung zur 
Z-Stelle 3,8 2,5 4,0 3,7 1,0 3,5 2,3 3,2 
Ministerreden 3,5 3,4 3,3 3,0 4,0 3,0 1,7 3,1 
Anfragen 
beantworten 3,5 2,8 3,0 3,7 1,0 3,0 1,7 2,9 
Sonstiges 2,5 4,0 3,0 1,5 2,7 

- Strukturelle Unterschiede zwischen Verwaltungs- und Fachabteilungen 
sowie hier zwischen solchen mit und ohne Grundsatzreferate sind uner-
heblich. 

- Entsprechend unterschiedlich gestaltet sich die Rolle der AL; Unterschie-
de in der Belastung durch Außenkontakte, in der Möglichkeit, konzeptio-
nell zu arbeiten oder sich auf Leitungsaufgaben zu beschränken, in der Be-
deutung von Querschnittsaufgaben, der Rolle in der vertikalen Kommuni-
kation nach unten und nach oben sowie in der Delegation des Zeichnungs-
rechts waren evident. 

- Offenbar sind die AL daher auch unterschiedlich belastet bei gleichzeitig 
nicht ganz homogener Besoldung. 

- Verständlich, daß daher über die Hälfte der AL bislang keine Form der 
Unterstützung durch Assistenzeinheiten entwickelt hat, während andere sich 
in der einen oder anderen Weise Entlastung geschaffen haben. 
Mit der Darlegung dieser Prämissen ist schon angedeutet, daß die Gliederung 
der Ministerien in Abteilungen keiner Revision beda,f. Das bedeutet, daß wir, 
was bei radikalem Durchdenken der heutigen Struktur keine Trivialität ist, 
davon ausgehen, daß eine Bündelung der Basiseinheiten unterhalb der Lei-
tungsebene, in welcher Form auch immer, unverzichtbar ist. Auch bei der 
hier vorgeschlagenen Vergrößerung der Referate ergäbe sich andernfalls 
selbst in kleinen Ministerien eine zu große Leitungsspanne der Ressortspit-
ze. Im übrigen wird auch in der Literatur nirgends die Möglichkeit einer Auf-
lösung der Abteilungen und damit der mittleren Leitungsebene diskutiert 
oder gar in Erwägung gezogen. Zu fragen ist jedoch, wie diese Gebilde, gegen 
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deren Bezeichnung als Abteilungen auch weiterhin nichts spricht, intern 
zu strukturieren sind, wie groß ihre Leitungsspanne sein soll (2.4.1), ob sich 
die Bildung von Subsystemen oberhalb der Referate empfiehlt (2.4.2) und 
wie sie ggf. auszurüsten sind (2.4.3). 

2.4.1 Verändemng der Leitungsspanne 

Unter Berücksichtigung der grundsätzlichen Ausführungen zur optimalen 
Leitungsspanne im vorigen Kapitel und mit dem Ziel, vergleichbare Lei-
tungsspannen der AL-Ebene bei Betonung der Leitungsaufgaben zu schaf-
fen, wird daher empfohlen, die Zahl der Referate einer Abteilung auf6 bis 8 zu 
erhöhen. 
Um die Akzeptanz einer Variation der Leitungsspanne, gemessen an der 
Zahl der Referate einer Abteilung, einschätzen zu können, wurden die AL 
.gefragt, ob sie unter dem Gesichtspunkt einer optimalen Leitungsspanne ei-
ne Änderung der Referatszahl für erforderlich hielten. Die Zahl der Referate 
möchten demnach 22 % (11) erhöhen, und zwar in allen Ressorts in Einzelfäl-
len außer im Justiz-, im Finanz- und Arbeitsministerium, wo sich gerade rela-
tiv kleine Abteilungen finden. Eine Verkleinerung ihrer Abteilungen wün­
schen die Abteilungsleiter nicht - auch diejenigen nicht, die sehr große Abtei-
lungen leiten! 
Entsprechend sind 78 % (39) der befragten AL für die Beibehaltung des status 
quo. 
Bedenkt man, daß schon heute 24 Abteilungen in unserer Stichprobe, also 
mnd die Hälfte der untersuchten Abteilungen, die vorgeschlagene Leitungs-
spanne von mindestens 6 Referaten aufweist, daß von den AL, die große Abtei-
lungen - wie gesagt: mit bis zu 11 Referaten - leiten, nicht der Wunsch nach 
Verkleinerung ausgesprochen worden ist und daß schließlich jeder fünfte AL 
von sich aus eine Erhöhung der Leitungsspanne wünscht, so wird ersichtlich, 
daß die hier ausgesprochene Empfehlungen alles andere als revolutionär ist. 
Die eigentliche Veränderung in der Führungsverantwortung der AL tritt 
dann ein, wenn - wie vorgeschlagen - die Zahl der Mitarbeiter in den Refe-
raten erhöht wird. Die Beurteilung dieser Kombination von Maßnahmen 
wurde allerdings nicht von den AL erfragt. Dabei ist jedoch zu bedenken, daß 
zugleich mit dem so bedingten personellen Anwachsen der Abteilungen die 
Führungsverantwortung geteilt wird, indem die Leitungsfunktion der Refe-
ratsleiter akzentuiert wird. Sie würden den stärksten Rollenwandel durchlau-
fen müssen. 
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2.4.2 Zur Bildung von Unterabteilungen 

Wie in Kap. 1 schon angedeutet, wird nicht empfohlen, Unterabteilungen zu bil-
den. Dort war die Unterabteilung wie die Referatsgruppe als Alternative zur 
Vergrößerung der Referate diskutiert und verworfen worden. Würde man 
andererseits gleichzeitig die Referate auf die vorgeschlagene Mindestgröße 
bringen und Unterabteilungen bilden, so müßte dies bei konstantem Aufga-
benbestand eines Ministeriums und einer Leitungsspanne für die Unterabtei-
lungsleiter von ebenfalls mindestens 6 Referaten zu einer drastischen Verän-
derung des Leitungsgefüges an der Spitze führen: Ein herkömmliches Mini-
sterium bestünde dann nur noch aus äußerst wenigen Abteilungen; ferner 
wären die AL mit 2 Unterabteilungen führungsmäßig nicht ausgelastet. 
Wahrscheinlicher noch wäre, daß sie sich faktisch zu Hauptabteilungsleitern 
mausern und damit in Rollenkonflikte vor allem zum Ministerialdirektor ge-
raten würden (s. 3.5.1.2). 
Dort wo wir empirisch die Bildung von Unterabteilungen beobachten kön­
nen, vornehmlich in den Bonner Ministerien, sind die Ministerien etwa drei-
bis fünfmal so groß wie die hier betrachteten Landesministerien, so daß die 
Bildung einer zusätzlichen Leitungsebene nicht abwegig ist, weil der Ressort-
spitze immer noch eine genügend große Leitungsspanne verbleibt. Aller-
dings sind gerade auch in der Bonner Ministerialbürokratie die Unterabtei-
lungen von Anfang an umstritten gewesen.56 Um die doch verschiedenen 
Größenordnungen zu illustrieren, um die es sich in der Bundesverwaltung 
handelt, sei auf die Daten von Kölble für 1971 zurückgegriffen: Die Abteilun-
gen verfügten über 6 bis 23 Referate; es wurden 124 Unterabteilungen regi-
striert, wobei den Abteilungsleitern zwischen 1 und 4 Unterabteilungen un-
terstanden; die Unterabteilungen selbst umfaßten wiederum bis zu 9 Refera-
te_s1 
Nach den Erfahrungen in den Bundesministerien ist die Bildung von Unter-
abteilungen insbesondere problematisch, weil 
- die UAL einen Filter in der Kommunikation zwischen RL und AL darstel-

len, aber andererseits auch die Übersetzung von Zielvorgaben der Leitung 
verzerren oder zumindest verzögern; 

- die Selbständigkeit der RL eingeschränkt und ihre Leitungsfunktion sowie 
die Aufgabe der Außenvertretung beschnitten wird; 

56 Vgl. Kölble, Die Organisation der Führungszwischenschicht (Abteilungen usw.) in den Mi-
nisterien, in: Hochschule Speyer (Hg.), Aktuelle Probleme der Ministerialorganisation, 
Berlin 1972, S. 182 ff. 

57 ebenda, S. 174-177 
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- die Rollenverteilung zwischen AL und UAL verschwommen bleibt mit der 
Folge, daß die AL gelegentlich in der vertikalen Kommunikation umgan-
gen werden58 oder beide sich auf bestimmte Fachaufgaben zu spezialisie-
ren versuchen. 

Aufgrund dieser Erfahrungen muß festgestellt werden, daß Unterabteilun-
gen erst in Erwägung gezogen werden könnten - unter Hinnahme der ge-
nannten Dysfunktionen - wenn ein Ministerium eine Größe erreicht, bei der 
aufgrund der großen Abteilungszahl bereits ein zweiter Staatssekretär als 
Amtschef eingeführt oder die Institutionalisierung von Unter-Staatssekretä-
ren oder Hauptabteilungsleitern erwogen wird.59 

Im übrigen wird der Gedanke einer Bildung von Unterabteilungen von 90 % 
der AL in der Umfrage total abgelehnt; lediglich 5 AL können diesem Modell 
leichte Sympathie entgegenbringen. 60 Dabei ist zu bedenken, daß diese Ein-
schätzung auf dem Hintergrund der gegebenen Referatsgrößen erfolgte. 
Wenn die Referatsleiter die Bildung von Unterabteilungen etwas weniger 
deutlich ablehnen, dann geschieht dies nicht selten gerade unter Hinweis auf 
die bestehenden Kleinreferate oder, weil die Abteilung ohnehin in mehrere 
Aufgabenblöcke zerfalle.61 

2.4.3 Etablierung von Grundsatzreferaten 

Wie dargestellt, verfügen bereits heute 20 Abteilungen über Grundsatzrefe-
rate, die dabei auch Entlastungsfunktionen für den AL wahrnehmen. Die 
Einrichtung derartiger Referate mit Stabsfunktion wird bei einer Reform der Ba-
sisorganisation und Anhebung der Leitungsspanne der AL generell empfohlen. 
Diese flankierende Maßnahme scheint angebracht, wenn man sich vergegen-
wärtigt, daß die vorgeschlagene Vergrößerung der Referate und Abteilungen 
automatisch auch einen Zuwachs des Aufgabenbestandes bedeutet, der wie-
derum in sich komplexer wird, einen erhöhten Koordinationsbedarf erfor-
dert und in manchen Fällen auch heterogener wird. Zugleich wird die Bela-
stung des AL durch Außenkontakte zwar nicht steigen, da ihn hierbei ja die 
neuen RL entlasten sollen, er wird aber auch nicht geringer werden. Das glei-

58 zum Teil bewußt, um einen »unbequemen« AL »kaltzustellen« 
59 So die Projektgrnppe Regierungs- und Verwaltungsreform beim BMI in ihrem 3. Bericht 

1972 
60 Mittelwert auf der 4-Punkte-Skala: 3,82 
61 Ein weiteres Motiv wird deutlich, wenn ein Befragter schreibt: »Ja, wenn für mich eine B-

3 Stelle dabei herausspringt.« 
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ehe dürfte für die Befassung mit Querschnittsaufgaben gelten, insbesondere 
mit Budgetfragen. 
Das Grundsatzreferat hätte demnach im Rahmen seiner Stabsfunktion für 
den AL insbesondere folgende Aufgaben zu erfüllen: 
- Büro des AL mit einem »Bürochef<< aus dem gehobenen Dienst, wie er sich of-

fenbar verschiedentlich bewährt hat; alternativ wäre auch an einen jünge­
ren Beamten des höheren Dienstes zu denken, der dem AL - ggf. neben 
sonstigen Funktionen im Grundsatzreferat - zur Verfügung steht. Dieser 
Bürochef sollte in enger räumlicher Verbindung zum AL und dessen Vor-
zimmer sitzen. 

- Technische Abwicklung von Haushalts/ragen und Planung des Personalein-
satzes, der Fortbildung etc. für die Abteilung. 

- Inhaltliche Koordination der Abteilungsarbeit, insbesondere Integration 
und Abklärung der in den Referaten initiierten konzeptionellen Arbeiten, 
sowie Koordination der Durchführung von Leitungsaufträgen und Ab-
stimmung mit dem Arbeitsprogramm der Ressorts. 

- Vor allem wäre dieses Referat aber auch Anlaufstelle für die zentrale Pla-
nungseinheit im Rahmen des in Kap. 3.5.5 noch zu skizzierenden Planungs-
systems. 

- Schließlich wäre erwägenswert, den Leiter des Grundsatzreferats zum 
ständigen Vertreter des AL zu bestellen. 

Unbenommen von dieser Konzeption bleiben die traditionellen Aufgaben 
von Grundsatzreferaten, z. B. als Rechtsreferaten in eher technisch besetz-
ten Abteilungen, oder in ihrer Funktion als »Mädchen für alles« oder »Feuer-
wehr-Truppe«, die sie sicherlich auch gelegentlich in den Landesministerien 
wahrnehmen. 
Ob man es angesichts der skizzierten Funktionen bei der Bezeichnung 
»Grundsatzreferat« belassen will, ist eine eher semantische Frage; eine neue 
Bezeichnung könnte irritierend wirken. 

2.4.4 Implikation: Rollenwandel des Abteilungsleiters? 

In diesem Kapitel muß abschließend ein sensibler Punkt angesprochen wer-
den, der zudem empirisch eben wegen seiner Sensibilität letztlich nicht abzu-
klären ist. 
Das Rollenverständnis der mittleren Leitungsebene läßt sich nicht formal fi-
xieren; organisatorische Arrangements liefern immer nur Rahmen, Möglich­
keiten und Restriktionen für die Ausfüllung einer Rolle und die Entwicklung 
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eines Rollenverständnisses. Idealtypisch läßt sich das Rollenverständnis ei-
nes AL vielleicht folgendermaßen umreißen:62 

- Er versteht sich primär als Fachmann, der die Vorstellungen der Referate 
der Leitung präsentiert und Fürsprecher der Basis ist; 

- er versteht sich als Umsetzer der Leitungswünsche, indem er stark poli-
tisch steuernd in die Arbeit der Referate einwirkt; 

- er versteht sich als Vermittler zwischen Politik und Verwaltung. 
Vermutlich oszilliert das Rollenverständnis der mittleren Leitungsebene zwi-
schen diesen Funktionen, wobei die Vermittlungsfunktion die konflikthafte-
ste sein dürfte, weil sich aus der Orientierung an den als gegensätzlich ver-
standenen Fachinteressen und den politischen Meinungen ein Rollenstress 
entwickelt.63 

Nicht zuletzt im Hinblick auf die prekäre Transmissionsfunktion der mittle-
ren Leitungsebene kennt das BundesbeamtenG auch für die mittlere Lei-
tungsebene beim Bund, die ja überwiegend mit Ministerialdirektoren besetzt 
ist, die Institution des politischen Beamten (§ 36).64 Baden-Württemberg hat 
als eines der letzten Bundesländer 1976 von§ 31 BRRG Gebrauch gemacht 
und die Ministerialdirektoren, hier die Ministerstellvertreter, ebenfalls zu po-
litischen Beamten erklärt. Einen gewissen Aufschluß über das Rollenver-
ständnis der heutigen AL könnte man daraus gewinnen, welche Auffassung 
sie zum § 60 LBG haben; entsprechend wurde in der Umfrage ermittelt, ob 
man dieser Regelung zustimmt oder sie ablehnt, ob man vielleicht eine Aus-
dehnung auf die AL oder darunter für erforderlich hält. 64 % der AL meinten, 
es reiche, wenn der Ministerialdirektor politischer Beamter sei, und die restli-
chen 36% (18) meinten, schon die Stelle des MD hätte nicht unter§ 60 LBG 
fallen sollen. 
Wenn man hierin ein Indiz für ein relativ unpolitisches Rollenverständnis 
sieht,65 drängt sich die Frage auf, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen, die 

62 Vg. MayntuScharpf et al., Programmentwicklung in der Ministerialorganisation, Gutachten 
für die Projektgruppe Regierungs- und Verwaltungsreform beim BMI, 1972, S. 227 ff.; 
Schmid/Treiber, Bürokratie und Politik, München, 1975, S. 223; B. Steinkemper, Klassische 
und politische Bürokraten in der Ministerialverwaltung der Bundesrepublik Deutschland, 
Köln, 1974 

63 Mit dieser Schematisierung wird keineswegs der - nach unserer Auffassung artifiziellen -
Dichotomie von Politik und Verwaltung das Wort geredet; das ändert jedoch nichts daran, 
daß sich AL aller Erfahrung nach entsprechend verstehen können. 

64 Zur Praxis siehe Der/ien,Einstweiliger Ruhestand politischer Beamter des Bundes 1949 bis 
1983, in: Die Öffentliche Verwaltung 37 (1984), S. 689-699 

65 Was natürlich logisch nicht zwingend ist, genausowenig wie die Gleichsetzung von politi-
schem Beamten und parteipolitischer Identifikation. 
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die Leitungsfunktion der AL stärken und damit ihre politische Funktion ak-
zentuieren sollen, nicht einen gewissen Wandel des Rollenverständnisses der 
AL erfordern und fördern werden. Theoretisch ist diese Implikation klar; 
inwieweit sich hieraus empirisch Probleme der Personalpolitik ergeben wer-
den, kann, wie gesagt, nicht eindeutig geklärt werden. Auf deren Möglichkeit 
muß jedoch hingewiesen werden. 
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3. Ressortleitung 

Auch in diesem Kapitel soll zunächst, soweit es mit den verfügbaren Daten 
möglich ist, der gegenwärtige Zustand umrissen werden, der die Leitungsor-
ganisation der Ministerien kennzeichnet. Besonderes Augenmerk ist dabei 
natürlich dem Führungsprozeß selbst zu widmen, soweit er sich in der verti-
kalen Kommunikation zwischen Leitung, mittlerer Leitungsebene und Basis 
abspielt (3.2). Anschließend werden Gestaltungsmöglichkeiten diskutiert, die 
formal eine Stärkung des Primat der Politik und materiell eine Steigerung der 
Problemverarbeitungskapazität der Ministerien bewirken könnten (3.5). 

3.1 Struktur des Leitungsbereichs 

Sieht man davon ab, daß das WirtschaftsM nicht mit einem Staatssekretär 
(StS) ausgestattet ist, unterscheidet sich die Konfiguration des Leitungsbe-
reichs der Ministerien nicht; neben dem Minister, 1 bis 2 StS und dem Mini-
sterialdirektor (MD) findet man jeweils persönliche Referenten und/oder 
Zentralstellen (Z-Stellen) als Assistenzeinheiten. Funktional zum Leitungs-
bereich lassen sich auch die Verwaltungsabteilungen mit ihren Querschnitts-
aufgaben rechnen, die die Wahrnehmung formaler Leitungsfunktionen in 
den Bereichen »Organisation«, »Personal« und »Budget« unterstützen. 

3.1.1 Leitungsspanne 

Indessen fallen in quantitativer Hinsicht Unterschiede zwischen den Ressorts 
auf: Tab 3.1 reiht die Ministerien nach ihrer Größe, gemessen an der Zahl der 
insgesamt Beschäftigten; diese Rangreihe korrespondiert jedoch mit keinem 
der anderen quantitativen Merkmalen. Zum einen liegt dies an der unter-
schiedlichen Größe und Struktur der Referate, woraus sich insbesondere der 
»Ausreißer« des Justizministeriums erklärt. Seine Kleinreferate sind auch da-
für ausschlaggebend, daß die Zahl der Referate es an die 5. Stelle rutschen 
läßt. Gleichzeitig etwas kleinere Leitungsspannen auf der mittleren Ebene 
bedingen eine relativ hohe Zahl der Abteilungen. Ansonsten rangieren im 
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Hinblick auf die Leitungsspanne der Ressortführung das Innen- und das 
Landwirtschaftsministerium an der Spitze, die auch mit 2 StS-Stellen ausge-
stattet sind; die anderen Ressorts folgen etwas abgesetzt mit 5 bis 7Abteilun-
gen und - ausgenommen das WirtschaftsM - mit einem StS. Das JustizM er-
scheint also vergleichsweise »kopflastig«. 

Tab. 3.1 Größe und Gliederung der Ressons1 

t 
sts Abt./ 

AL 
Ref./ höh. geh. innerer 
RL Dienst Dienst Dienst 

Besch. 
insg. 

Innen 2 10 68 214 186,5 139 632 
Landwirt. 2 9 55 188 117 101 433 
Kultus 1 7 31 118 69 99 294 
Finanz 1 6 37 80 91 84,5 269 
Arbeit 1 6 31 87 85 57 252 
Wissensch. 1 5 23 79 72 56 227 
Wirtschaft 0 5 28 82,5 53 47 197 
Justiz 1 7 34 62 54 67 194 

1 nach Organisationsplänen, Stand 9/1984; ohne Zentral- und Vorprüfstellen. 

Die heutige aufbauorganisatorische Konfiguration würde sich natürlich ver-
ändern, wenn unsere Empfehlungen zur Größe der Basisorganisation und 
der Abteilungen realisiert würden. Hierdurch würde nicht nur die Aufgaben-
verteilung zwischen den Abteilungen, sondern möglicherweise auch die Res-
sortabgrenzung tangiert - eine Frage, mit der dieses Gutachen sich nicht zu 
befassen hat. 
Auch der Leitungsbereich unterhalb der Minister ist in den einzelnen Res-
sorts letztlich nicht einheitlich organisiert, zeigt aber andererseits eine Reihe 
von Gemeinsamkeiten, die hier als struktureIIer Rahmen kurz umrissen wer-
den sollen. 
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3.1.2 Staatssekretäre 

Die Organisationspläne (Stand Septemer 1984) weisen für jedes Ministerium 
mit Ausnahme des Wirtschaftsministeriums mindestens einen Staatssekretär 
aus; das Innen- und das Landwirtschaftsministerium verfügen sogar über je-
weils zwei StS. Ob es sich dabei um StS mit Kabinettsrang oder um die 1972 
eingeführten politischen Staatssekretäre ohne Kabinettsrang handelt, war im 
Einzelfall nicht auszumachen; da nach Art. 45 Abs. 2 LV die StS mit Kabi-
nettsrang zahlenmäßig ein Drittel der Minister nicht übersteigen dürfen, 
muß es Ressorts geben, die nur über den sogenannten politischen Staatsse-
kretär verfügen. 66 Bei diesen wiederum handelt es sich zum Teil um Land-
tagsmitglieder, was aber nicht zwingend der Fall sein muß. 
Im Rahmen der hier verfolgten Fragestellung ist entscheidend, daß die StS 
primär gegenüber und im Außenbereich: im Kabinett, im Landtag und in den 
Fraktionen wirken und dort den Minister unterstützen und entlasten; inso-
fern sind die politischen StS, die zugleich MdL sind, den parlamentarischen 
StS in den Bundesministerien vergleichbar. Im Innenbereich des Ministe-
riums nehmen sie eine Stellung außerhalb der Hierarchie ein. 67 Dies bedeu-
tet, daß sie nicht dem MD als Amtschef übergeordnet und weisungsberech-
tigt sind. Andererseits sind sie, wie noch zu zeigen sein wird, natürlich in den 
vertikalen Kommunikationsprozeß eingeschaltet und dürften zum engsten 
Beraterkreis des Ministers gehören, mit ihm gelegentlich eine Art Führungs­
konferenz bilden. 
Zum StS mit Kabinettsrang ist schließlich zu erwähnen, daß er im Hinblick 
auf die hierarchische Einordnung formal unabhängiger vom Minister ist, da 
er an Kabinettssitzungen aus eigenem Recht und nicht in Vertretung des Mi-
nisters teilnimmt. 
Einschränkend zu diesem generellen Muster ist anzumerken, daß es die 
Rechtslage erlaubt, daß der Minister dem ihn unterstützenden StS auch in-
tern Stellvertretungsbefugnis übertragen kann, allerdings nur für klar um-
grenzte Bereiche und nicht für das gesamte Ressort, wie dies beim Ministe-
rialdirektor ex officio der Fall ist. 
»Die Hauserlasse, die ebenso wie bei den Bundesministerien nicht in jeder 
Hinsicht einheitlich sind, weisen dem politischen Staatssekretär durchweg 

66 Die Hausverfügungen von 6 Ministerien sprechen im Zusammenhang mit der Regelung 
der Zuständigkeiten der StS von politischen StS. 

67 So übereinstimmend alle Hausverfügungen; die Organisationspläne hingegen binden die 
StS überwiegend in die Hierarchie ein. 
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die Vertretung des Ministers in - näher abgegrenzten - politischen Schwer-
punktaufgaben zu, zu denen in den zugewiesenen Bereichen insbesondere 
die Landtags- und Ministerratssachen und die Verbindung zu den Fraktio-
nen gehören. Sie stellen auch klar, daß durch die Institution keine neue Ver-
waltungsebene geschaffen wird, daß die Vertretung des Ministers als Behör­
denleiter dem Ministerialdirektor als allgemeinem Stellvertreter obliegt und 
dieser den Minister vertritt, soweit nichts anderes bestimmt ist.«68 

Bestehen derartige Aufträge, läßt sich die Rolle des StS am besten als Pro-
jektmanager verstehen. In der Regel vertreten die StS den Minister in Bezug 
auf einzelne Abteilungen.69 Wie die Regelungen des Geschäftsganges zei-
gen, beschneiden die StS dabei jedoch nicht die Rolle der MD als erster An-
laufstelle der Abteilungen, sondern nehmen mit dem Minister eine Arbeits-
und Aufmerksamkeitsteilung vor. 
Lassen sich ohnehin das Zusammenspiel und die Rollendifferenzierung an der 
Spitze von Ministerien nur in Grenzen formalisieren, hängen sie doch stark 
von Präferenzen und Eigenschaften der politischen Akteure ab, so erlaubt 
besonders der Formenreichtum verfassungspolitischer Institutionen in 
Baden-Württemberg Konfigurationen, denen nachzugehen zu weit führen 
würde und die wegen der geringen Formalisierbarkeit organisationsstruktu-
rell kaum konstruktiv einsetzbar wären. 

3.1.3 Ministerialdirektor 

Der MD ist also im klassischen Sinne Amtsehefund funktional dem beamte-
ten StS des Bundes vergleichbar. Er stellt die Spitze der administrativen Hie-
rarchie dar und ist, wie gesagt, seit 1976 politischer Beamter nach § 60 LBG. 
Er ist der unmittelbare Vorgesetzte der AL. Vor allem untersteht ihm regel-
mäßig die Verwaltungsabteilung, in Bezug auf die sich kein Minister von ei-
nem StS vertreten läßt. Von besonderem Interesse, aber kaum generell klär-
bar ist, in welcher Form der MD mit deri politischen Rollenträgern koope-
riert. In denjenigen Ministerien, die über keine oder nur eine der beiden un-

68 Siehe Feuchte, Die verfassungsrechtliche Entwicklung im Land Baden-Württemberg 1971 
bis 1978, in: Jb des öffentlichen Rechts 27 (1978), S. 195 

69 Die Ministervertretung »in Aufgabenbereichen von politischer Bedeutung« erstreckt sich 
laut Hausverfügungen der Ressorts auf folgende Bereiche: .)LandwirtschaftsM: Abt. 6-9 
(StS 1), 2-5 (StS 2); .)JustizM: Abt.V (Strafvollzug); .)FinanzM: Abt. III, IV; .)KultusM: 
Lehrerbildung u. -fortbildung; .)WissenschaftsM: PH, Lehrerbildung, Studentenangele-
genheiten; .)ArbeitsM: Abt. III (Arbeitsschutz), IV (Sozialversicherung) 
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terschiedlichen StS-Positionen verfügen, also der Mehrheit der Ressorts, 
dürften die jeweiligen Konstellationen und Machtverteilungen relativ über­
schaubar sein. Aus den Gründen, die schon im Hinblick auf das Zusammen-
spiel von Minister und StS genannt worden sind, wird im folgenden davon 
ausgegangen, daß auch die Beziehungen zwischen MD und Politikern an der 
Spitze der Ressorts sich zwar variabe!70 gestalten können, aber kaum ab-
schließend gestaltbar sind und daß sie unproblematisch71 sind. Insbesondere 
wegen der Perspektive dieses Gutachtens, das ja den Aufbau der Ministerien 
von unten nach oben nachvollzieht, interessieren primär die Beziehungen 
zwischen AL und MD; allerdings werden wir auch die politischen Akteure in 
die Analyse der faktischen ressortinternen Kommunikation mit einbeziehen. 

3.1.4 Assistenzeinheiten 

An Leitungshilfskräften finden sich in den Ministerien z. T. persönliche Refe-
renten und überall Zentralstellen. 

3.1.4.1 Persönliche Referenten 

Während die MD in keinem Ministerium über persönliche Referenten verfu-
gen - und insofern strukturell den StS des Bundes nicht vergleichbar sind -
sind Minister und StS nach den vorliegenden Organisationsplänen z. T. mit 
persönlichen Referenten ausgestattet: so im Arbeits-, Ernährungs-, Innen -
und im KultusM. Formal verfugen Justiz-, Wissenschafts- und Kultusmini-
ster selbst nicht über persönliche Referenten. Diese Lücken besagen jedoch 
wenig, da einerseits die persönlichen Referenten auch den Zentralstellen an-
gehören, andererseits die Minister und StS sich natürlich dieser Assistenzein-
heit mit ihrem spezialisierten Personal bedienen können. 72 

70 Darauf deuten die mit Nuancen unterschiedlichen Regelungen in der Behandlung des 
Posteinganges zwischen MD, Zentralstelle und StS hin. Im Wissenschafts- und im Kul-
tusM stellen die Organisationspläne die StS auch nicht wie in den anderen Ressorts neben, 
sondern hierarchisch über den MD, was den verbalen Regelungen nicht entspricht. 

71 Je stärker sich allerdings die StS in Fachfragen einschalten, desto mehr wird es zur Rivalität 
mit dem MD kommen, wie man aus allen Systemen mit dualer Führung weiß; von einem 
unproblematischen Nebeneinander geht aber in seiner vergleichenden Untersuchung auch 
für BW aus Köhler, Der Bayerische Staatssekretär nach der Verfassung von 1946, Mün­
chen 1982, S. 78. 

72 Zur Funktion der persönlichen Referenten sei im übrigen verwiesen auf Wagener/Rück­
wardt, Führungshilfskräfte in Ministerien, Baden-Baden, 1982, S. 45-47 
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3.1.4.2 Zentralstellen 

Die Z-Stellen umfassen z. T. Ministerbüro, Pressestelle und persönliche Re-
ferenten, z. T. sind diese Einheiten gesondert, z. T. bei personeller Identität 
der persönlichen Referenten zusätzlich in den Organisationsplänen ausge-
wiesen. Obwohl nach den Organisationsplänen keine letzte Transparenz be-
steht, läßt sich soviel sagen: die personelle Kapazität der Assistenzeinheiten 
im Leitungsbereich insgesamt 73 wie auch der Z-Stellen im engeren Sinne 
variiert von Ressort zu Ressort. Wie die teilweise in den Organisationsplänen 
noch vorzufindende formale Differenzierung von Zentralstelle, Presse-Refe-
rat und Ministerbüro, aber auch die interne Gliederung der Z-Stellen zeigt, 
sind diese mehr als lediglich eine organisatorische Zusammenfassung der 
klassischen Assistenzeinheiten im Leitungsbereich. Analysiert man die vor-
liegenden Dokumente, so zeigen sich - wiederum bei Unterschieden zwi-
schen den Ministerien im einzelnen - zwei Funktionsblöcke der Z-Stellen; 
- Außenfunktionen: 

Primär der Vorbereitung und Wahrnehmung von Kommunikationsfunk-
tionen nach außen dienen 
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit, 
- Kontakt zu Landtagsfraktionen, einzelnen MdL, Parteien, 
- Sitzungsvorbereitung bei Angelegenheiten des Ministerrats, des Land-

tags und seiner Ausschüsse, Bundesratsangelegenheiten, 
- Kontakt zur Landesvertretung in Bonn, Fachministerkonferenzen der 

Länder, Reisen des Ministers allgemein, 
- ressortübergreifender Kontakt. 
Wenngleich diese Aufgaben selbstverständlich nicht isoliert von den 
Fachabteilungen wahrgenommen werden können und vielfältige Kom-
munikation nach innen bedingen, lassen sich hiervon jedoch unterschei-
den genuine 

- Binnenfunktionen: 
- Planung, Ziele, Grundsatzfragen, 
- Mitwirkung an und Umsetzung der Regierungserklärung; Arbeitspro-

gramm des Ministeriums, 
- Berichtswesen, z.B. in Verbindung mit dem Staatshaushalt, statistischer 

Jahresbericht, 
- abteilungsübergreifende interne Koordination, 

73 Justiz: 2/1; Finanz: 4/1; Innen: 10/2; Wirtschaft: 8/2; Arbeit: 11/4; Wissenschaft: 3/1; Kul-
tus: 8/3; Landwirtschaft: 6/1 - jeweils höherer/gehobener Dienst 
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- »politische« Einzelaufgaben, 
- Einschaltung in Entwürfe von Gesetzen, Rechtsverordnungen und Ver-

waltungsvorschriften, bevor sie an die Ressortleitung gelangen, 
- Führung des Terminkalenders und (gelegentlich) Abfassung von Re-

den. 
Besonders diese Binnenfunktionen machen deutlich, daß die Z-Stellen 
Stabsfunktionen innerhalb des Polizy-Prozesses im Ressort wahrnehmen sol-
len und dabei prinzipiell Entscheidungsprämissen der politischen Leitung 
in den Apparat hinein kommunizieren sowie Vorlagen der Abteilungen 
auf die Einhaltung von gesetzten Prämissen kontrollieren. Sie erfüllen da-
mit offensichtlich Funktionen, die z.B. in Bonner Ministerien Planungs-
stäbe oder Planungsabteilungen wahrnehmen; äußerlich wird dies im Fal-
le des Finanzministeriums schon sichtbar, in dem die Z-Stelle in der 
Grundsatzabteilung angesiedelt und damit linienmäßig verortet ist. 
Diese politischen Binnenfunktionen dienen im Prinzip dazu, die lnfonna-
tionsverarbeitungskapazität der politischen Leitung zu erweitern, die andern-
falls zwangsläufig einen »Flaschenhals« und einen Filter gegenüber Initia-
tiven des Ressorts darstellen würde. 74 Auch die historische Genese der Z-
Stellen75 und die Einführung des Instituts des politischen Beamten deuten 
auf das Motiv der politischen Steuerung hin. 
Damit drängt sich die Frage auf, ob und ggf. in welchem Maße die Z-Stel-
len in die typischen Stab-Linie-Konflikte geraten (Kap. 3.3). 

3.2 Politische Führung als Prozefl 

Hinsichtlich der Wahrung des Primats der Politik sind zwei grundsätzliche 
Aspekte des Führungsprozesses zu unterscheiden: 76 

74 Theoretisch begründet im kybernetischen »Gesetz der erforderlichen Eigenkomplexität«, 
nach dem Leitungs- und Kontrollfunktionen grundsätzlich selektiv ausfallen, soll nicht ei-
ne gleich große Kontrollbürokratie aufgebaut werden, womit sich im übrigen nur das Kon-
trollproblem verschieben würde als Problem der Kontrolle der Kontrolleure; vgl. Der/ien, 
Zur systemtheoretischen Fassung des Kontrollproblems in der öffentlichen Verwaltung, in: 
Hauptmann/Schenk (Hg.), Anwendungen der Systemtheorie und Kybernetik in Wirtschaft 
und Verwaltung, Berlin 1980, S. 201 ff. 

75 Vgl. Katz, Politische Verwaltungsführung in den Bundesländern, Berlin 1975, S. 181 ff. 
76 Vgl. Der/ien, Verwaltungssoziologie, in: von Mutius (Hg.), Handbuch für die öffentliche 

Verwaltung Bd. 1, Neuwied 1984, RZ 64 ff. 
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- die politische Steuerung des Ministeriums durch die Leitung, bei der es 
darum geht, den Apparat im Sinne der politischen Ziele und Präferenzen 
des Ministers zu aktivieren, Politik und Verwaltung zu vermitteln - um es 
auf die klassische Formel zu bringen. Daß hierbei Übersetzungsprobleme 
auftreten können, liegt auf der Hand; 

- die Kontrolle als Soll-Ist-Vergleich zwischen Arbeitsergebnis und politi-
scher Zielsetzung, die primär darauf abzielt, eine Verselbständigung des 
Verwaltungsapparates zu vermeiden. 

Beide, z. T. nur begriffiich unterscheidbaren, Prozesse spielen sich in der ver-
tikalen Kommunikation zwischen Leitungspersonal und Abteilungen ab. In 
der schriftlichen Befragung sind einige zentrale Indikatoren erfaßt worden, 
um den Führungsprozeß beurteilen zu können. 

3.2.1 Politische Steuerung 

Wenn die Steuerung des Ministerialapparates nach den Entscheidungsprä-
missen der politischen Leitung gelingen soll, ist Voraussetzung, daß mittlere 
Leitungsebene und Referatsleiter hinreichend über die Erwartungen der politi-
schen Leitung informiert sind. Aufeine diesbezügliche Frage antworteten 88 % 
der AL, daß sie sich hinreichend informiert fühlten, und 12 0/o (6) meinten »es 
geht«. Bei den Referatsleitem fiel die Antwort nicht so günstig aus: nur 
58,6% der RL fühlen sich hinreichend und 21,2 % mäßig (»es geht«) infor-
miert, während 19,4 %kritisierten, die Unterrichtung könnte besser sein oder 
sei zu schwach. Dieses Ergebnis deutet auf einen Bruch in der vertikalen 
Steuerung hin, obwohl die RL häufiger mit dem AL als dieser mit dem MD 
kommunizieren und obwohl der AL für sie die wichtigste Informationsquelle 
über die Erwartungen der politischen Leitung ist. 
Man könnte annehmen, daß der Grad der Informiertheit der AL u. a. abhän-
gig ist von der Häufigkeit der Kommunikation zwischen AL und nächsthöhe­
rem Vorgesetzten, dem MD; aufgrund des ohnehin hohen Informationsstan-
des der AL ist der statistische Zusammenhang zwischen diesen beiden Grö­
ßen jedoch sehr gering (r = 0,13). Die große Mehrheit der AL kommuniziert 
mit dem MD zwei- bis dreimal die Woche (78%); täglich (3 AL) oder weniger 
als einmal die Woche (2 AL) ist die Ausnahme, während immerhin 6 AL 
(12%) auch nur einmal die Woche mit dem MD sprechen. 
Fragt man umgekehrt, woraus die AL die Erwartungen der politischen Lei-
tung entnehmen, und geht von einer breiten Palette möglicher Informations-
quellen aus, die sowohl die einzelnen Akteure im Leitungsbereich als auch 
schriftliche Äußerungen (Weisungen, Regierungserklärung, Äußerungen in 
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der Presse) einschließt, so ergibt sich folgendes Bild (Tab. 3.2): an erster Stel-
le in der Wichtigkeit der Informationsquellen rangiert im Durchschnitt die 
Abteilungsleiterkonferenz, gefolgt von persönlichen Besprechungen mit dem 
Minister und/oder dem MD. Deutlich abgesetzt erscheinen Mitteilungen der 
Z-Stelle, des StS und der persönlichen Referenten. Eine relativ geringe 
Steuerungsfunktion erfüllen die Regierungserklärung oder Verlautbarungen 
in den Medien, die aber immerhin einen höheren Stellenwert als die - offen-
bar kaum üblichen - schriftlichen Weisungen aus dem Leitungsbereich ha-
ben. Eine nicht zu unterschätzende Funktion erfüllt jedoch auch die schlich-
te Antizipation von Leitungserwartungen durch die AL. Man erkennt aber 
auch, daß dieses Muster wiederum nicht einheitlich für alle Ressorts gilt; die 
Zugänglichkeit der Personen im Leitungsbereich und damit ihre Bedeutung 
für die Vermittlung von Entscheidungsprämissen variiert, ohne daß hierauf 
näher einzugehen ist. 
Die Transmissionsfunktion des AL erscheint problematisch, wenn dieser ei-
nerseits für 67,3 %der RL die wichtigste Informationsquelle ist, andererseits 
19,4 %sich kritisch über ihren Informationsstand hinsichtlich der Leitungser-

Tab. 3.2 Quelle politischer Erwartungen für AL 
(mittlerer Rangplatz) 

~ 
lrt!Ji;- Fi- Innen Wirt- Ar- Wi:,s. 

Quellen st1z nanz schaft beit schaft 

Besprech. 2.0 1.7 2.5 3.6 2.5 3.0 rn. Min. 
Mitteil. 9.3 5.5StS 4.8 11.0 6.7 3.8 
Mitteil. 4.2 2.7 2.7 2.0 3.3 2.0 
MD 
Zentral- 3.7 4.2 5.2 4.4 4.0 4.6Stelle 
Pers.Ref. 5.6 5.0 5.7 8.4 7.3 5.4
Min. 
AL-Konfe- 1.0 1.2 3.1 2.6 3.0 1.2 renz 
Schriftl. 8.3 9.3 8.0 8.8 7.5 7.7Weisuna 
Regierungs- 8.0 5.5 6.9 6.8 6.3 6.8
erkläruna 
Presse etc. 6.8 7.0 7.0 6.0 8.0 6.5 

Antizipa- 5.3 5.4tion 4.7 4.8 2.0 8.0 

Sonstiges 11.0 2.0 5.0 3.0 11.0 11.0 

Kul- Land- ins-
tus wirt. ges. 

2.5 2.4 2.5 

3.8 3.0 5.7 

2.2 1.6 2.5 

4.0 6.0 4.6 

5.0 6.0 5.95 

2.0 1.2 1.9 

6.0 6.5 7.8 

7.5 7.3 6.8 

7.8 6.5 6.9 

7.3 7.0 5.2 
11.0 4.0 6.9 
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wartungen äußern. Dieses Erg~bnis deutet auf eine gewisse Filterwirkung der 
mittleren Leitungsebene hin. Wenn im Vergleich zu den AL für die RL ande-
re Informationsquellen außerhalb der persönlichen Kommunikation relativ 
bedeutsamer werden, 77 so zeigt dies eine gewisse Substituierbarkeit der Steue-
rongsmedien:78 immerhin werden schriftliche Weisungen von 22,2 % auf den 
zweiten Rang und Presseverlautbarungen von 26,3 % der RL auf den drit-
ten Rang gesetzt; vor allem aber ist die Z-Ste!lefür die RL bedeutsamer: 58,7 % 
halten sie für die zweit- oder drittwichtigste Informationsquelle nach dem 
AL! Offensichtlich wirken die Z-Stellen neben dem AL als zweiter Kommuni-
kationskanal zu den RL, ohne allerdings deren subjektives Informationsdefi-
zit beheben zu können. Folglich nimmt auch die Antizipation von Leitungs-
erwartungen für nahezu die Hälfte der RL (46,5 %) den 3. oder 4. Rang ein. 
Sucht man nach einer Erklärung für das Informationsdefizit der RL unter Be-
rücksichtigung der Wichtigkeit der AL als Informationsquelle, so liegt es na-
he, auch hier die Häufigkeit der Kommunikation mit dem AL für den Infor-
mationsstand der RL verantwortlich zu machen; der empirische Zusammen-
hang ist jedoch - wie schon bei den AL - äußerst schwach (r = 0,15). Auch 
hängt das Informationsniveau nicht ersichtlich vom Aufgabenprofil der Refe-
rate ab; ob man beispielsweise häufiger Gesetzentwürfe erarbeitet oder über­
wiegend mit Einzelfallentscheidungen befaßt ist, beeinflußt weder die Häu-
figkeit der Kommunikation mit dem AL noch den Informationsstand über 
die politischen Prämissen der Ressortleitung. 
Möglicherweise ist der Inhalt der Kommunikation entscheidender als die Häu-
figkeit oder der Kommunikationskanal: der relativ niedrige Informations-
stand der RL und der AL ist besonders in zwei Ministerien auffällig79 und 
könnte darin bedingt sein, daß die Leitung selbst keine präzisen Vorstellun-
gen hat oder jedenfalls nicht solche Vorstellungen, an denen sich die RL an-
gesichts der Komplexität der Entscheidungsprobleme orientieren könnten. 

77 Datenkritisch ist hier anzumerken, daß die RL in ihrer Fragebogenversion nicht die Mög­
lichkeit hatten, Minister, StS, AL-Konferenz oder pers. Referenten als Informationsquelle 
zu nennen; wir waren davon ausgegangen, daß der direkte Kontakt zwischen Basis und Lei-
tung selten sei, was indirekt bestätigt wird, da nur 4 7 % der RL die Kategorie »Sonstige« und 
von diesen nur 35,9 (46 RL) sie mit den Rangziffern 1 oder 2 angaben; dies wäre wohl häufi-
ger der Fall gewesen, wären Personen des Leitungsbereichs für die RL relevante Informa-
tionsquellen. 

78 Aufgrund der nur 7 Antwortmöglichkeiten für die RL (s. FN 77) sind die Mittelwerte mit 
denen der AL (Tab. 3.2) nicht vergleichbar; wir wählen daher als Wichtigkeitsmaß den Mo-
dus: die am häufigsten angegebene der 7 Einstufungsmöglichkeiten (Rangplätze). 

79 Hier bezeichneten sich 31,8 bzw. 34,5 % der RL als hinreichend informiert gegenüber 59 % 
im Gesamt-Mittel; ferner in einem dieser Ministerien nur 60 % der AL gegenüber 88 % ins-
gesamt. 
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Wie dem auch sei, festzuhalten ist, daß die RL nicht so gut wie die AL über 
die Erwartungen der politischen Spitze informiert sind und sich deshalb stär-
ker als die AL auf die Antizipation und die Mitteilungen der Z-Stellen als 
zweitem Kommunikationsmechanismus verlassen müssen. 

3.2.2 Kontrollfunktion 

Auch wenn erfahrungsgemäß im alltagssprachlichen Verständnis nicht als 
Kontrollprozeß von den Beamten interpretiert, üben Kommunikationen von 
unten nach oben regelmäßig Kontrollfunktionen aus; sie stellen Rückkop­
pelungsprozesse dar, die einen Soll-Ist-Vergleich und ggf. neue Steuerungs-
handlungen erlauben. In dieser Hinsicht wurde zunächst ermittelt, wen die 
AL und RL über wichtige Vorkommnisse direkt informieren.80 

Tab. 3.3 Adressaten wichtiger Vorkommnisse 

n AL % n RL % 

Minister persönl. 
StS persönl. 
MD 
Pers.Ref. von M 
oder StS 
Z-Stelle 
Stellv. AL 

38 
19 
49 

16 

35 

76 
38 
96 

32 

70 

15 
16 

101 

36 

83 
172 

5,7 
6,1 

38,4 

13,7 

31,7 
65,4 

Man sieht, daß entsprechend seiner Stellung in der Hierarchie der MD die er-
ste Anlaufstelle eines AL ist; darüber hinaus unterrichtet man über wichtige 
Vorkommnisse überwiegend zusätzlich den Minister persönlich und parallel 
die Z-Stelle. Daß die Pers. Ref. von Minister oder StS speziell informiert wer-
den, ist die Ausnahme; aber auch die StS spielen nicht die herausgehobene 
Bedeutung, die man angesichts ihrer Stellvertreterfunktion für politische Fra-

80 Im RL-Fragebogen mit dem Zusatz »wenn der AL nicht erreichbar ist«. Mehrfachnennun-
gen in Tab. 3.3. 
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gen bestimmter Abteilungen erwarten könnte. Dieser grundsätzlich hierar-
chische Meldeweg zeigt sich auch für die RL: nach dem (stellvertretenden) 
AL wendet man sich an den MD; anstatt notfalls aber bis zum Minister oder 
StS zu gehen (nur Ausnahmen), informiert man außer dem MD die Z-Stel-
len. Im übrigen zeigt Tab. 3.3, daß die AL sich kumulativ an mehrere Akteu-
re des Leitungsbereichs gleichzeitig wenden, während die RL entweder den 
stellvertretenden AL oder den MD und/oder die Z-Stellen unterrichten. 
Neben der punktuellen Unterrichtung speziell des Ministers über wichtige 
Vorkommnisse ist auch aufschlußreich, inwieweit die mittlere Leitungsebene 
den Minister regelmäßig unterrichtet oder nur insoweit, als seine Entschei-
dung in einer Sache gefragt ist. 

Übersicht 3.4 Unterrichtung des Ministers 1 

regel- sowohl 
mäßig als auch 

30% 28% 
15 14 

Schrift- über münd- AL-
lieh MD lieh Konf. 

25% 19% 33% 48% 
12 9 16 23 

im Einzel-
fall 

AL- über münd- schrift-
Konf. MD lieh lieh 

36% 35% 65% 55% 
14 14 26 22 

1) Mehrfachnennungen, Prozentbasis jeweils alle Befragten 

Allgemein werden die Minister eher nicht regelmäßig unterrichtet; eine Aus-
nahme stellt hier offenbar das LandwirtschaftM dar; dort wird auch überwie­
gend schriftlich (und daher) unter Einschaltung des MD berichtet. Daneben 
aber wird hier auch besonders intensiv noch mündlich dem Minister Bericht 
erstattet. Immerhin ist die Zugänglichkeit der Minister für die AL relativ groß, 
offenbar besonders im Justiz- und KultusM. Der Bedeutung der AL-Konfe-
renz als Ort, an dem man die Erwartungen der politischen Leitung eruiert, 
entspricht auch ihr prominenter Platz bei der Unterrichtung des Ministers. 
Lediglich im Wirtschafts- und im ArbeitsM spielt sie eine untergeordnete 
Rolle; tendenziell wird eher regelmäßig und systematisch auf der AL-Konfe-
renz berichtet als einzelfallbezogen. 
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Insgesamt läßt sich zur Stellung der einzelnen Akteure an der Spitze eines 
Ministeriums in etwa folgendes sagen: 
- Das persönliche Gespräch mit dem Minister ist überwiegend problemlos 

möglich und sichert ihm eine überragende Bedeutung für die Orientie-
rung der mittleren Leitungsebene wie auch für Kontrollinformationen 
über besondere Vorkommnisse sowie systematische und einzelfallbezoge-
ne Unterrichtung. 

- StS und Pers. Ref spielen zwar im Führungsprozeß keine unwichtige, aber 
eine deutlich untergeordnete Rolle; 

- der Ministerialdirektor ist für die Vermittlung der Erwartungen der Leitung 
ebenso wichtig wie der persönliche Kontakt mit dem Minister selbst: er 
ist der erste Ansprechpartner für wichtige Vorkommnisse und entspre-
chend häufig in die Berichterstattung aus dem Hause eingeschaltet. 

- Als wichtige Führungseinrichtung und Forum der Begegnung zwischen 
AL und Leitung ist unzweifelhaft die AL-Konferenz anzusehen. 

- Die Z-Stellen nehmen zwar für die Steuerung der Abteilungen nur einen 
mittleren Rang ein, sind jedoch überwiegend in die vertikale Kommunika-
tion von unten nach oben eingeschaltet und werden relativ häufig über 
wichtige Vorkommnisse unterrichtet. Dabei sind sie für die RL in beiden 
Beziehungen tendenziell wichtiger als für die AL und kompensieren da-
durch in gewissem Maße die unvermeidliche Filterwirkung der mittleren 
Leitungsebene, ohne allerdings in jedem Falle den RL den erwünschten 
Informationsstand zu vermitteln. 

Daß es in der Gestaltung des Führungsprozesses ferner ressortspezifische 
Modalitäten gibt, läßt sich empirisch nachweisen. 

3.3 Funktion und Problematik der Zentralstellen 

Der autbauorganisatorischen baden-württembergischen Besonderheit der Z-
Stellen mit ihren betont politischen Aufgaben gegenüber dem Apparat ent-
sprechend, wurde diese Einrichtung besonders untersucht. 
Zum Verständnis der Tabellen 3.5 und 3.6 ist anzumerken, daß den AL je-
weils eine Liste mit 10 bzw. 7 Antwortmöglichkeiten vorgelegt wurde, die ei-
ne Mehrfachnennung zuließ81 ; d. h. die AL wurden nicht »gezwungen« mit ja 

81 Die RL wurden hierzu nicht befragt. 
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oder nein zu antworten, da es sich hier vermutlich um einen sensiblen Be-
reich handelt. Die einzelnen Funktionen und Qualitäten der Beziehungen 
wurden fast durchgängig von AL aus allen Ressorts genannt; der Anteil der-
jenigen, die keine Angabe machten, läßt sich im Prinzip auf zwei Arten erklä-
ren: entweder wollten oder konnten sie die abgefragte Eigenschaft der Z-
Stelle nicht bestätigen, oder sie waren der Ansicht, diese Eigenschaften lägen 
nicht vor. Wie dem auch sei, die Variation der positiven Nennungen läßt den 
Schluß zu, daß die Stellung der Z-Stellen nicht einheitlich gesehen und bewertet 
wird, sondern daß sie z. T. ambivalent eingeschätzt werden. 
Tab. 3.5 zeigt, daß die häufigste Funktion der Z-Stelle von den AL darin ge-
sehen wird, politische Hintergrundinformationen zu liefern; insofern wird sie 
auch von knapp der Hälfte der AL ausdrücklich als wichtiger Ansprechpart-
ner für die Abteilungen bezeichnet. Im Gegensatz zu dieser eher reaktiven 
Funktion als »Sprachrohr« der Leitung ist von den aktiven Steuerungsfunk-
tionen noch am stärksten die interministerielle Koordination geprägt; res-
sortintern koordiniert sie die Arbeit der Abteilungen schon relativ selten. 
Hierfür fungiert die AL-Konferenz. Etwa ebenso viele AL gaben an, die Z-
Stelle entwickle das Arbeitsprogramm für das Ressort und setze den Abtei-
lungen Termine. Bedroht diese Form der Steuerung schon die Abteilungsau-
tonomie ganz erheblich, so erst recht der denkbare Fall, daß eine Z-Stelle 
Fachaufgaben der Abteilung an sich zieht - das wird aber nur von einem AL 
berichtet; milder, aber desgleichen »bedrohlich« wären inhaltliche Vorgaben 
für die Arbeit der Abteilungen; auch diese denkbare Funktion der Z-Stellen 
wird nur von zwei AL berichtet. Entsprechend heterogen fällt die summari-
sche Beurteilung der Steuerungsfunktion der Z-Stellen in allen Ressorts aus: 
etwa jeder dritte AL meint, die Z-Stelle seines Ressorts spiele eine eher un-
tergeordnete Rolle. 
Aus der organisationstheoretischen Literatur über die Beziehung zwischen 
Stabs- und Linieneinheiten ist bekannt, daß Stabseinheiten notorisch in Kon-
flikt mit Linieneinheiten geraten, da sie sich entgegen ihrer formalen Defini-
tion regelmäßig nicht gegenüber den Fachabteilungen neutralverhalten (z.B. 
selbst Prämissen setzen, anstatt dies den Instanzen zu überlassen), eine ledig-
lich dienende Rolle spielen (sondern Aufgaben an sich ziehen) sowie die 
Stabsarbeit nicht als belohnend empfinden (sondern nach Beförderung stre-
ben, die aber nur in Linieneinheiten realisiert werden kann). 82 Von den Fach-
einheiten wird hierauf häufig mit Informationsvorenthaltung reagiert. Es 

82 Vgl. zur Kritik dieses N(neutral)-l(inferior)-I(instrumental)-R(rewarding)-Models Go/em-
biewski, A New »Staff« Model: A Synthesis from Behavioral Research, in: ders./Gibson 
(eds.), Managerial Behavior and Organization Demands, Chicago 1967, S. 296-315 
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l 

Tab. 3.5 Funktionen der Z-Stel!en 

ja keine l) 
Angabe 

1. liefert politische Hinter-
grundinformationen 

2. wichtiger Ansprechpartner 
3. entwickelt Arbeitsprogramm 
4. steuert inhaltlich wichtige 

Vorhaben 
5. setzt Termine 
6. bearbeitet selbst wichtige 

Fachfragen 
7. koordiniert ressortintern 
8. koordiniert interministeriell 
9. spielt für Fachabt. eher 

untergeordnete Rolle 
10. Sonstiges 

28 

23 
17 

2 

19 

1 

15 
22 

18 

3 

21 

26 

32 

47 

30 

48 

34 
27 

31 

46 

Für einen Befragten waren diese Fragen als Z-Stellen-Leiter nicht zutreffend. 

Tab. 3.6 Beziehungen zur Z-Stelle 

keineja Anqabe 
1. friedliche Koexistenz 13 36 
2. gute Kooperation 33 16 
3. wichtige Hilfe 10 39 
4. Verständigungsschwierigkeiten 0 49 
5. Meinungsverschiedenheiten 0 49 
6. störende Eingriffe 1 48 
7. Filter gegenüber Leitung 7 42 

wurde daher geprüft, inwieweit die Z-Stellen derartige Schwierigkeiten mit 
den Fachabteilungen haben (Tab. 3.6). Die meisten AL stimmten der Vorga-
be zu, daß eine gute Kooperation (33) herrsche, ja 10 Befragte meinten, die 
Z-Stellen seien eine wichtige Hilfe für die Abteilungen. Als »friedliche Koexi-
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stenz« stuften weitere 13 AL die Beziehung ein und anerkannten damit wohl 
implizit eine gewisse Rivalität. Ausgesprochen negativ äl,{jJerten sich nur 7 AL; 
diese sahen in der Existenz der in den vertikalen Kommunikationsprozeß 
eingeschalteten Z-Stellen einen Filter gegenüber der politischen Leitung; 
Verständigungsschwierigkeiten aufgrund unterschiedlicher Vorbildung sah 
niemand, Meinungsverschiedenheiten in der Sache aufgrund unterschiedli-
cher Präferenzen ebensowenig; und störende Eingriffe stellte nur 1 Befragter 
fest. Insgesamt muß die Beziehung zwischen Z-Stellen und Abteilungen also nach 
dem vorliegenden Material als weitgehend unproblematisch angesehen werden 
und falsifiziert damit die Theorie. 
Analysiert man weiter, wie die von uns unterschiedenen Funktionen der Z-
Stellen mit der Einschätzung des Kooperationsklimas zusammenhängen, so 
stellt man fest: 
- Wenn die Beziehung als gute Kooperation eingestuft wird, melden die AL 

auch wichtige Vorkommnisse an die Z-Stel!en (s.o. 3.2.2); liefert die Z-
Stelle ihrerseits Hintergrundinformationen und/oder ist sonstwie ein 
wichtiger Ansprechpartner, wird die Kooperation als gut bezeichnet. Inte-
ressanterweise wird die Kooperation aber auch dann als gut bezeichnet, 
wenn die Z-Stellen für die Abteilungen Prämissen setzen, sei es daß sie 
das Arbeitsprogramm des Ressorts entwickeln, Termine setzen oder in-
tern wie extern koordinieren; ja sogar die beiden Befragten, die feststell-
ten, die Z-Stellen steuerten Vorgaben ihrer Abteilungen inhaltlich, stuften 
die Kooperation als gut ein. 

- Wird in den Z-Stellen eine wichtige Hilfe gesehen, so basiert dies ebenfalls 
auf ihrer Informations- und Koordinationsfunktion. 
Die kritischen Äußerungen einiger AL können nicht anders als paradox 
bezeichnet werden: von den 7 AL, die in den Z-Stellen einen Filter gegen-
über der Leitung sahen, waren gleichzeitig jeweils 5 der Meinung, sie lie-
ferten ihrerseits Informationen über wichtige Vorkommnisse (möglicher­
weise widerwillig - das wäre konklusiv), erhielten aber von den Z-Stellen 
auch wichtige Hintergrundinformationen und betrachteten sie als wichti-
gen Ansprechpartner (vielleicht nolens, volens). Und der eine AL, der stö­
rende Eingriffe feststellte, schrieb der Z-Stelle gleichzeitig eine unter-
geordnete Rolle zu. 83 

83 Vermutlich wurde bei diesen Fragen mehr rational als spontan geantwortet, woraus sich 
dann leicht Widersprüche ergeben, wenn die Selbstkontrolle nicht durchzuhalten ist. 
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Die Erklärung für diese der Stab-Linien-Theorie widersprechenden Ergebnis-
se dürfte in folgenden Umständen liegen: 
- Die Z-Stellen erfüllen primär Service-Funktionen und steuern inhaltlich 

die Arbeit der Abteilungen kaum; dafür sind durchgängig die direkten Be-
ziehungen zwischen den AL und den Ministern zu eng. Sie begleiten sie 
eher, und die Kontrollfunktion bleibt latent. Koordinationsleistungen und 
Terminvorgaben können schließlich auch als hilfreich interpretiert wer-
den. 

- Das Personal der Z-Stellen ist durchweg wie die Mehrheit der AL juri-
stisch gebildet und besteht aus Laufbahnbeamten, die erfahrungsgemäß 
ihre Karriere unproblematisch in den Facheinheiten fortsetzen werden 
und jedenfalls von den AL nicht als potentielle Rivalen um Beförderungs­
positionen angesehen werden können.84 

- Schließlich sind die Z-Stellen nicht groß genug, um die »kritische Masse« zu 
erreichen, ernsthaft für die Fachabteilungen planen zu können, wie dies häu-
fig in Bonner Ministerien als Versuch von Planungseinheiten zu beobach-
ten war. 

Damit stellt sich jedoch in ganz anderer Hinsicht eine sehr wichtige Frage: 
besitzen die Ministerien eigentlich genügend analytische Kapazitäten, um 
vorausschauend zukünftige Probleme und gesellschaftliche Trends erken-
nen und präventiv programmatische Lösungen einleiten zu können? In den 
Abteilungen wird, wie wir gesehen haben, vielfach über Datenmangel ge-
klagt, die Organisationspläne weisen keine Einheiten aus, die sich schwer-
punktmäßig z.B. mit Prognosen, Evaluationen oder Nutzen-Kosten-Unter-
suchungen befassen. Die Z-Stellen, obwohl mit Zielsetzungen, Arbeits- und 
Regierungsprogramm sowie Grundsatzfragen befaßt, lassen diese analyti-
schen Kapazitäten, wie sie für »Look-out-Institutions« kennzeichnend sind, 
vermissen. Insofern geraten sie gar nicht erst in die Situation von Planungs-
stäben, zur »Laienspielschar« degradiert zu werden, ebensowenig wie ihre 
Mitarbeiter im Verdacht zu stehen scheinen, »Hermelinläuse« zu sein (Frido 
Wagener). 

84 Damit soll das Problem der Verwendung von Assistenzpersonal nicht verniedlicht werden; 
offenbar gibt es Probleme, die sich gerade aus der schnellen Beförderung solcher Personen 
ergeben; siehe hierzu unter explizitem Bezug auf den Geschäftsbericht des Landesperso-
nalausschusses BW (Drs. 8/1087) Schimanke, Assistenzeinheiten der politischen Leitung in 
Ministerien, in: VerwArchiv 73 (1982), S. 216, FN 1 
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3.4 Querschnittsfunktionen und politische Führung 

Seit der klassischen Organisationstheorie wird postuliert, daß zu den organi-
satorischen Führungsfunktionen auch diejenigen Aufgaben gehören, die in 
der Formel POSDCORB zusammengefaßt werden: Planning, Organizing, 
Staffing, Directing, Coordinating, Reviewing, Budgeting. Hierbei handelt es 
sich einerseits um Rollenaspekte von Leitungspositionen, andererseits kön­
nen die Instanzen bei der Wahrnehmung dieser Funktionen jedoch von spe-
zialisierten Organisationseinheiten unterstützt werden, die diesbezüglich 
Stabsfunktionen erfüllen. Wir hatten gesehen, daß die Z-Stellen derartig spe-
zialisierte Einheiten sind, die die Leitung bei der Koordination, Steuerung 
und Kontrolle, z. T. auch bei der Planung unterstützen sollen. Traditioneller-
weise verfügt die deutsche Verwaltung jedoch auch in den Bereichen »Orga-
nisation«, »Personal« und »Budgetierung« über spezialisierte Einheiten, de-
ren Zusammenhang mit dem Leitungsprozeß zum einen in der Literatur 
nicht immer gesehen wird, da sie linienmäßig in den Verwaltungsabteilun-
gen85 verortet sind, zum anderen aber auch faktisch prekär ist: die Integration 
dieser Querschnittsaufgaben mit den Fachaufgaben, die Abstimmung etwa 
von Budget und Programm, von Personalausstattung und Arbeitsanfall 
scheint nicht recht zu gelingen. 

3.4.l Einbindung von Aufgaben in den Bereichen Organisation, Personal, 
Haushalt 

Alle Ministerien verfügen über Referate, die diese Funktionen für das Res-
sort wahrnehmen. Daneben werden von der Verwaltungsabteilung gelegent-
lich eben diese Aufgaben auch für den nachgeordneten Bereich wahrgenom-
men, oder aber diese Aufgaben werden dominant für den nachgeordneten 
Bereich erledigt und daneben für das Ministerium. Diese Fusion von Quer-
schnittsau/gaben fiir das Ministerium selbst und entsprechenden Aufgaben für 
den nachgeordneten Bereich, die dann im Prinzip im Ministerium als Fachauf-
gaben einzustufen wären, finden wir im Justiz-, im Wissenschafts- und im 
Bildungsministerium. Einen Sonderfall stellt das Finanzministerium dar, das 
neben seinen fachministeriellen Aufgaben ( etwa im Steuerbereich) mit der 

85 In den Bundesministerien: Zentral-Abteilungen; Bezeichnung in den Landesministerien 
BW nicht ganz einheitlich. 
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Haushaltsabteilung und der Zuständigkeit für Beamten-, Besoldungs-, Ver-
sorgungs- und Tarifrecht für die gesamte Landesregierung als Querschnitts-
ministerium tätig ist. Auch hier werden die Aufgaben für das eigene Ressort 
(von 2 Abteilungen) miterledigt. 
Eine andere Variante, nämlich die abteilungsmäßige Trennung von Quer-
schnittsaufgaben für das Ressort und für den nachgeordneten Bereich findet 
sich im Innenministerium und im Landwirtschaftsministerium, in denen die 
Aufgaben des Personal- und Haushaltswesens des nachgeordneten Bereichs 
jeweils in der betreffenden Fachabteilung, in der Polizei- bzw. Forstverwal-
tungsabteilung liegen. 
Lediglich mit Bezug auf das Ministerium selbst sind die Querschnittsaufgaben 
in den restlichen Ministerien in der Verwaltungsabteilung ausgewiesen. 
Es ist fraglich, ob die Fusion dieser Funktionen sowohl für das Ressort selbst 
als auch für den nachgeordneten Bereich in einer ( oder wie im JustizM in 
zwei) Abteilung(en) effektiv ist; unter dem Gesichtspunkt der Spezialisie-
rung bietet das » Miterledigungsmodell« sicherlich Vorteile, wenngleich in-
nerhalb der betreffenden Abteilung gelegentlich nochmals ein Referat spe-
ziell zumindest einige der Querschnittsaufgaben für das Ressort wahrnimmt. 
Unter Leitungsgesichtspunkten könnte diese Variante den Nachteil haben, 
daß die Binnenfunktionen unter den quantitativ bedeutsameren Funktionen 
für den nachgeordneten Bereich ihren Stellenwert einbüßen und etwa auch 
im Zeitbudget des betreffenden AL nicht mehr so berücksichtigt und damit 
der Leitung vermittelt werden könnten, wie es in Ressorts der Fall ist, deren 
Verwaltungsabteilungen ausschließlich mit Binnenbezug arbeiten. Eine ab-
schließende Klärung dieser Frage ist jedoch nur in einer gesonderten Unter-
suchung möglich. 

3.4.2 Relative Bedeutung der Querschnittsfunktionen 

Es kann zwar nicht gesagt werden, welchen Stellenwert die Leitung der Mini-
sterien diesen Aufgaben beimißt, wohl aber ließ sich ermitteln, wie die AL 
diese Querschnittsaufgaben und den Kontakt mit den betreffenden Refera-
ten einschätzen, die matrix-organisatorisch mit den Fachabteilungen koope-
rieren. 
Erwartungsgemäß ist das Haushaltsreferat für die Fach-AL am wichtigsten, 
wobei im übrigen nur eine schwache Korrelation mit dem vom AL verwalte-
ten Budgetvolumen besteht (r = 0,13). Je unwichtiger das Haushaltsreferat 
ist, desto unwichtiger ist auch die Beziehung zum Organisationsreferat (r = 
0,32), wobei jedoch letzteres ohnehin eine untergeordnete Bedeutung zu ha-

99 



Tab. 3.7 Bedeutung1 von Besprechungen mit 

Ressort 
Organisations- Personal- Haushaltsref. 

Justiz 
Finanz 
Innen 
Wirtschaft 
Arbeit 
Wissenschaft 
Kultus 
Landwirtschaft 

2,3 
3,0 
3,1 
2,8 
3, 5 
2,6 
2, 3 
2,5 

1, 7 
2,0 
2,0 
2,0 
1, 8 
2,0 
1, 8 
1, 5 

2, 0 
1, 4 
1, 9 
1, 2 
2,3 
1, 2 
1, 0 
1, 2 

Gesamt 2,8 1, 8 1, 5 

Mittelwerte der Angaben auf der 4-Punkte-Skala (4 = nicht wichtig); die Mittelwerte werden 
dadurch etwas gegen 1 gedrückt, daß die Verwaltungs-AL diese Fragen meist als nicht zu-
treffend einstufen mußten und daher statistisch mit 0 berechnet worden sind; die Relationen 
zwischen den Ressorts berührt dies jedoch nicht. 

ben scheint. Dafür hängen aber Personal- und Organisationsreferat bedeu-
tungsmäßig enger zusammen (r = 0,54). 
Angesichts der subjektiv von den AL empfundenen Personalmängel und im 
Hinblick auf die theoretische Forderung, den Personaleinsatz flexibel auf 
den Arbeitsanfall auszurichten, wurde ermittelt, wie die Flexibilität des Perso-
naleinsatzes in den Ministerien von den AL und den RL beurteilt wird. 61,2 0/o 
der AL, aber nur 40,8 0/o der RL hielten den Personaleinsatz für flexibel ge-
nug; 22,4 0/o der AL (11) und 30,9 0/o der RL waren damit nicht zufrieden und 
meinten sogar, daß einige Referate Überkapazitäten hätten, während andere 
gleichzeitig stark belastet seien. 
Als Ursache für die Inflexibilität wurde jedoch jeweils an erster Stelle ein ge-
nereller Mangel an Planstellen gesehen, z. T. in Verbindung mit der Schwie-
rigkeit, die Personalanforderungen beim Personalreferat durchzusetzen. 
Weitere Gründe der z. T. unbefriedigenden Situation wurden darin gesehen, 
daß das Personal zu spezialisiert sei, um flexibel eingesetzt werden zu kön­
nen, daß man den Arbeitsanfall nicht vorausplanen und daher nicht rechtzei-
tig Personal anfordern könne, und gelegentlich scheint die Personalzuwei-
sung wohl zu erfolgen, aber zu spät. 
Über die Abstimmung von Budget und Aufgaben, von Finanzplanung und poli-
tischer Bedeutung von Programmen und Aufgaben könnte lediglich eine 
umfangreiche spezielle Untersuchung letztlich etwas aussagen. Man wird 
aber wohl auch für Baden-Württemberg davon ausgehen können, was die 
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Finanzwissenschaft international und für die Bundesrepublik seit Jahren 
moniert:86 

- fehlendes Steuerungspotential der Finanzplanung für den Ein-Jahres-
Haushalt, weil erstere aus letzterem entwickelt wird, 

- gleichzeitig mangelhafte Prioritätensetzung in der Finanzplanung, 
- Fortschreibung des Haushaltssockels und Schwierigkeit der Re-Allokation 

von Ressourcen nach neuen Prioritäten. 
Die Gründe hierfür sind vielfältig und liegen meist in der sozio-ökonomi­
schen und politischen Umwelt des Verwaltungssystems; um intern zumin-
dest die Möglichkeit einer flexibleren Ressourcen-Allokation zu schaffen, 
wird man eine stärkere prozessuale und organisatorische Verzahnung von 
Ressourcenseite und Aufgabenplanung in Verbindung mit einem System der 
Erfolgskontrolle ins Auge fassen müssen. 

3.4.3 Sonstige Querschnittseinheiten 

Die Verwaltungabteilungen beherbergen meist noch weitere Aufgaben, von 
denen die meisten ebenfalls Querschnittscharakter haben. Lediglich gele-
gentlich finden sich hier Aufgaben eher fachlicher Natur.87 

Als Querschnittsaufgaben sind anzuführen 
- »Verwaltungsvereinfachung« und »Bürgernähe« mit engem Bezug zum 

Organisationsreferat, 
- EDV-Aufgaben mit engem Bezug zum Organisationsreferat, 
- Datenschutz, 
- Statistik und Dokumentation, 
- Justitiariat. 

3.4.4 Ansätze einer Planungsorganisation 

Unbeschadet der Funktion der Z-Stellen weisen einige Ressorts Ansätze ei-
ner Planungsorganisation auf, die jedoch nur zum Teil zentral für das gesam-
te Ressort zuständig ist und zum Teil in den Fachabteilungen liegt: 

86 Siehe neben vielen anderen Wille, Finanzplanung am Scheideweg: Resignation oder Neu-
besinnung? in: Finanzarchiv 35 (1976), s. 68 ff.; ders., Mittel- und langfristige Finanzpla-
nung, in: Handbuch der Finanzwissenschaft Bd. I, Tübingen, 1977, S. 427 ff. 

87 Beispielsweise »öffentliches Antragswesen und zivile Verteidigung« im WirtschaftsM; 
»Bauangelegenheiten« im WissenschaftsM oder »Bund und Land« im ErnährungsM 
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- Grundsatzabteilungen finden wir im Kultus- und im Finanzministerium. 
Erstere ist u. a. mit einem Referat bestückt, das für EDV, Statistik, Be-
darfs-und Finanzplanung zuständig ist; im FinanzM gehören zu den Auf-
gaben der Grundsatzabteilung u. a. Steuerschätzung, Statistik und Lan-
desinformationssystem. Interessanterweise enthält sie, wie schon gesagt, 
zugleich die Zentralstelle des Ministeriums. 

- Eine vergleichbar zentrale oder zumindest hervorgehobene Stellung 
nimmt die Planung im ArbeitsM ein, wo sie (»Sozialplanung etc.«) sogar 
bei der Z-Ste/le liegt. 

- Die Alternative führt jedoch eben dieses Ministerium gleichfalls vor: Res-
sortierung der Planung in den Fachabteilungen, finden wir doch in der Ge-
sundheitsabteilung ein Referat für Planung im Gesundheitswesen. 

Insofern findet sich in den Ministerien nur ansatzweise eine funktional spe-
zialisierte Planungsorganisation, während diese Funktion überwiegend in 
den Basiseinheiten der Fachabteilungen liegt. Im Kap. 3.5.5 wird hierauf zu-
rückzukommen sein. 

3.5 Gestaltungsmöglichkeiten für den Leitungsbereich 

Da uns die Möglichkeit nicht gegeben ist, aufMängelfeststellungen und indi-
viduelle Bedürfnisse von Ministern, StS und MD in Bezug auf Leitungsorga-
nisation und Führungsprozeß zu rekurrieren, andererseits die Ist-Analyse 
dieses Kapitels keine gravierenden Mängel ergeben hat, können hier nur Ge-
staltungsmöglichkeiten vorgestellt werden, die sich aus dem Vergleich von 
gegebener Lage und theoretischen wie auch andernorts praktizierten Model-
len für die Leitungsorganisation ergeben. Während sich für die Referats- und 
Abteilungsorganisation m. a. W. dezidierte Empfehlungen aufgrund gesi-
cherter organisationstheoretischer Erkenntnisse und aufgrund der empiri-
schen Analyse abgeben lassen, weil die Strukturvielfalt auf diesen Ebenen 
schon erprobte Varianten enthält, müssen die folgenden Ausführungen eher 
als Empfehlung zur Erprobung verstanden werden. 

3.5.1 Leitungsspanne 

Zunächst ist zum einen die Konsequenz aus den Empfehlungen zur Um-
strukturierung der Referate und Abteilungen zu ziehen, zum anderen die 
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Möglichkeit zu diskutieren, eine zusätzliche hierarchische Ebene in Gestalt 
von Hauptabteilungen einzuziehen. 

3.5.1.l Zahl der Abteilungen 

Die Ausführungen zur optimalen Leitungsspanne gelten prinzipiell auch für 
die oberste Ebene. Allerdings ist hier zu bedenken, daß das Zeitbudget der 
politischen Rollenträger, von Minister und StS, aufgrund der Vielfalt von 
Rollensegmenten mit einer Einbindung in den politischen Bereich wesent-
lich restriktiver für den internen Managementprozeß wirkt als die Außen-
kontakte eines AL oder RL, der bei deren Wahrnehmung immer ausschließ-
lich administrativer Akteur bleibt. Daher sind aus der Sicht eines Ministers 
tendenziell kleinere Leitungsspannen angebracht. Die heute z. T. bestehenden 
Leitungsspannen von 10 Abteilungen zwingen geradezu dazu, die StS nicht 
nur zur Entlastung des Ministers in seinen politischen Funktionen nach au-
ßen einzusetzen, sondern sie auch im Innenverhältnis mit Leitungsaufga-
ben zu betrauen, die sich auf Teile des Ressorts und einzelne Abteilungen 
beziehen. 
Selbst wenn man diese Form der kollegialischen Leitung88 akzeptiert, gilt 
doch für den Ministerialdirektor als administrativer Spitze eines Ministe-
riums, die prinzipiell über den gesamten Geschäftsbereich eines Ministe-
riums informiert sein und nicht nur neben den StS einzelne Abteilungen 
schwerpunktmäßig leiten soll, daß 6 bis 8 Abteilungen als Obergrenze der Lei-
tungsspanne anzusehen sind. Für den MD und einen monokratisch führen­
den Minister gilt zudem in der Regel eine Prämisse der mittleren und unte-
ren Leitungsebenen nicht: die relative Homogenität des Aufgabenbereichs. 
Zumindest beim heutigen Ressortzuschnitt ist das Aufgabenspektrum eini-
ger Ministerien relativ heterogen, was eine kleinere Leitungsspanne ebenfalls 
nahelegt. 
Das vorliegende Gutachten hat vom gegebenen Ressortzuschnitt auszuge-
hen;89 dies würde aber bedeuten, daß eine Orientierung ausschließlich an 
der optimalen Leitungsspanne eines MD und/oder einer monokratischen 
oder kollegialischen politischen Leitung, eine Vergrößerung der Abteilungen 
(und letztlich der Referate) wiederum ausschließen würde,ja in einigen Mini-

88 Der Ausdruck »kollegial« könnte angesichts der formal natürlich letztlich monokratischen 
Leitungsstruktur mißverständlich sein. 

89 Eine Abstimmung mit dem diesbezüglichen Parallel-Gutachten von Professor Laux war 
nicht vorgesehen. 
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sterien mit heute 5 Abteilungen könnte eine Leitungsspanne von 6 bis 8 bei 
relativ homogenem und 5 bis 6 bei eher hetorogenem Aufgabenqereich gerade-
zu als Argument für die Aufteilung bestehender und damit für die Bildung 
weiterer Abteilungen verstanden werden. Daher sind diese Größen als Ober-
grenze der Leitungsspanne zu verstehen und für heute kleine Ressorts im 
Zuge einer möglichen Neuordnung des Ressortzuschnitts zu beachten. Hin-
sichtlich des status quo sollen sie jedoch nicht als Mindestgrößen angesehen 
werden! Entsprechend dem induktiven Ansatz dieser Untersuchung ist die 
Leitungsspanne der obersten Ebene also nur eine Restgröße und nicht das 
dominante Gestaltungsprinzip, aus dem sich dann die (zu kleinen) Leitungs-
spannen der beiden unteren Ebenen ergeben würden. Bei Realisierung der 
Empfehlungen von Kap. 1 und 2 würde sich mithin die heute vorfindbare 
Leitungsspanne der obersten Ebene größtenteils reduzieren, weil in einer 
Reihe von Fällen zwangsläufig die Auflösung von Abteilungen die Konse-
quenz wäre. Voraussichtlich würde sich dabei auch die heute im Innen- und 
im LandwirtschaftsM nach der oben dargelegten Richtgröße zu große Kon-
trollspanne (heute 10 bzw. 9 Abteilungen) auf das optimale Maß reduzieren. 
Das Problem der Mindestzahl von Abteilungen in den kleinen Ressorts hin-
gegen sollte im Zusammenhang mit der Ressortabgrenzung gelöst werden. 

3.5.1.2 Zur Bildung von Hauptabteilungen 

Hauptabteilungen (und damit Ober-Abteilungsleiter) hat es in der deutschen 
Ministerialverwaltung m. W. nur in Ausnahmefällen und z. T. periodisch ge-
geben. So wurde im BMI 1969 nach der Auflösung des Vertriebenenministe-
riums eine entsprechende Abteilung eingerichtet, d. h. das BMVertriebene 
wurde eingegliedert und insgesamt in den Status einer Abteilung versetzt; 
mithin umfaßte also diese Abteilung alle früheren Fachabteilungen des BM-
Vertriebene. Die Leitung wurde dem vormaligen StS übertragen, der status-
mäßig folglich von den AL des BMI etwas abgehoben war, ohne sich aber 
von diesen - und das ist entscheidend - funktional zu unterscheiden. 
Der zweite Fall betrifft das Bundesministerium der Verteidigung, in dem 
zeitweilig (1969 bis 1976) zwei Hauptabteilungen förmlich ausgewiesen wa-
ren, von denen die eine aus den Abteilungen für Verwaltung und Recht so-
wie für Unterbringung, die andere aus den Abteilungen »Wehrtechnik« und 
»Verteidigungswirtschaft« bestand. Die AL wurden nach B 10 besoldet. Ins-
besondere die Zusammenfassung der wehrtechnischen und wehrwirtschaftli-
chen Fragen in einer Hand unterhalb der politischen Spitze hatte angesichts 
der Größe des BMVg eine gewisse Plausibilität; gleichwohl hat sich diese Lö-
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sung nicht durchhalten lassen. Als generelles Muster für die Bonner Ministe-
rialorganisation sind diese Fälle niemals diskutiert worden. 
Gegen die Bildung von Hauptabteilungen in Ministerien sprechen im we-
sentlichen zwei Gründe: 
- Zum einen bedeutet diese Variante, daß eine zusätzliche hierarchische Ebe-

ne geschaffen wird zwischen Amtsehefund AL, wodurch sich unvermeid-
lich Filterwirkungen einstellen, insbesondere wenn die Abteilungen noch-
mals in Unterabteilungen gegliedert sind. Ist dies nicht der Fall, bietet sich 
ohnehin die ))Herabzonung«, nämlich gerade die Bildung von Unterabtei-
lungen anstelle von Hauptabteilungen an - mit all den damit wiederum 
verbundenen Nachteilen (s.o. 2.4.2). Denn Haupt-AL/B 10 (in Bonn) be-
deuten immer auch Statusdifferenzierung der mittleren Leitungsebene 
mit Ausstrahlung auf das Funktionieren der AL-Konferenz. 

- Vor allem aber stellt sich mit der Einführung von Hauptabteilungen die 
Frage, wie deren Leiter ihre Funktionen gegenüber dem Amtschef und 
ggf. den politischen (parlamentarischen) StS abgrenzen sollen. Es taucht 
hier eine ähnliche Rivalität der Führungsrollen auf wie schon zwischen AL 
und Unter-AL. 

An dieser grundsätzlichen Problematik würde sich auch nichts ändern, wenn 
man anstelle von Haupt-AL Unterstaatssekretäre einführen würde. Ganz ab-
gesehen davon, daß es sich hierbei zunächst einmal nur um semantische Un-
terschiede handelt, würde selbst die Maßgabe, daß die Unter-StS, wie sie von 
der Projektgruppe Regierungs- und Verwaltungsreform beim BMI empfoh-
len worden sind,90 nicht dem beamteten StS als administrativer Spitze unter-
stehen sollten, an dem Grundproblem der vertikalen Rollendifferenzierbar-
keit nichts ändern: es macht funktional keinen Unterschied, ob der admini-
strative Gürtel höhergezogen oder der politische Gürtel herabgezont wird, 
ob von Oberabteilungsleitern oder von Unterstaatssekretären gesprochen 
wird; die Frage der Abgrenzung nach unten wie der Einbindung nach oben 
bleibt prekär. 
Aus diesen Gründen wird die Bildung von Hauptabteilungen grundsätzlich 
nicht empfohlen, zumal Landesministerien sich nicht in der kritischen Grö­
ßenordnung bewegen (wie etwa das BMVg), bei der diese Variante immer-
hin erwägenswert wäre. 

90 3. Bericht 1972, S. II/20-22 
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3.5.2 Programmorientierung des Abteilungszuschnitts 

Die deutsche Ministerialverwaltung tut sich schwer, sich vom Aufgaben- und 
vom Gesetzesbegriff gedanklich zu lösen und stattdessen in den Kategorien 
»Problem«, »Zielsetzung« und »Maßnahme« zu denken.91 Unter dem Begriff 
»Programm« wird hier die Summe der Maßnahmen zusammengefaßt, die 
auf ein Ziel (und damit ein zu lösendes Problem in der sozio-ökonomischen 
Umwelt) ausgerichtet sind; bei dieser Betrachtungsweise ist es für die Auf-
bauorganisation sekundär, ob die Maßnahmen oder Programmelemente ge-
setzesförmig gestaltet sind oder nicht, ob sie materiell regulativen (Gebote, 
Verbote), finanziellen (Transferzahlungen, Incentives und Disincentives), in-
frastrukturellen oder informationellen Charakter (z. B. Aufklärungsmaßnah-
men) haben.92 Entscheidend ist, daß Aktivitäten zielorientiert gebündelt wer-
den. 
Diese Idee ist nicht neu, sondern wurde verwaltungspraktisch Mitte der 60 er 
Jahre in den USA im Zusammenhang mit dem Planning-Programming-Bud-
geting-System (PPBS) entwickelt, dessen Anspruch jedoch insofern sehr am-
bitiös war, als einerseits sämtliche Aktivitäten der US-Bundesregierung in 
Programmen geordnet und zugleich die Budgetmittel entsprechend den pro-
grammatischen Prioritäten aufgeteilt werden sollten. Dieses System ist in sei-
ner regierungsweiten Anlage gescheitert,93 nicht jedoch in einzelnen Ressorts, 
was gelegentlich in der deutschen Literatur übersehen wird. In die gleiche 
Richtung zielten die Vorschläge der Projektgruppe Regierungs- und Verwal-
tungsreform beim BMI, Ziel-Programm-Strukturen und eine Integration mit 
dem Haushalt zumindest für einzelne Ministerien zu schaffen;94 im Bundes-
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wurde ein nach an-
fänglichen Schwierigkeiten95 offenbar bis heute erfolgreicher Versuch ge-
macht.96 

91 Zu dieser Umorientierung Herbert König, Dynamische Verwaltung, Stuttgart 1977 
92 Vgl. Derlien, Verwaltungssoziologie, a. a. 0., RZ 11; Kaufmann/Rosewitz, Typisierung und 

Klassifikation politischer Maßnahmen, in: Mayntz (Hg.), Implementation II, Düsseldorf 
1983, S. 25-49 

93 Immer noch den besten Überblick gibt Reinermann, Programmbudgets in Regierung und 
Verwaltung, Baden-Baden 1975 

94 PRVR, 3. Bericht 1972 
95 Siehe Der/ien, Probleme des neuen Planungssystems im BML, in: Die Verwaltung 8 (1975), 

S. 363-371 
96 Vgl. Willer, Agrarpolitische Planung und politisch-administrative Praxis, in: Z f Agrarpoli-

tik und Landwirtschaft 55 (1977), S. 177-213; Wegge, Integrierte Aufgaben- und Finanzpla-
nung um BML, in: Verwaltungsarchiv 70 (1979), S. 326-340; hierauf aufbauend auch der sei-
nerzeitige Leiter der Planungsabteilung im BML, Scholz, Ein Organisationsmodell für Bun-
desministerien, in: DÖV 32 (1979), S. 299-236 
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Unabhängig davon, ob man eine Integration von Programm und Budget an-
strebt, sollte versucht werden, die Aufgaben einzelner Abteilungen zielorientiert 
zusammenzustellen, so daß Maßnahmen gleicher primärer Zielsetzung oder 
Wirkung in einer Abteilung gebündelt werden. 
Diese Vorgehensweise würde auch den Grundsatz der Aufgabengliederung 
beachten, daß die Interdependenz von Aufgaben in einer Organisationseinheit zu 
maximieren und die Interdependenzen zu anderen Einheiten zu minimieren 
sind. Zum einen reduzieren sich hierdurch die Anforderungen an die externe 
Koordination, zum anderen erlaubt ein zielorientierter Abteilungszuschnitt 
eine erfolgsorientierte interne Leitung der Abteilung; vor allem schafft ein 
derartiger Aufbau, insbesondere wenn in mehreren Abteilungen eines Res-
sorts verwirklicht, Transparenz und Steuerbarkeit für die polititsche Lei-
tung.97 

Allerdings ist hierzu mit Nachdruck festzustellen, daß die Entwicklung von 
Programmstrukturen ein äußerst schwieriges und zeitaufwendiges Unteifangen 
ist, das nur über eine intensive Diskussion innerhalb eines Ministeriums rea-
lisierbar ist, in der vor allem einmal Ziele und Prioritäten ermittelt, sodann 
die - meist ja mehrdeutigen - Zielbezüge bestehender Aktivitäten identifi-
ziert und die Bündelung dieser Aktivitäten zu Programmen in einem iterati-
ven Diskussionsprozeß zwischen Leitung und Facheinheiten überprüft wer-
den muß.98 In jedem Falle sollte die Idee einer programmatischen Abtei-
lungsstruktur, dort wo klare Problem- und Zielbezüge erkennbar sind, als 
Maxime für die Bildung von Abteilungen gelten; gut vorstellbar ist dies bei-
spielsweise für den Umweltschutzbereich, in dem heute zudem die Kompe-
tenzen auf mehrere Ministerien verteilt sind. 
Betont werden soll auch ausdrücklich, daß dieses Konzept schon unter dem 
Gesichtspunkt der Erhöhung der Steuerungsfähigkeit Bedeutung hat; ob der 
weitere Schritt: die Verzahnung mit dem Haushalt gegangen wird, ist eine 
andere Frage; hierauf wird unter 3.5.5.1 zurückzukommen sein. 

97 Auch das Management by Objectives läßt sich als Führungstechnik besonders gut in einer 
derartigen Struktur implementieren. 

98 So die Erfahrungen aus dem BML; zur Durchführung dieses Vorhabens wurde seinerzeit 
nicht nur die PRVR beim BMI bemüht, sondern auch die Unternehmensberatungsgesell-
schaft McK.insey, deren von der PRVR veröffentlichtes Gutachten ca. 1 Million DM geko-
stet hat. 
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3.5.3 Instrumente abteilungsübergreifender Koordination 

Als Gestaltungsmöglichkeiten der Leitungsorganisation können nicht nur 
neue, bisher nicht verwirklichte Elemente genannt werden, sondern erfolg-
reiche Strukturformen der heutigen Organisation müssen ebenfalls betont 
werden, zum einen, um eine Zusammenschau zu ermöglichen, zum anderen 
aber vielleicht auch, um eine bewußtere Nutzung zu induzieren. 
Daher ist hier unter dem Gesichtspunkt der abteilungsübergreifenden Koor-
dination aus der Sicht der politischen Leitung eines Ministeriums kurz zu 
handeln über 
- Projektgruppen, die im Prinzip natürlich auch für die abteilungsinterne 

wie die interministerielle Koordination einsetzbar sind, sowie über 
- die Abteilungsleiterkonferenz. 

3.5.3.1 Projektgruppen 

In der Vergangenheit ist gelegentlich von Kritikern der öffentlichen Verwal-
tung ihre »starre«, auf Dauer gestellte Zuständigkeitsverteilung mit klaren 
Grenzen zwischen Aufgabengebieten im Hinblick auf die ressortinteme Ko-
operation montiert worden; diese Struktur erschwere es, zuständigkeitsüber­
greifende Problemzusammenhänge zu erkennen und zu verarbeiten. Als Al-
ternative der ressortinternen Koordination wurde die Projektgruppe empfoh-
len. In der Tat läßt sich sagen, daß das Innovationspotentialund die Fähigkeit 
zur Verarbeitung neuer interdependenter Probleme in Projektgruppen grö­
ßer ist als in der permanenten Organisation der Referats- und Abteilungsglie-
derung. 
Projektgruppen sind definiert99 durch 
- einen zeitlichen begrenzten Auftrag, 
- der Auftrag selbst soll in der Lösung eines komplexen Problems bestehen, 

die die Kooperation von Sachverstand aus mehreren Abteilungen erfor-
dert, 

- die Mitglieder sind ad personam ernannt und nicht (wie in Ausschüssen) 
ex officio Mitglieder, 

- sie sind gleichgestellt ohne Rücksicht auf statusmäßige Unterschiede. 100 

99 Siehe Lepper, Teams in der öffentlichen Verwaltung, in: Die Verwaltung 5 (1972), S. 141 ff.; 
Laux, Nicht-hierarchische Organisationsformen in den Ministerien, in: Hochschule Speyer 
(Hg.), Aktuelle Probleme der Ministerialorganisation, Berlin 1972, S. 317-346 

100 So auch sinngemäß die »Leitlinien für die Führung und Zusammenarbeit in der Verwal-
tung des Landes Baden-Württemberg« v. 30. 10. 1979 
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Bei dieser Konzeption spielten jedoch auch, was nicht übersehen werden 
sollte, Bestrebungen eine Rolle, die partizipativen Elemente wertrational, 
d. h. um ihrer selbst willen, zu steigern. 
Heute wird man nach etwa 15-jähriger Erfahrung mit Projektgruppen101 sa-
gen müssen, daß Projektgruppen einerseits für ihre spezielle Aufgabe in der 
Tat eine strukturelle Bereicherung der traditionellen Organisation darstellen, 
andererseits aber interne Funktionsprobleme haben. Allerdings setzen sie 
letztlich die Existenz der permanenten Organisation voraus; ein ausschließli-
ches Netz von temporären Einheiten würde die positiven Funktionen perma-
nenter Organisation aufs Spiel setzen. 
Projektgruppen sollten vor allem der abteilungsübergreifenden Koordination 
und Kooperation dienen 102 und werden daher hier eingeordnet als Bestand-
teil oder Instrument der Führungsorganisation. 
Sozialpsychologische Untersuchungen haben in der Tat gezeigt, daß Teamar-
beit der arbeitsteiligen Bewältigung oder der Einzelarbeit in bestimmten Berei-
chen überlegen ist. Voraussetzung für Projektgruppen ist, daß 
- es sich um eine unstrukturierte Aufgabe, ein neues Problem handelt; 
- daß sich die Informationen, die für die Lösung des Problems erforderlich 

sind, auf mehrere Personen und Organisationseinheiten verteilen und sich 
daher eine wechselseitige Abhängigkeit der Mitglieder bei der Lösung der 
(somit konjunktiven) Aufgabe ergibt; 

- eine Interessenkongruenz der Mitglieder dadurch besteht, daß sie gleich 
belohnt oder negativ sanktioniert werden entsprechend ihrer Problemlö­
sungseffektivität als Gruppe; Differenzierung von Sanktionen führt kurz 
über lang wieder zur Einzelarbeit und zum»Vorpreschen der vermeintlich 
Besseren«; 

- es muß ein »optimaler«, d. h. ein - praktisch aber schwer zu bestimmender 
- nicht zu großer und nicht zu kleiner Stress, z.B. aufgrund des Zeitdrucks 
gesetzt werden.103 

In der Verwaltungspraxis hat sich dieser Vorteil aufgrund der speziellen 
Randbedingungen, die sich naturgemäß anders als im Psycho-Labor der 

101 Die Leitlinien für die Führung und Zusammenarbeit in der Verwaltung des Landes BW v. 
30. 10. 1979 unterscheiden von den Projekt- die Arbeitsgruppen, ohne daß organisations-
theoretisch hinreichend klar wird, worin diese Differenzierung begründet ist, außer daß 
Arbeitsgruppen für übergreifende Daueraufgaben eingerichtet werden sollen; insofern han-
delt es sich um Ausschüsse. 

102 Wodurch eine abteilungsinterne oder interministerielle Nutzung nicht ausgeschlossen 
wird; allerdings ist sie dort kaum nötig und hier selten möglich. 

103 Siehe im einzelnen Jr/e/Kießer-Hauschildt, Bedingungen für die Einführung von Gruppen-
arbeit in die Ministerialorganisation, Gutachten für die PRVR, o. J. 
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Kleingruppen-Forscher gestalten, jedoch nur zum Teil eingestellt. Sowohl 
die wissenschaftlich untersuchten Teams in der Bundesverwaltung als auch 
in der Berliner Verwaltung104 haben sich kaum hinreichende Autonomie ge-
genüber den sie entsendenden Muttereinheiten (Referate und Abteilungen) 
bewahren können; nur wenn eine Projektgruppe ausdrücklich von der politi-
schen Leitung eingesetzt worden und die Wichtigkeit ihrer Aufgabe somit 
unterstrichen und Belohnungen aufgrund gestiegener Beförderungschancen 
und Sichtbarkeit der Leistung im Erfolgsfall vielversprechend waren, gelang 
es, das Innovationspotential der Gruppen annähernd zu nutzen. Ansonsten 
litten die Teams durchgängig unter der Rivalität der Basiseinheiten, die ihre 
sektoralen Präferenzen und Auffassungen durchsetzen wollten und daher 
- schon die Bildung der Teams erschwerten, indem nicht immer die erforder-

liche Freistellung der Mitglieder von Arbeiten in der Muttereinheit gesi-
chert wurde; besonders gravierend war dieses Problem, wenn die entsen-
denden Referate zu klein waren, so daß sich Doppelbelastung der Projekt-
gruppen-Mitglieder nicht vermeiden ließ; gelegentlich wurden auch nicht 
die besten verfügbaren Mitarbeiter entsandt; 

- zudem gelang die Emanzipation von der Sichtweise der entsendenden 
Einheit häufig nicht, ergaben sich zumindest Loyalitätskonjlikte. War dies 
nicht der Fall, sondern Weisungsfreiheit wirklich realisiert, stellten sich 
Probleme der Autorisierung des Arbeitsergebnisses ein: die Facheinheiten 
beriefen sich auf den unverbindlichen Status der Arbeitsergebnisse. 

Insofern verbietet sich heute eine Projektgruppen-Euphorie. Immerhin sind 
Projektgruppen, wie der Vergleich der Dienstordnung BW von 1970 i. d F. 
von 1976 mit den Führungsleitlinien von 1979 verdeutlicht, bis heute eine 
akzeptierte neue Strukturform,105 und die »Führungsleitlinien« berücksichti­
gen bereits die meisten der hier angesprochenen praktischen Probleme. 
Die Befragung ergab, daß 82,6% der AL und 68,1 % der RL - überwiegend 
positive (73,9 % bzw. 54,5 %) - Erfahrungen mit Projektgruppen gesammelt 
hatten. 106 

Es könnte nun argumentiert werden, daß einige der beobachteten Schwierig-
keiten mit Projektgruppen gerade daher stammen, daß neben ihnen bisher 

104 Siehe hierzu und zum folgenden Jobst Fiedlerin: Baars/Baum/Fiedler, Politik und Koordi-
nation, Göttingen 1975, S. 75-183 

105 Vgl. kürzlich noch einmal Lepper, Die Projektorganisation - Alternative oder Ergänzung?, 
in: DÖV 37 (1984), S. 445-452, insbes. S. 448 ff. 

106 Mit Arbeitsgruppen, die nicht unserer Definition einer Projektgruppe entsprechen, hatten 
96 % Erfahrungen, davon 86 % positive; von den RL 85,8 %, davon 75,7 % positive Erfahrun-
gen gemacht. 
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immer die permanente Organisation weiterbestanden habe. Eine völlige Auf-
lösung der Referatsstruktur und Überführung in temporär wirkende Projekt-
gruppen wäre nicht nur ein geradezu revolutionär wirkender Gedanke, son-
dern auch nicht zweckmäßig. Zum einen trägt die Referatsstruktur gerade zu 
der Entwicklung, Akkumulation und Tradierung des arbeitsteiligen Spezial-
wissens bei, das in Projektgruppen bei punktuell auftauchenden Problemen 
genutzt werden soll; zum anderen lassen sich die Aufgaben eines Ministe-
riums nicht nur als Problemlandschaft verstehen, die sich laufend verändert, 
sondern vielfach hat man es mit gut definierten Problemlagen zu tun, die per-
manent zu bearbeiten sind. Vor allem aber - und das ist bei der Orientierung 
dieser Untersuchung am Ziel der Führungsfähigkeit entscheidend - würde 
sich die Leitung eines in Projektgruppen aufgelösten Ministeriums ungemein 
erschweren. Schließlich ließe sich prognostizieren, daß vor allem die exter-
ne Kommunikation mit anderen Behörden bei einem laufend in Wandlung 
befindlichen Geschäftsverteilungsplan, um es technisch auszudrücken, er-
schwert würde; von den Problemen der Aktenhaltung ganz zu schweigen. 
Nicht zu Unrecht verweisen Kritiker der Projektgruppen-Idee darauf, daß 
zwar die Flexibilität erhöht, aber Berechenbarkeit der Kommunikation und 
Überschaubarkeit der Aufgabenerfüllung leiden müßten: der Pappkarton 
würde durch die Plastiktüte ersetzt, um es pointiert auszudrücken. 
Die hier kurz vorgestellte Diskussion der Prokjektgruppen-Konzeption läßt 
drei Schlußfolgerungen zu, die für den hier behandelten Zusammenhang 
wichtig sind: 
- Projektgruppen sind eine wichtige Ergänzung der permanenten Organisation 

zur Erbringung von Koordinationsleistungen im konzeptionellen Bereich, 
wenn es darum geht, innovative Lösungen zu produzieren; 

- Voraussetzung für den Einsatz von Projektgruppen ist aufbauorganisato-
risch aber, daß die Referate, die letztlich Mitarbeiter unter Freistellung von 
referatsintemen Arbeiten entsenden sollen, über eine genügende personelle 
Größe verfugen, um ihre Arbeit bei Vermeidung von Doppelbelastungen 
der entsandten Mitglieder kontinuierlich fortsetzen zu können. 

- Schließlich: Erfolgreich überwinden lassen sich die Restriktionen bei der 
Bildung und der Arbeit von abteilungsübergreifenden Projektgruppen, 
wenn diese gezielt von der Ressortleitung eingesetzt werden und ihre Ergeb-
nisse an diese adressieren. 

3.5.3.2 Abteilungsleiterkonferenz 

Es konnte gezeigt werden, daß die AL-Konferenz heute eine wichtige Funk-
tion hat, einerseits der Leitung systematisch aus den Abteilungen zu berich-
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ten, vor allem aber, um die Erwartungen der politischen Spitze zu eruieren. 
Ferner kann davon ausgegangen werden, daß die AL-Konferenz auch der ab-
teilungsübergreifenden Abstimmung von Meinungen und Aktivitäten dient, 
soweit dies nicht schon bilateral zwischen einzelnen AL erfolgt ist. 
Die Effektivität dieses unverzichtbaren Führungsinstruments hängt entschei-
dend davon ab, daß die Konferenz personell nicht zu groß ist. Zum einen er-
schwert eine große Teilnehmerzahl (politische Leitung, MD, Zentralstelle 
und AL) die Möglichkeit der umfassenden Diskussion und Abklärung; zum 
anderen läßt sich erfahrungsgemäß mit steigender Teilnehmerzahl nicht 
mehr die vielfach gebotenene Vertraulichkeit wahren und könnte daher gera-
de die Diskussion politisch sensibler Punkte unterbleiben. 
In dieser Hinsicht ist die teilweise aus den Empfehlungen dieses Gutachtens 
sich ergebende Verringerung der Zahl der Abteilungen (3.5.5.1) ebenfalls als 
funktional zu beurteilen. Sofern dies nicht ohnehin der Fall ist, könnte sich 
die AL-Konferenz - vor allem auch in Verbindung mit einem programmati-
schen Abteilungszuschnitt - zu einer Leitungskonferenz entwickeln, in der po-
litische und administrative Aspekte zusammengeführt werden. 

3.5.4 Stärkung analytischer Kapazitäten 

Es war dargelegt worden (3.4.4), daß die Ministerien teilweise zentralisiert in 
Querschnittseinheiten, teilweise in den Fachabteilungen, aber kaum in den 
Z-Stellen über analytische Kapazitäten verfügen. Ein System ist hierin nicht 
zu erkennen, sondern es handelt sich um punktuelle Entwicklungen, die aus 
akutem Bedarf erwachsen sein dürften, spezielle Informationsfunktionen zu 
gewährleisten. 

3.5.4.1 Formen analytischer Aufgaben 

Eine vorausschauende, innovative Politik, die vollzugsadäquat und alloka-
tionseffizient sein soll, braucht zwangsläufig Kapazitäten, die - das Fremd-
wort sei hier mangels deutscher Synonyme erlaubt - ein rationales meta-poli-
cy-making, eine Planung der Planung, wie zum Teil mißverständlich gesagt 
wird, erlauben. Bezogen auf den politisch-administrativen Prozeß lassen sich 
unterscheiden 
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- prognostische, 
- vollzugsbegleitende und 
- evaluative Kapazitäten. 107 

Zu den prognostischen Kapazitäten sind solche Einheiten zu rechnen, die 
selbst analytisch tätig werden oder Stellen kontaktieren, um Daten über zu-
künftige sozio-ökonomische Entwicklungen zu beschaffen oder deren Be-
schaffung in Auftrag zu geben. Im einzelnen kann es sich um prognostische 
Daten im engeren Sinne (üblicherweise status-quo-Prognosen) oder im wei-
teren Sinne um Delphi-Analysen, Simulationen, Szenarios oder Technolo-
gie-Folgen-Abschätzung und Nutzen-Kosten-Analysen handeln, die zudem 
unterschiedliche Fristigkeiten haben können. Sicherlich gibt es heute einen 
Bund-Länder-Arbeitskreis für Steuerschätzungen und makroökonomische 
Prognosen zur Konjunkturentwicklung; auch die 15-Jahres-Rechnung der ge-
setzlichen Rentenversicherung ist institutionalisiert; schließlich kennen wir 
Bevölkerungsprognosen. Aber wer liefert uns Analysen, um beispielsweise 
die Konsequenzen des Bevölkerungseinbruches durchzuspielen, der sich in-
folge des »Pillenknicks« nach 1995 einstellen wird, wenn die Kinder der 1965 
ff. Geborenen selbst ins Elternalter kommen (etwa im Jahre 2005)? Konse-
quenzen, die erheblich sein werden für den Arbeitsmarkt, das private und öf­
fentliche Versicherungssystem, den Kapitalmarkt, die Raumordnung oder 
die Nutzung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Infrastruktur? Der sek-
torale und vernetzte Informationsbedarf einer Landesregierung muß hier 
nicht weiter ausgeführt werden. 
Vollzugsbegleitende Kapazitäten sind weniger spektakulär; gedacht ist hier vor 
allem an Tests von Gesetzen hinsichtlich ihrer Praktikabilität,108 Automa-
tionsgerechtigkeit, Umweltverträglichkeit, Bürgernähe - was immer das be-
deuten mag - oder schließlich Implementationsstudien, um mögliche Voll-
zugsdefizite109 aufzudecken. 
Bei der Evaluation geht es schließlich um ex-post-Studien, um die Wirksam-
keit (Zielerreichung) und die Auswirkungen einschließlich möglicher Neben-
folgen zu ermitteln. Diese »Erfolgskontrolle« öffentlicher Maßnahmen ist 
bislang immer noch nicht genügend entwickelt in der öffentlichen Verwal-

107 Vgl. Derlien, Stand und Entwicklung der Programmforschung in der öffentlichen Verwal-
tung, in: ders. (Hg.), Programmforschung in der öffentlichen Verwaltung, München 1981; 
ähnliche Unterscheidungen sind in den amerikanischen Policy Sciences üblich; siehe auch 
Dror, Public Policy-Making Re-Examined, San Francisco 1968 

108 Böhret/Hugger, Der Praxistest von Gesetzesentwürfen, Baden-Baden 1980 
109 Siehe resümierend hierzu Der/ien, Implementationsprobleme: Bürokratische Ineffizienz 

oder politische Programmfehler?, in: Verwaltungsarchiv 75 (1984), S. 256-271 
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tung, bei Rechnungshöfen oder Parlamenten, um Maßnahmen rechtzeitig 
nachbessern oder (bei Ineffektivität oder nach Erreichung des gesteckten 
Ziels) einstellen sowie Ressourcen damit zwischen Programmen umverteilen 
zu können - eine seit langem angesichts geringer finanzieller Planungsspiel-
räume betonte Notwendigkeit. 110 

Es kann hier weder eine Erläuterung der genannten analytischen Funktionen 
geliefert werden, noch ist eine Begründung der Etablierung aus den Funk-
tionserfordernissen der Landesministerien erforderlich; es wird vorausge-
setzt, daß die Funktionalität von Daten und Datenbeschaffungsaktivitäten, 
die Politik »intelligenter« zu machen, evident ist. Geklärt werden müssen 
aber einige organisatorische Fragen. 

3.5.4.2 Interne versus externe Datenbeschaffung 

Zu Recht wird man argumentieren, daß es nicht sinnvoll sei, daß neben dem 
Bund auch alle Länder und hier neben den staatseigenen Forschungsanstal-
ten oder statistischen Landesämtern nochmals jedes Ministerium für sich die 
Generierung und Aufbereitung entsprechender Daten leisten sollte. Auch 
Hochschulen und kommerzielle Forschung haben entsprechende analyti-
sche Kapazitäten aufgebaut. Ein Plädoyer für landeseigene analytische Kapa-
zitäten auf Ministerialebene bedeutet nicht, daß Primärerhebungen durchzu-
führen wären, sondern lediglich daß eine Aufbereitung nach ressortspeziflschen 
Bedüifnissen und zuvor eine Beschaffung der verfügbaren und benötigten 
Daten erfolgen muß, sei es daß spezielle Auswertungen von statistischen 
Ämtern angefordert werden, sei es, daß kleinräumige landesspezifische Da-
ten aus dem Vollzugsapparat abgerufen werden, sei es daß externe For-
schung in Auftrag gegeben wird. In jedem Falle werden Kontaktstellen benö­
tigt, die den Datenbedarf spezifizieren können, Forschungsdesigns prüfen 
und Beschaffungen administrativ abwickeln können müssen, ganz zu schwei-
gen von der Fähigkeit, gelieferte Daten kritisch auf ihre Aussagefähigkeit hin 
überprüfen und auswerten zu können. 

3.5.4.3 Zentralisierung analytischer Kapazitäten 

Die Wahrnehmung dieser Funktion erfordert Spezialisierung in der Sache, 
spezialisierte Kontakte und spezielle Rekrutierung eines verwaltungsintern 

110 Der/ien, Die Erfolgskontrolle staatlicher Planung. Eine empirische Untersuchung über Or-
ganisation, Methode und Politik der Programmevaluation in der Bundesrepublik Deutsch-
land, Baden-Baden 1976 
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z. T. nur schwer zu erwerbenden Sachverstandes. Insofern bietet sich eine 
Spezialisierung in entsprechenden Organisationseinheiten an. Die Frage ist 
allerdings, auf welcher Ebene diese Einheiten angesiedelt sein sollen, wie 
zentral sie sitzen sollen. Es wird postuliert, daß eine Landesregierung ihr eige-
nes analytisches Know How besitzen muß, selbst wenn sie Daten vom Bund 
oder anderen Bundesländern übernimmt. Innerhalb dieser Vorgabe sind drei 
Zentralisierungsgrade unterscheidbar: 
- Zentralisierung auf das Staatsministerium 
- Zentralisierung innerhalb eines Ressorts 
- Etablierung bei den Fachabteilungen. 
Diese Zentralisierungsmöglichkeiten sind nicht exklusiv; vielmehr ist emp-
fehlenswert, ein System von Spiegel-Einheiten und Komplementär-Referaten 
zu entwickeln, die untereinander vernetzt Daten für immer speziellere Be-
dürfnisse beschaffen und aufbereiten. Umgekehrt liefern diese Einheiten Be-
richte unterschiedlichen Aggregationsniveaus. Daß das Staatsministerium 
über eigene Kapazitäten verfügt (wenn wohl auch nicht mit dem umfassen-
den, hier skizzierten Spektrum) und auch verfügen muß, dürfte nicht weiter 
begründungspflichtig sein; aber auch die einzelnen Ministerien brauchen 
zentrale, spezialisierte analytische Kapazitäten, wie es z. T. ja schon der Fall 
ist; schließlich müssen aber auch die nach unseren Vorstellungen programm-
orientierten Fachabteilungen der Ministerien »intelligente« Nachfrager, Aus-
werter und Nutzer sein: Hier bieten sich die in Kap. 2.4.3 vorgeschlagenen 
Grundsatzreferate an, die zugleich der Ansprechpartner für die zentrale analyti-
sche Einheit im Ressort sind. 
Offen bleibt mithin die Frage, wie die zentrale ressorteigene »Look-Out-In-
stitution«, der »Think-Thank« oder die Analyse-Einheit verortet werden soll. 
Diese Frage wird im folgenden Abschnitt in Verbindung mit einer integrati-
ven Lösung für die Querschnitts- und die Stabseinheiten geklärt. 

3.5.5 Schaffung von ressorteigenen Planungseinheiten 

Der Begriff der Planung unterliegt politischen Konjunkturen; bevor deshalb 
ein integratives Konzept entwickelt wird, sei vorausgeschickt, daß der Begriff 
für die Zwecke dieser Untersuchung beliebig ist. Es ist eine Frage der prakti-
schen Zweckmäßigkeit, welche Bezeichnung man wählt; ob die Einheit be-
grifflich in die schon vorhandenen Einheiten mit Stabsfunktion: die Zentral-
stellen oder die Verwaltungsabteilungen aufgeht oder vielleicht als »politi-
sche Abteilung« oder »Planungseinheit« (wobei der organisatorische Status 
erst später zu klären ist) bezeichnet wird, ist hier gleichgültig und sollte nur 
von der Akzeptanz der Bezeichnung abhängen. 
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3.5.5.l Integration aller Einheiten mit Stabsfunktionen 

Es war schon ausgeführt worden, daß sowohl analytische Funktionen als 
auch Querschnittsfunktionen sowie die Assistenzeinheiten jeweils als Unter-
stützung der Ressortleitung entsprechend dem Kürzel »POSDCORB« ange-
sehen werden. Insofern sollen sie alle Stabsfunktionen erfüllen, womit noch 
nichts über ihre organisatorische Einbindung gesagt sein soll. Zu dieser Frage 
wird Stellung genommen, nachdem die Aufgaben dieser Einheit mit Stabs-
funktionen beschrieben worden sind. 
Die Z-Stellen haben sich schon heute z. T. mit Grundsätzen der Ressortpoli-
tik, mit dem Regierungsprogramm und dem Arbeitsprogramm des Ressorts 
zu befassen. Zugleich gehen wir hier davon aus, daß sie eher operativ-beglei-
tend ohne sonderlichen steuernden Einfluß und vor allem ohne analytische 
Kapazitäten agieren. Eine separate Etablierung der analytischen Einheit wür­
de die Frage der Abstimmung mit den Z-Stellen aufwerfen, eine Integration 
dieser Einheit in die Z-Stellen, die z. T. schon heute referatsmäßig gegliedert 
sind, unweigerlich aufgrund der Größe und des besoldungsmäßigen Status 
des Leiters eine Fortdauer der formal stabsmäßigen Verortung problema-
tisch erscheinen lassen. 
Andererseits wäre weiterhin die dann noch gravierendere Trennung gegen-
über den wichtigsten Querschnittsreferaten »Haushalt«, »Personal« und »Or-
ganisation« nicht überwunden. Es wird daher zu erwägen gegeben, ob nicht 
alle Einheiten mit Stabsfunktion zusammengefaßt werden sollten. 
Als Arbeitsbegriff im Rahmen dieser Untersuchung soll hierfür von »Pla-
nungseinheit« gesprochen werden. Diese Planungseinheit hätte zu umfas-
sen: 
- Ein Programmreferat, das aus der Sicht der Leitung die Teilpolitiken der 

programmäßig gebildeten Fachabteilungen begleitet. Ihm obläge es auch, 
die Fortschreibung des Regierungsprogramms vorzubereiten und die 
Durchführung des Arbeitsprogramms des Ressorts zu verfolgen. In ihm 
gingen diejenigen Funktionen auf, die heute in den Z-Stellen mit den Be-
griffen »Grundsatzfragen«, »Ziele« sowie »Regierungs- und Arbeitspro-
gramm« umschrieben werden. Sein Ansprechpartner wäre in den Fachab-
teilungen auf operativer Ebene das Grundsatzreferat; 
eine analytische Einheit mit den unter 3.5.4 beschriebenen Aufgaben. Des 
weiteren sollte dieses Referat für die ressorteigene EDV, zumindest die 
Software, zuständig sein, da sie zu den ständigen Nutzern gehören dürfte. 
Fragen der Hardware könnten auch an das Personal- und Organisations-
referat (s. u.) gehen. Da diese Funktionsumschreibung als analytische Ein-
heit natürlich in der administrativen Kultur nicht gängig ist, könnte man 
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an die Bezeichnung Referat für Programmforschung denken, womit zum 
einen die Abgrenzung zum Programmreferat deutlich würde, zum ande-
ren der forschungsartige Charakter;111 

- das Haushaltsreferat, das allerdings nur mit der Aufstellung und dem Voll-
zug des betreffenden ministeriellen Einzelplans ohne den nachgeordne-
ten Bereich befaßt sein sollte. Die budgetäre Steuerung des nachgeordne-
ten Bereichs gehört in die Grundsatzreferate der Fachabteilungen, wenn 
nicht gar ausgelagert in den nachgeordneten Bereich selbst. Die Einbin-
dung des Haushaltsreferats in dieselbe Einheit, in der schon das Pro-
grammreferat und das Programmforschungsreferat sitzen, böte auch die 
Möglichkeit, zu einem Programmbudget überzugehen, ohne daß dies nun 
(s. 3.5.2) zwingend wäre oder auch nur als dringend empfohlen würde. 

- Es sollte ein Personal- und Organisationsreferat gebildet werden, das sich 
ebenfalls aufdie entsprechenden Aufgaben im Ressort selbst zu beschrän-
ken hätte. Wie regierungsweite Haushaltsfragen vom Finanzministerium, 
sollten zumindest Organisationsfragen des nachgeordneten Bereichs fe-
derfiihrend vom Innenministerium wahrgenommen werden. 112 Anson-
sten hätten die aufsichtführenden Fachabteilungen derartige Fragen des 
nachgeordneten Bereichs einer Klärung zuzuführen. Das neue Personal-
und Organisationsreferat hätte nicht nur traditionelle »administrative« 
Aufgaben des aktenmäßigen Nachvollzugs von Personalentscheidungen 
und Änderungen des Geschäftsverteilungsplans, sondern auch gestaltende 
Aufgaben etwa bei der Personalbedarfs- und -einsatzplanung, der Karrie-
replanung und Fortbildungsplanung sowie im Bereich des Organizational 
Development. Insbesondere eine Aufwertung der Organisationstätigkeit 
in den Ministerien analog der Bedeutung, die die Organisationsämter in 
den Gemeinden genießen (dank der Tätigkeit der Kommunalen Gemein-
schaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, für die es im staatlichen Be-
reich bis heute kein Äquivalent gibt), scheint dringend geboten. Das Refe-
rat hätte die spezielle Aufgabe, einerseits an der Einrichtung von Reorga-
nisationen innerhalb und zwischen Abteilungen unter dem Gesichtspunkt 

111 Zu dem Begriff»Programmforschung« hat man sich 1978 bei der Gründung derunter mei-
ner Mitwirkung entstandenen Gesellschaft für Programmforschung e. V. entschieden, um 
eine unverfängliche Übersetzung für den angelsächsischen Begriff»policy analysis« zu ha-
ben; der rivalisierende, von Eilwein geprägte Begriff »Politikbereichs-Analysen« leidet 
m. E. unter der Mehrdeutigkeit des deutschen Politikbegriffs, der nicht zwischen policy und 
politics unterscheidet. 

112 Nicht zuletzt, um dadurch das Prinzip der Einheit der Verwaltung zu stärken und das Son-
derbehördentum zu begrenzen. 
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der programmatischen Konsistenz der Abteilungsgliederung (3.5.2) mit-
zuwirken oder die Einrichtung von abteilungsübergreifenden Projektgrup-
pen (3.5.3.1) vorzubereiten, andererseits innerhalb der eigenen Abteilung 
mit dem Programmforschungsreferat etwa in Fragen der Vollzugsgerech-
tigkeit von Gesetzen oder der bürgernahen Implementation zu kooperie-
ren. 

- Die Außenfunktionen der Z-Stellen kämen als weitere Referate für eine 
Eingliederung infrage, insbesondere ein Kabinettsreferat, über das alle 
förmlichen Angelegenheiten laufen, die Ministerrat, Landtag, Bundesrat 
und Fachministerkonferenzen der Ländern betreffen; 

- desgleichen das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 
- Die Persönlichen Referenten von Minister und StS sollten, wie jetzt z. T. 

schon neben den Z-Stellen auch als solche gesondert ausgewiesen werden 
außerhalb der Planungseinheit. Dies schließt nicht aus, daß sie büromäßig 
hier integriert sind und die politischen Außenkontakte im engeren Sinne 
zu Parteien, Verbänden, Fraktionen, Wahlkreis und einzelnen Abgeord-
neten wahrnehmen. Eine büromäßige Einbindung in die Planungseinheit 
hätte zudem den Vorteil des engen Kontaktes zu den anderen Referaten 
mit Stabsfunktionen, eröffnet Rotations- und Aufstiegsmöglichkeiten in-
nerhalb der Planungseinheit. 

- Es verbleibt der Innere Dienst sowie das Justitiariat; der Innere Dienst ge-
hört traditionell erweise zum Organisationsreferat; es sollte aber vom Auf-
gabenanfall innerhalb des vorgeschlagenen Personal- und Organisations-
referats abhängen, ob der Innere Dienst dort weiterhin verbleibt, verselb-
ständigt wird oder mit dem Justitiariat fusioniert wird. 

Diese Planungseinheit würde also 7 bis 8 Referate umfassen. 

3.5.5.2 Organisatorische Verortung, Rollenverständnis und Unterstellung 

Angesichts der hiermit vorgeschlagenen Ballung von Einheiten mit Stabs-
und Querschnittsfunktionen muß davon ausgegangen werden, daß die Fach-
abteilungen deutlicher als heute zur Z-Stelle eine Spannungsverhältnis zu 
dieser Planungseinheit empfinden werden. Sie könnten dazu tendieren, diese 
Einheit spät einzuschalten oder ihr Informationen vorzuenthalten, um sie 
»leerlaufen« zu lassen bei ihrer Aufgabe. Es bietet sich daher an, diese Ein-
heit als Abteilung zu verorten. Einerseits ergibt sich damit schon in der admini-
strativen Optik eine »gleichberechtigte Normalität«, andererseits bietet sich 
damit die Möglichkeit, den AL statusgleich zu besolden, was erfahrungsge-
mäß den gleichberechtigten direkten Kontakt mit den Fach-AL erleichtert. 
Entscheidend ist aber, daß neben diesen symbolischen Maßnahmen ein Ko-
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operationszwanggegenüber der Planungsabteilung wirksam wird, der sich aus 
der Verfügung der Planungseinheit über knappe Ressourcen ergeben wird. 
So wie heute schon eine matrixartige Kooperation zwischen Verwaltungs-
abteilung und Fachabteilungen unvermeidlich ist, würde der vor allen Din-
gen für das Programmreferat wichtige Informationsfluß von den Fachabtei-
lungen nicht nur über das Haushaltsreferat sichergestellt, das ja bei allen 
haushaltswirksamen Maßnahmen unumgänglich ist, sondern auch mittels 
der Abhängigkeit der Fachabteilungen von den analytischen Diensten. Diese 
Argumentation ist stark von den Erfahrungen im Bundesministerium für Ar-
beit und Sozialordnung geprägt, in dem nach 1969 der seinerzeitige Pla-
nungsstab in eine Planungsabteilung umgewandelt worden ist; hier hatte die 
gleichzeitige Integration der Statistik- und EDV-Einheiten zur Folge, daß 
z.B. die Abteilung »Rentenversicherung« keine Vorhaben ohne Einschal-
tung der Planungsabteilung lancieren konnte, da sie auf die vorherigen Be-
rechnungen eben dieser Abteilung angewiesen war. 
Allerdings schafft dieses organisatorische Arrangement nur eine Zwangsehe; 
zumindest eine Vernunftehe wird dadurch erleichtert, daß die Planungsab-
teilung ein kooperatives Rollenverständnis entwickeln muß. In der planungsor-
ganisatorischen Praxis hat man die Alternative für die Beschreibung des Ver-
hältnisses zwischen Planungs- und Fachabteilungen folgendermaßen formu-
liert: Planung für die Fachabteilungen oder Planung mit den Fachabteilun-
gen. Eine Betonung der - logisch in vielen Fragen gegebenen - Priorität der 
Planungsabteilung wird von den Fachabteilungen als Autonomieverlust 
empfunden und führt zu Gegenreaktionen; die Leitung sollte daher darauf 
hinwirken, eine Service-Orientierung in der Planungsabteilung zu entwik-
keln. Flankierend bietet sich mittelfristig ein Rotationssystem zwischen Fach-
und Planungsabteilungen an, wobei insbesondere an einen Personalaus-
tausch zwischen Grundsat;z:referaten und Planungseinheit zu denken ist. 
Einen gewissen Beitrag zur Entspannung könnte auch die Regelung der Un-
terstellung der Planungsabteilung leisten. Es ist davon auszugehen, daß diese 
um so eher akzeptiert wird, je höher sie angebunden wird. Insofern bietet es 
sich an, daß sie entweder vom Ministerialdirektor direkt geleitet wird ( etwa in 
relativ kleinen Ressorts) oder von einem AL, der - ohne den MD zu umge-
hen, sondern ihnjeweils unterrichtend - direkte Vortragsmöglichkeiten beim 
Minister hat. Entscheidend ist, daß den Fachabteilungen gegenüber symboli-
siert wird, daß die Planungsabteilung notfalls die volle Unterstützung der 
Ressortleitung hat. Dies muß auch faktisch keineswegs zu einer Abwertung 
der Fachabteilungen führen, da die funktional aufgewertete AL-Konferenz 
die Möglichkeit zur Austragung von Konflikten in programmatischen Fragen 
bieten sollte. 
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3.5.6 Führungstechnische Neuerungen 

Es war schon bei der Empfehlung, Abteilungen mit einer Ziel-Programm-
orientierung zu bilden, darauf hingewiesen worden, daß hierdurch in beson-
derem Maße die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, ein Management 
by Objectives einzuführen. Des weiteren könnte mittelfristig versucht werden, 
den Einzelplan des jeweiligen Ministeriums stärker als bisher gemeinhin 
üblich auf Programme und Programmelemente zu beziehen. Diese Pro-
grammbudgetierung muß und kann nicht bedeuten, daß das institutionelle 
Gliederungsprinzip im Haushalt abgelöst wird; dem steht das politische 
Kontrollbedürfnis des Landtages entgegen. Über eine Umschaltmatrix ließe 
sich die ressortinterne Ressourcenallokation nach Programmen leicht in die 
institutionelle Gliederung der Kapitel (Behörden im nachgeordneten Be-
reich) und Titelverwalter im Ressort übersetzen. 
Schließlich bietet es sich an;• die organisatorische Transparenz eines nach 
Programmen gegliederten Ministeriums auch für die Unterrichtung der Lei-
tung systematisch zu nutzen. Bislang ist es offenbar ins Belieben der AL ge-
stellt, vornehmlich auf der AL-Konferenz über wichtige Vorhaben und An-
liegen zu berichten, oder der Bericht erfolgt auf Anforderung der Leitung. 
Beide Verfahren sind selektiv. Andererseits werden Minister (und StS) nicht 
selten im Ministerrat, im Landtag, in ihren Parteien und in der Öffentlichkeit 
unvorbereitet auf den Stand bestimmter Aktivitäten angesprochen. Äuße-
rungen erfahren dann schnell über den öffentlichen Meinungsmultiplikator 
den Charakter von politischen Festlegungen. Es wäre hilfreich für die politi-
sche Leitung, sie jederzeit in den Stand zu versetzen, aktuelle Entwicklungen 
in ihrem Ressort authentisch abrufen zu können. Hierzu bietet sich ein for-
malisiertes Berichtssystem an, das, nach Programmen und Programmelemen-
ten geordnet, von den Facheinheiten auf einem Datenblatt erstellt und, von 
der Planungseinheit geprüft, den neuesten Sachstand, wichtige Daten etc. 
enthält und laufend fortgeschrieben wird. 113 

113 Siehe Seiler, Die Entwicklung von Planungsmethoden und -techniken auf Regierungs- und 
Ressortebene, in: von Oertzen (Hg.), Antworten der öffentlichen Verwaltung auf die Anfor-
derungen der heutigen Gesellschaftssysteme, Bonn 1980, S. 133-145, speziell S. 141 ff. 
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Zusammenfassung der Empfehlungen 

Von den Kriterien »Erhöhung der politischen Steuerbarkeit« und »Steige-
rung der Innovationsfähigkeit« ausgehend, gelangt die Untersuchung nach 
einer kritischen Bestandsaufnahme zu folgenden wesentlichen Empfehlun-
gen zur inneren Struktur der Landesministerien: 

1. Der dreistufige Aufbau der Ministerien in Referate, Abteilungen und Lei-
tungsebene sollte nicht geändert werden; die Bildung von Unterabteilun-
gen wird nicht empfohlen. 

2. Die Referate sollten vergrößert und damit zahlenmäßig reduziert werden. 
Sowohl im Hinblick auf die genuin ministeriellen Aufgaben im plane-
risch-konzeptionellen Bereich als auch auf den heute erheblichen Anteil 
vollzugsgeprägter Aufgaben wird eine Leitungsspanne der Referatsleiter 
zwischen 4 und 8 Referenten empfohlen, um einerseits eine Ausprägung 
von Führungsaufgaben der Referatsleiter zu ermöglichen, andererseits 
die Informationsverarbeitungskapazität der Referate zu erhöhen und die 
Nachteile von Kleinreferaten zu vermeiden. Je zwei Referenten sollte fer-
ner ein Sachbearbeiter zugeordnet werden. In Ausnahmefällen können Re-
ferenten durch Sachbearbeiter substituiert werden. Die Referatsleiter 
sollten durchgängig nach Besoldungsgruppe B 3 besoldet werden. 

3. Die Zahl der Referate einer Abteilung sollte auf 6 bis 8erhöht werden, so-
weit dies heute noch nicht der Fall ist. Die Abteilungen sollten durchgän-
gig mit Grundsatzreferaten ausgestattet werden, die für den Abteilungs-
leiter auch Stabsfunktionen zu erfüllen hätten. Der Leiter des Grund-
satzreferats könnte zugleich ständiger Vertreter des Abteilungsleiters wer-
den. 

4. Die Zahl der Abteilungen sollte 6 bis 8 nicht überschreiten; aufgrund der 
besonderen Funktionen eines Ministers kann die Zahl der Abteilungen 
eher geringer sein; sie wird als abgeleitete Größe und nicht als Parameter 
der organisatorischen Konfiguration betrachtet. Die Bildung von Haupt-
abteilungen wird nicht für sinnvoll angesehen. Die Positionen im Lei-
tungsbereich neben dem Minister: Ministerialdirektor und Staatssekretä-
re bedürfen keiner Modifikation. 

5. Bei der Bildung von Abteilungen sollte versucht werden, die Zuständig-
keiten nach Zielen in Programmen zusammenzufassen, um so die Organi-
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sationsstruktur und die politische Programmatik möglichst deckungs-
gleich und damit transparent ausfallen zu lassen. 

6. Das Innovationspotential von abteilungsübergreifenden Projektgrnppen 
sollte genutzt werden; sie sollten möglichst von der Leitung eingesetzt 
werden und ihr Arbeitsergebnis an diese adressieren. 

7. Die Abteilungsleiterkonferenz, die schon heute eine zentrale Funktion in 
der ministeriellen Steuerung einnimmt, wird durch eine Reduktion der 
Zahl der Abteilungen zu einer Leitungskonferenz aufgewertet werden. 

8. Analytische Kapazitäten für die Beschaffung und Auswertung prognosti-
scher, vollzugsbegleitender und evaluativer Daten sollten in allen Mini-
sterien zentral aufgebaut werden. 

9. Alle Einheiten mit Stabsfunktionen sollten in einer Planungseinheit zu-
sammengefaßt werden, in die die Zentralstellen als Programmreferat, die 
analytische Einheit (Referat »Programmforschung«), die sonstigen Assi-
stenzeinheiten der Leitung sowie die Querschnittsreferate in den Berei-
chen »Haushalt« und »Personal und Organisation« eingehen. 

10. Diese Planungseinheit, deren Bezeichnung letztlich eine sekundäre Fra-
ge ist, sollte als Abteilung und nicht als Stab verortet werden. Die Koope-
ration mit den Fachabteilungen würde dadurch belebt, daß einerseits die 
matrixartige Verflechtung zwischen Querschnittsaufgaben und Fachab-
teilungen fortbesteht und einen Kooperationszwang auslösen wird, an-
dererseits die Grnndsatzreferate der (programmorientierten) Fachabtei-
lungen primärer Ansprechpartner sein sollten. Die Entwicklung eines 
kooperativen Rollenverständnisses der Planungsabteilung könnte durch 
ein Rotationssystem mit den Fachabteilungen gefördert werden. 
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Dr. Joachim Kahler, Ministerialrat, Staatsministerium Baden-Württemberg 

Nachwort 

zum Gutachten von Prof. Dr. Derlien 
»Innere Struktur der Landesministerien in Baden-Württemberg« 

I. Wie kam es zum Gutachten? 

Kurz nachdem Ministerpräsident Dr. h. c. Lothar Späth in seiner Regierungs-
erklärung vor dem Landtag 1984 erklärt hatte, er sehe die grundsätzliche 
Notwendigkeit, über Strukturen politischer Führung und Organisationsfor-
men der Verwaltungsführung neu nachzudenken, wurde vom Ministerrat ei-
ne Kommission eingesetzt und beauftragt, »Neue Führungsstrukturen für 
veränderte gesellschaftliche, technologische und ökologische Rahmenbedin-
gungen« zu entwickeln. 
Dahinter stand die Einsicht, daß Landespolitik angesichts raschen Wandels, 
komplexer Problemstellungen und fortschreitender wissenschaftlcher Er-
kenntnisse immer mehr zur Gestaltungsaufgabe wird und Gesetzgebungs-
aufgaben in den Hintergrund treten. 
Die Kommission »Neue Führungsstruktur Baden-Würrtemberg« bestand 
aus 4 Mitgliedern: 
Aus der öffentlichen Verwaltung Regierungspräsident Dr. Manfred Bulling, 
Stuttgart und Oberbürgermeister Dr. Erwin Vetter, Ettlingen, aus der Privat-
wirtschaft Dr. h. c. Arno Paul Bäumer, Vorstandsvorsitzender der Allianz-Le-
bensversicherung und Lothar Sparberg, Vorsitzender der Geschäftsführung 
der IBM Deutschland. 
Die Kommission erkannte rasch, daß die innere Struktur der Ministerien ei-
ne zentrale Frage des Auftrags berührte. Deshalb wurde Professor Dr. Der-
lien, Bamberg, der über vielfältige praktische Erfahrungen aus der Mitarbeit 
in Reformkommissionen der öffentlichen Verwaltung verfügt und durch ein-
schlägige Veröffenlichungen auf dem Gebiet der empirischen Sozialwissen-
schaften hervorgetreten ist, beauftragt, in einem Gutachten Grundsätze und 
Gestaltungsvorschläge für die interne Ministerialorganisation zu entwickeln. 
Prof. Derlien stützte seine Untersuchung u. a. auf eine umfangreiche Befra-
gung der Referatsleiter und Abteilungsleiter in den Ministerien. Bei der 
Durchführung der Fragebogenaktion wurde Prof. Derlien von der Geschäfts-
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stelle der Kommission unterstützt. Alle angeschriebenen Referatsleiter und 
Abteilungsleiter wurden informiert, daß die Angaben anonym und vertrau-
lich behandelt sowie lediglich für den Zweck der gutachtlichen Untersuchun-
gen im Rahmen des Kommissionsauftrages verwertet würden. Dennoch 
führte die Aktion zu einer Intervention der Arbeitsgemeinschaft der Haupt-
personalratsvorsitzenden des Landes Baden-Württemberg, die Beteiligungs-
rechte nach dem Landespersonalvertretungsgesetz geltend machte. Die Be-
fragung konnte aber ungehindert durchgeführt werden, da es sich um eine 
wissenschaftliche Forschungsarbeit handelte, der Fragebogen nicht für 
dienstliche Zwecke vorgesehen war und die Beantwortung der Fragen frei-
willig war. Aufgrund der erstaunlich hohen Rücklaufquote verfügt die Ver-
waltungswissenschaft über ergiebiges und aussagefähiges Material, welches 
auf derartig breiter empirischer Grundlage für die Ministerialverwaltung 
noch nirgends erhoben worden ist. 

II. Was übernahm die Kommission aus dem Gutachten? 

Die Kommission vertrat, gestützt auf das Gutachten von Prof. Derlien, die 
Auffassung, künftig müßten die Referate als Arbeitseinheiten an der Basis 
gestärkt werden. Die Kommission schlug vor, die heutigen Klein-Referate zu 
mittleren und größeren Referaten zusammenzulegen, so daß jeder Referats-
leiter über eine personelle Mindestausstattung von 4 Mitarbeitern des höhe­
ren Dienstes verfügt. Von den größeren Referaten versprach sich die Kom-
mission den Vorteil, daß der Referatsleiter ganz überwiegend mit Führungs­
aufgaben belastet ist. In den verbreiteten Klein-Referaten dagegen sei der 
Referatsleiter zwar deutlich hervorgehoben, auch besoldungsmäßig, unter-
scheide sich aber in seiner Arbeit kaum von seinen Mitarbeitern. 
Außerdem erwartete die Kommission von größeren Referaten effizientere 
Aufgabenerledigung. Größere Sachgebiete könnten einheitlich bearbeitet 
werden, was die bisherige Zersplitterung in kleine Teilgebiete verhinderte. 
Außerdem sah die Kommission in den größeren Referaten den Vorteil, un-
terschiedlichen Arbeitsanfall besser ausgleichen und eventuelle Überkapazi-
täten abbauen zu können. 
Aus der neuen Referatsstruktur ergab sich auch eine Konzentration der Ab-
teilungen. Die Abteilungen sollten wesentlich größer werden, um die Abtei-
lungsleiter, die von kleineren Führungsaufgaben durch die Referatsleiter ent-
lastet werden können, stärker zu fordern, u. a. auch durch die Beschäftigung 
mit Grundsatzfragen. 
Insgesamt erwartete die Kommission, daß eine klare Führung auf Abtei-
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lungs- und Referatsebene die Leistungskraft der Ministerien entscheidend 
verbessern würde. Zusammenfassend formulierte sie ihre Vorschläge zur in-
neren Struktur der Ministerien wie folgt: 

- Vorschlag 25: In den Ministerien sollen Referate gebildet werden, die ne-
ben dem Referatsleiter in der Regel aus mindestens 4 Mitarbeiter des hö­
heren Dienstes bestehen. 

- Vorschlag 26: Die Zahl der Referate soll von 302 auf 185 reduziert werden. 
- Vorschlag 27: Die Referatsleiter dieser Referate sollen nach B 3 besoldet 

werden, die Stellvertreter nach A 16. Zu diesem Zweck sollen 86 neue B3-
Stellen durch Stellenhebungen geschaffen werden. 

- Vorschlag 28: Eine Abteilung soll in der Regel aus mindestens 4 Referaten 
bestehen. 

- Vorschlag 29: Die Zahl der Abteilungen soll von 55 auf 38 reduziert wer-
den. 

- Vorschlag 30: Zwei Drittel der Abteilungsleiter sollen entsprechend B 6. 
ein Drittel entsprechend B 7 besoldet werden. 

Die Kommission hielt also am dreistufigen Aufbau der Ministerien in Refera-
te, Abteilungen und Leitungsebene fest. Zur Unterstützung der Leitungsebe-
ne sollten die als Führungshilfen in allen Ministerien bestehenden Stäbe, 
die sog. Zentralsstellen, neustrukturiert werden. In einem vom Tagesgeschäft 
des »Leitungsbüros« und dem Bereich »Presse- und Öffentlichkeitsarbeit« 
abgegrenzten Sachgebiet »Politische Planung« sollen künftig von kleinen 2-
bis 3-Mann-Teams die Aufgaben einer »Denkfabrik« wahrgenommen wer-
den. Dazu gehören die abteilungsübergreifende Programmentwicklung, Er-
folgskontrolle politischer Programme, Organisation von Projektgruppenar-
beit und die Geschäftsstelle der neuen »Beratungskreise«. 

III. Wie wurden die Vorschläge umgesetzt? 

Wenige Wochen nach Vorlage des Kommissionsberichts wurden die Emp-
fehlungen vom Ministerrat auf einer Klausurtagung beraten. Ministerpräsi-
dent Späth erklärte, er halte die Reorganisationsvorschläge der Kommission 
- eine deutliche zahlenmäßige Verringerung der Referate und Abteilungen 
in den Ministerien des Landes - für dringend geboten. Der Ministerrat beauf-
tragte die Runde der Ministerialdirektoren, Vorschläge zur Neugliederung 
der Referate und Abteilungen sowie für den Ausbau der Zentralstellen und 
für die Schaffung von Beratungskreisen aus Vertretern des wirtschaftlichen 
und wissenschaftlichen Lebens bei den Ministerien auszuarbeiten. 
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Weitere Eckpfeiler des Reformpakets betrafen die Intensivierung der Perso-
nalplanung und die Anwendung neuer Methoden in der Verwaltungsarbeit 
sowie die bessere informationstechnische Ausstattung der Verwaltung. 
Die Koordinierung und Überwachung der Unsetzung erfolgte durch eine ei-
gens zu diesem Zweck im Staatsministerium eingerichtete Leitstelle »Neue 
Führungsstruktur Baden-Württemberg« unter dem Vorsitz des Amtschefs, 
Ministerialdirektor Dr. Lorenz Menz. In vier Stufen - im Dezember 1985, im 
März 1986, im Juni 1986 und im Dezember 1986 - beriet der Ministerrat so-
dann über die Ergebnisse der Prüfung und die Vorschläge der interministe-
riellen Arbeitsgruppen. Parallel dazu lief die Behandlung des Themenkom-
plexes im Landtag. Dabei wurden auch die erforderlichen haushaltsmäßigen 
Konsquenzen gezogen. Zentrale Elemente des Vorschlagspakets der Kom-
mission wurden übernommen. 
So wurde auch der Kommissionsvorschlag, die Zahl der Abteilungen und Re-
ferate in den Ministerien deutlich zu reduzieren, von der Landesregierung 
aufgegriffen. Nach harten Diskussionen der Leitstelle mit den Ressorts wur-
den die Vorgaben für die neue innere Struktur einvernehmlich festgelegt. 
In den 8 Fachministerien wurden 9 der bisher 54 Abteilungen und 65 der bis-
her 311 Referate gestrichen. Am 1.1.1987 traten die neuen Organisations-
pläne mit 45 Abteilungen und 246 Referaten in 8 Fachministerien in Kraft. 
Die Vorgaben der Kommission, die zu einer Reduzierung der Ministerialor-
ganisation auf 185 Referate und 38 Abteilungen geführt hätten, sind damit 
zwar nicht vollständig erfüllt. Das Kommissionsmodell war aber von einem 
neuen Ressortzuschnitt ausgegangen, während in der Praxis innerhalb der 
vorhandenen Ressortstruktur gestrafft werden mußte. Abstriche waren hier 
unvermeidlich. Jedes einzelne Referat war hart umkämpft, auch innerhalb 
der einzelnen Ressorts. Die Ressorts hatten vom Ministerrat nur die Gesamt-
zahl der zu streichenden Referate vorgegeben bekommen und mußten bei 
der Konkretisierung selbstverantwortlich Prioritäten setzen. Dem Amtschef 
des Wirtschaftsministeriums erschien dieses Vorgehen unzumutbar. Er 
mußte als politischer Beamter vom Ministerpräsidenten in den einstweiligen 
Ruhestand versetzt werden. 

In den einzelnen Minsterien hat sich folgendes verändert: 
- Im Innenministerium wurde die Zahl der Abteilungen von 10 auf 9 redu-

ziert, die Zahl der Referate von 65 auf 55. 
- Im Ministerium für Wissenschaft und Kunst wurde die Zahl der Abteilun-

gen von 5 auf 4, die Zahl der Referate von 25 auf 19 reduziert. 
- Im Ministeriumjür Kultus und Sport wurde die Zahl der Abteilungen von 7 

auf 6, die Zahl der Referate von 32 auf 28 reduziert. 
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- Im Ministerium für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten wurde die 
Zahl der Abteilungen von 6 auf 4, die Zahl der Referate von 34 auf 24 re-
duziert. 

- Im Finanzministerium wurde die Zahl der Abteilungen von 6 auf 5, die 
Zahl der Referate von 37 auf 27 reduziert. 

- Im Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie wurde die Zahl 
der Abteilungen von 6 auf 4, die Zahl der Referate von 28 auf22 reduziert. 

- Im Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Umwelt und Forsten wurde 
die Zahl der Abteilungen von 9 auf 8, die Zahl der Referate von 57 auf 47 
reduziert. 

- Im Ministerium für Arbeit, Gesundheit, Familie und Sozialordnungwurde die 
Zahl der Abteilungen von 6 auf 5, die Zahl der Referate von 33 auf 24 re-
duziert. 

Insgesamt beläuft sich die Straffung der Referatsleiterfunktionen auf22 % ( = 
65 Referate) und die Straffung der Abteilungsleiterfunktionen auf 16% (= 9 
Abteilungen). 
Seit dem Grundsatzbeschluß des Ministerrates zur Schaffung der Neuen 
Führungsstruktur Baden-Württemberg am 3. September 1985 sind freige-
wordene Führungsstellen nicht mehr besetzt worden. In den 15 Monaten bis 
zum Inkrafttreten der neuen Organisationspläne und Stellenpläne konnten 
somit aufgrund normaler Fluktuation 6 der neun Abteilungsleiter bereits 
freigemacht werden. Die Finanzmasse der gestrichenen Stellen wurde teil-
weise zur Finanzierung von Stellenhebungen verwendet, um einen Aus-
gleich für den beträchtlichen Wegfall an Referatsleiterfunktionen zu schaffen 
und den Führungsnachwuchskräften auf dem enger gewordenen Markt der 
Führungsfunktionen einen Leistungsanreiz zu bieten. Die durch Zusam-
menlegung entstandenen Großreferate rechtfertigen die Bewertung der Re-
feratsleiterstellen nach B3, die Funktion des Stellvertreters im Großreferat 
soll nach A 16 bewertet werden können. Auf diese Weise konnten frühere 
Referatsleiter in A 15 (Regierungsdirektoren), die ihre Funktion infolge der 
organisatorischen Straffung verloren hatten, als neue stellvertrretende Refe-
ratsleiter in Großreferaten zu A 16-Ministerialräten befördert werden. 
Man kann feststellen, daß die organisatorische Straffung von den Ressorts 
zwar »zähneknirschend«, aber doch sachorientiert und weitgehend mit plau-
siblen Ergebnissen durchgeführt wurde. Für die Akzeptanz bei den betroffe-
nen Mitarbeitern war die Verbindung der Funktionenreduzierung mit be-
grenzten Stellenhebungen von elementarer Bedeutung. Beim Ringen um die 
geforderte Straffung mußte immanent Aufgabenkritik betrieben werden. So 
kam es zu einer neuen Gewichtung der Aufgaben in entsprechend ausgestat-
teten Abteilungen und Referaten. Die Anpassung der Ministerialorganisa-

127 



tion an bereits vollzogene Änderungen in der Lebenswirklichkeit, aber auch 
die präventive Veränderung im Blick auf Zukunftsfelder politischer Gestal-
tung ist gelungen. Außerdem sind die jetzt neu geordneten Aufgabenblöcke 
als Module beweglich und jederzeit anders kombinierbar. Den ersten Beweis 
brachte die Schaffung des Ministeriums für Umwelt, das im wesentlichen aus 
Abteilungen des früheren Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Um-
welt und Forsten gebildet wurde. 

IV. Welche Bedeutung hat die innere Struktur der Ministerien im Rahmen der 
Neuen Führungsstruktur? 

Die Organisationsstruktur der Ministerien sollte man weder über- noch un-
terschätzen. Einerseits war die Straffung der überkommenen Organisation 
überfällig, andererseits zeigte sich, welcher große Widerstand auch an dieser 
Stelle vom Beamtenapparat mobilisiert wurde. Es bedurfte des intensiven 
Engagements des Ministerpräsidenten, um die nun erreichte straffere Struk-
tur durchzusetzen. Von entscheidender Bedeutung wird sein, ob in der Pra-
xis die verantwortungsvolleren Funktionen der neuen Abteilungs- und Refe-
ratsleiter mit entsprechend geschulten und motivierten Mitarbeitern besetzt 
werden können. Infolgedessen richtet sich der Blick hier ganz stark auf die 
Personalstruktur und auf die realisierten Kommissionsvorschläge zur Inten-
sivierung der Personalplanung einschließlich der Führungsakademie des 
Landes Baden-Württemberg. 
Durch die Neuorganisation ist ein Rotationsschub erfolgt, wurden Maßstäbe 
für künftige organisatorische Entwicklungen gesetzt. Außerdem bot die 
Neuorganisation Gelegenheit zur Aufgabenbereinigung. 
Schließlich wurde das Ziel erreicht, empirisch abgesicherte verwaltungswis-
senschaftliche Erkenntnisse für Innovation nutzbar zu machen. Auf diesem 
Weg schreitet die Landesregierung fort. Sie ist derzeit dabei, ein Programm 
zur Steigerung der Leistungsmotivation und der Wirtschaftlichkeit in der 
Landesverwaltung zu implementieren. Unter der Voraussetzung, daß die 
grundlegende politische Unterstützung für derartige Projekte vorhanden ist, 
kann die Wechselwirkung zwischen Wissenschaft und Praxis für beide Teile 
weiterhin fruchtbare Ergebnisse bringen. 
In diesem Sinne möge der Publikation des Gutachtens von Professor Derlien 
reges Interesse in Wissenschaft und Verwaltungspraxis beschieden sein. 
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UNIVERSITÄT BAMBERG 
PROF. DR. RER. POL. HANS-ULRICH DERLJEN LEHRSTUHL FÜR VERWALTUNGSWJSSENSCHAFT 

Fragebogen für Referatsleiter 

ADRESSE: FELDKIRCHENSTRASSE 21 • POSTFACH 1549 • 8600 BAMBERG· TELEFON (0951> 402·279/278 



Bitte, geben Sie an 

1 Ressort: 

2 Abteilung: 

3 Referatsnummer: 

4 Dienstbezeichnung: 

5 Zahl der Mitarbeiter im Range 

- Regierungsdirektor: 
- Oberregierungsrat: 
- Regierungsrat: 
- gehobener Dienst: 
- Schreibkraft: 
- Sonstige: 

6 Reicht der Personalbestand Ihres Referats, um im 
Urlaubs- oder Krankheitsfall die zusätzliche Ar-
beit mitzuerledigen? 

0 ja 

0 nein 

7 Welche Personalstärke würden Sie für Ihr Referat 
als optimal ansehen? 

8 Wer vertritt Sie bei Abwesenheit? 
Q anderer Referatsleiter 
Q Hilfsreferent 
Q sonstige Lösung: 
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Sofern Mitarbeiter des höheren oder gehobenen 
Dienstes vorhanden, sonst weiter zu Frage 16: 

9 Wird die Aufgabenzuweisung an Ihre Mitarbeiter 

Ü im Geschäftsverteilungsplan festgelegt
Ü dauerhaft intern von Ihnen geregelt
Ü von Fall zu Fall entschieden 

10 Sind die Aufgaben der Hilfsreferenten und Mitar-
beiter des gehobenen Dienstes voneinander unter-
scheidbar? 

Ü nein
Ü qualitativ
Ü nach Sachgebieten 

11 Verfügen Sie über genügend Mitarbeiter, um sich 
auf Leitungsaufgaben beschränken zu können? 

Ü ja
Ü nein 
Q im Prinzip ja, aber das halte ich nicht 

für wünschenswert 

12 Sofern nicht ausschließlich Leitungsaufgaben: 
Wie würden Sie Ihre materielle Arbeit von der der 
Hilfsreferenten unterscheiden? 

13 Kommt es innerhalb des Referats häufiger zur 
Teamarbeit? 

Ü nein, überwiegend Einzelarbeit
Ü häufiger Teamarbeit 
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14 Arbeiten.Ihre Mitarbeiter weitgehend selbständig? 
(Mehrfachnennungen möglich) 

0 Zeichnungsrecht ist an höheren Dienst 
delegiert 

0 Zeichnungsrecht ist an gehobenen Dienst 
delegiert 

0 Zeichne alles selbst 

0 Lasse mir den Postausgang vorlegen 

0 Weise die Mitarbeiter i.d.R. in die Vorgänge 
ein 

0 Grundsätzliche Fragen werden in Referats-
besprechungen geklärt 
ggf. Anmerkung: 

15 Ist Ihr Referat hinreichend mit Bürohilfskräften 
ausgestattet? 

Ü ja 
nein 

16 Wenn nein: 
Führt dies dazu, daß Sie oder Ihre Mitarbeiter 
unterwertige Beschäftigungen durchführen müssen? 

ja, gelegentlich0 
ja, häufig0 
ja, regelmäßig0 
nein, Zeitverlust und sonstige Nachteile0 werden hingenommen 

17 Hat sich der Personalbestand Ihres Referats in 
den letzten 4 Jahren verändert? 

Ü nein 
Ü ja, Abgänge von ............... . 

Ü ja, Zuwächse um ............... . 
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18 Halten Sie den Personaleinsatz in Ihrem Mini-
sterium für flexibel genug, um für eine gleich-
mäßige Auslastung aller Referate zu sorgen? 

Ü ja 
Ü nein, einige Referate sind stark belastet, 

während andere Überkapazitäten haben 

19 Wenn nein, worin sehen Sie die Ursache? 

0 generell zu wenige Planstellen verfügbar 
die tatsächliche Belastung wird von den-0 jenigen, die Stellen und Personal zuwei-
sen könnten, nicht gesehen 

0 die Belastung wird schon gesehen, aber 
man dringt mit seinen Anforderungen 
nicht durch 

0 die Personalzuweisung erfolgt, aber 
häufig zu spät 

0 man kann zusätzliches Personal nicht 
rechtzeitig anfordern, da sich der 
Arbeitsanfall nicht im voraus planen läßt 

0 sonstige Gründe: 
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20 Bitte charakterisieren Sie die Aufgaben Ihres 
Referats mit folgender Klassifizierung, indem 
Sie schätzen, wieviel Prozent der Arbeitska-
pazität durchschnittlich jeweils beansprucht 
werden: 

Prozent 

.) Gesetzentwürfe: 

.) Rechtsverordnungen: 

.) Verwaltungsvorschriften: 

.) Einzelfallentscheidungen: 

.) Mitzeichnung: 

.) Informationsbeschaffung 
und -auswertung: 

, .) Aufsichtsfunktionen über 
nachgeordnete Stellen: 

.) Reden verfassen: 

.) Sonstiges, und zwar: 

21 Wieviel Prozent Ihrer Arbeitszeit verbringen Sie 
durchschnittlich im Monat mit Außenkontakten 
(Besprechungen, Reisen, Anwesenheit im Landtag 
etc.)? 

% 

22 Bleibt Ihnen Zeit, um selbst konzeptionell zu 
arbeiten? 

ich beschränke mich auf Leitungsaufgaben0 
aus Kapazitätsgründen nicht0 
aus sonstigen Gründen nicht0 
ja, gelegentlich0 
ja, in der Regel0 
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23 Gibt es Mängel in der räumlichen oder technischen 
Ausstattung Ihres Referats? 

0 nein 
0 ja, und zwar : 

24 Hielten Sie eine Verbesserung der Informations-
beschaffung (Bibliothek, Zugang zu statistischen 
Daten, Forschungsmittel, Presseüberblick etc.) 
für wünschenswert? 

0 nein, ist gut
0 ja, und zwar hinsichtlich: 

25 Halten Sie es für wünschenswert, die Zuständig-
keit Ihres Referats zu verändern? 
- an nachgeordnete Behörden zu delegieren 
Qja, und zwar Zuständigkeit für: 

Qnein 

- an andere Referate in Ihrer Abteilung abzugeben 
Q ja, und zwar an: 

Zuständigkeit für: 

Qnein 

- an andere Abteilungen abzugeben 

Qja, und zwar an: 
Zuständigkeit für: 

Qnein 

- die Zuständigkeiten Ihres Referats zu erweitern 

Qja, und zwar um: 
von: 

Qnein 
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Im folgenden einige Fragen zur Kommunikation 
im Ressort: 

26 Wie häufig sprechen Sie mit Ihrem Abteilungs-
leiter? 

0 täglich 
2-3 mal pro Woche0 

0 1 mal pro Woche 

0 seltener 

27 Fühlen Sie sich hinreichend über die Erwartungen 
der politischen Leitung informiert? 

•Ü hinreichend 
Ü es geht
Ü könnte besser sein 
Ü zu wenig 

28 Woraus entnehmen Sie die Erwartungen der politi-
schen Leitung? 
Bitte, bringen Sie die folgenden Quellen in eine 
Rangreihe nach ihrer Wichtigkeit für Ihre täg-
liche Arbeit! 

Regierungserklärung 
Presse, Rundfunk, Fernsehen 
mündliche Mitteilungen des Abteilungsleiters 
schriftliche Weisungen der vorgesetzten 
Mitteilungen der Zentralstelle 
antizipiere ich 
Sonstiges: 

{bitte,Platzziffer eintragen) 

29 Wen informieren Sie über wichtige Vorkommnisse, 
wenn Ihr Abteilungsleiter nicht erreichbar ist? 
Bitte, geben Sie den typischen Adressaten an: 

0 dessen Stellvertreter 
0 Zentralstelle 
0 Persönlichen Referenten des Staats-

sekretärs oder des Ministers 

0 Ministerialdirektor 

0 Staatssekretär persönlich 

0 Minister persönlich 

0 Sonstiger:
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30 Wie wichtig sind für die Erledigung der Aufgaben 
Ihres Referats Besprechungen mit 

- dem Organisationsreferat cll'----=2=--=-3---;,4! 
sehr wichtig nicht wichtig 

- dem Personalreferat cll_-=2=--3=----"4! 
sehr wichtig nicht wichtig 

- dem Haushaltsreferat!cl_-=2=-_~3----"4! 
sehr wichtig nicht wichtig 

(Bitte, den Wichtigkeitsgrad einkreisen) 

31 Bitte geben Sie an, in welcher Höhe Sie 
Haushaltsmittel verwalten! 

Tausend DM 

Haben Sie persönlich schon Erfahrungen gesammelt mit 

32 Arbeitsgruppen 

Ü nein 
Ü ja, und zwar positive 
Ü ja, und zwar eher negative 

33 Projektgruppen 

Ü nein 
Ü ja, und zwar positive 
Ü ja, eher negative 
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Bitte beurteilen Sie einige Reformkonzeptionen, 
die in den letzten Jahren im Gespräch waren. 
Inwieweit würden Sie folgende Modelle befürworten 
oder ablehnen? 

34 Gruppenreferat, in dem mehrere Personen im Rang 
heutiger Referatsleiter zusammenarbeiten 

2 3 

Zustimmung Ablehnung 

35 Großreferate, in denen die Zahl der Mitarbeiter 
des höheren Dienstes erhöht wird auf 

Zahl der 
Hilfsre-
ferenten 

volle 
Zustimmung 

1 2 3 

Ablehnung 
4 

2 

3 

4 

5 
mehr 
als 5 

36 Halten Sie die Bildung von Unterabteilungen für 
sinnvoll? 

1 2 3 4 

Zustimmung Ablehnung 

Bitte, stichwortartige Begründung, falls für 
Unterabteilungen: 
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37 Wie beurteilen Sie unabhängig vom gegenwärtigen 
Dienst- und Besoldungsrecht den Vorschlag, die 
Position des Referatsleiters systematisch unter-
schiedlich zu besolden, je nachdem wie wichtig 
i.S. der Dienstpostenbewertung die Aufgabe ist? 
(Mehrfachnennungen möglich) 

0 lehne ich grundsätzlich ab 

0 Positionen lassen sich nicht vergleichen

0 Unterschiede sind nicht dauerhaft 

0 könnte mir Zulagen vorstellen 

0 Besoldungen über Al6 nur zeitlich 
begrenzt vergeben

0 eine derartige Differenzierung würde 
Unruhe ins Haus bringen 

0 bin grundsätzlich für eine derartige 
Differenzierung 

38 Falls Großreferate, Referatsgruppen oder Unter-
abteilungen gebildet würden, mit welchen Refe-
raten Ihrer Abteilung oder einer anderen Abtei-
lung sollten Sie dann zusammenarbeiten? 

39 Mit welchen Referaten im Hause ergeben sich 
Schwierigkeiten, da Zuständigkeiten nicht klar 
abgegrenzt sind? 
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Bitte, machen 
Laufbahn: 

40 Studium 

Sie folgende Angaben über Ihre 

0 Jura 

0 Naturwissenschaften 

0 Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften 

0 Medizin 
0 Geisteswissenschaften 
0 Sonstiges 

41 Leitung des Referats seit 19 .. 

42 Vorher Leitung anderer Referate im Ressort? 

Q nein 
Ü ja, und zwar ........... . 

43 Tätigkeit als Mitarbeiter in anderen Referaten 
im Ressort 

0 nein 
0 ja, und zwar ........... . 

44 Tätigkeit in anderen Ressorts 

Ü nein 
Ü ja, und zwar ........... . 

45 Leitende Tätigkeit im nachgeordneten Bereich 

Ü nein 
Q ja, und zwar als ....... . 

46 Alter: Jahre 

Vielen Dank! 
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4 

5 

Bitte, geben Sie an 

1 Ressort: 

2 Abteilung: 

3 Dienstbezeichnung: 

Reicht der Personalbestand Ihrer Abteilung 
aus, 
- um die anfallenden Arbeiten zügig zu 

erledigen? 

Ü ja 
Q nein 

- um im Urlaubs- oder Krankheitsfall die 
zusätzliche Arbeit mitzuerledigen? 

Q ja 
Q nein 

Sofern Kapazitätsprobleme vorhanden: 
Welche Personalstärke würden Sie für optimal 
halten? Tragen Sie bitte für jedes Referat 
die heutige und die gewünschte Stärke für 
den höheren Dienst (einschl. Referatsleiter), 
den gehobenen Dienst und sonstige Mitarbeiter 
ein. 

Referat Besetzung 
gegenwärtig gewünscht 

................ / / / / / / 

............... / / / / / / 

............... / / / / / / 

............... / / / / / / 

............... / / / / / / 

............... / / / / / / 

.. -............ / / / / / / 

............... / / / / / / 

............... / / / / / / 

.. -............ / / / / / / 
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6 Ganz allgemein gefragt, welche Mindestaus-
stattung sollte ein Referat haben? 

Hilfsreferenten (höherer Dienst): 
Sachbearbeiter (gehobener Dienst): 

7 Halten Sie es für wünschenswert, daß jedem 
Referat eine Schreibkraft (Sekretärin) zur 
Verfügung steht? 

0 ja, ist schon der Fall 
ja, zukünftig0 

0 nein 

8 Halten Sie den Personaleinsatz in Ihrem 
Ministerium für flexibel genug, um für 
eine gleichmäßige Auslastung aller Refe-
rate zu sorgen? 

0 ja 
nein, einige Referate sind stark0 

belastet, während andere 
Überkapazitäten haben 

9 Wenn nein, worin sehen Sie die Ursache? 

generell zu wenige Planstellen0 verfügbar 
die tatsächliche Belastung wird von0 denjenigen, die Stellen und Personal 
zuweisen könnten, nicht gesehen 
die Belastung wird schon gesehen, aber0 man dringt mit seinen Anforderungen 
nicht durch 
die Personalzuweisung erfolgt, aber0 häufig zu spät 
man kann zusätzliches Personal nicht0 rechtzeitig anfordern, da sich der 
Arbeitsanfall nicht im voraus planen läßt 
sonstige Gründe:0 
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10 Hat sich in den letzten 4 Jahren in Ihrer 
Abteilung eine Veränderung vollzogen 

- in der Zahl der Referate? 

Q nein 
Q ja, und zwar: 

- in der Personalausstattung? 

Q nein 
Q ja, und zwar: 

- in den Zuständigkeiten der Abteilung? 

Q nein 
Q ja, und zwar: 

- in der abteilungsinternen Zuständigkeits 
abgrenzung zwischen den Referaten? 

Q nein 
Q ja, und zwar: 
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12 

11 Sollte man die Größe Ihrer Abteilung unter 
dem Gesichtspunkt einer optimalen Leitungs-
spanne verändern? 

Ü Zahl der Referate erhöhen auf: 
Q verkleinern um ... Referate 
Q nein, so lassen wie bisher 

Bietet sich unter dem Gesichtspunkt der 
Zuständigkeitsverteilung zwischen den 
Abteilungen eine Abrundung an? 

Ü Ergänzung um Zuständigkeit für/von: 

Q Abgabe der Zuständigkeit für/an: 

Q nein, so lassen wie bisher 

13 Wie unterscheiden sich in Ihrer Abteilung 
die Aufgaben der Referatsangehörigen des 
gehobenen von denen des höheren Dienstes 
(Hilfsreferenten)? 

Q gar nicht 
Q qualitativ, und zwar indem 

Q nach Sachgebieten 
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14 Ist die Aufgabenverteilung innerhalb der 
Referate im Geschäftsverteilungsplan fest-
gelegt? 

ja0 
nein, wird intern relativ dauerhaft0 festgelegt 
nein, wird von Fall zu Fall entschieden0 

15 Wie gestalten sich die Unterstellungsver-
hältnisse in den Referaten? 
(Mehrfachnennungen möglich) 

die Sachbearbeiter (gehobener Dienst)0 unterstehen ausdrücklich direkt dem 
Referatsleiter 
die Sachbearbeiter sind den Hilfs-0 referenten untergeordnet 
Sachbearbeiter und Hilfsreferenten0 arbeiten i.d.R. im Team 
die Frage der hierarchischen Beziehungen0 in den Referaten stellt sich praktisch 
nicht 
in den referatsinternen hierarchischen0 Beziehungen gibt es Probleme 

Anmerkungen: 

16 Bitte, geben Sie stichwortartig an, wie in 
Ihrer Abteilung das Zeichnungsrecht geregelt 
und wie weit es delegiert ist. 
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17 Bitte, versuchen Sie die Aufgaben Ihrer 
Abteilung mit folgender Klassifizterung 
zu charakterisieren, indem Sie scfuätzen, 
wieviel Prozent der Arbeitskapazität 
durchschnittlich jeweils beansprucht werden: 

Prozent 

.) Gesetzentwürfe: 

.) Rechtsverordnungen: 

.) Verwaltungsvorschriften: 

.) Einzelfallentscheidungen: 

.) Mitzeichnung: 

.) Informationsbeschaffung 
und -auswertung: 

.) Aufsichtsfunktionen über 
nachgeordnete Stellen: 

.) Reden verfassen: 

.) Sonstiges, und zwar: 

18 Wieviel Prozent Ihrer Arbeitszeit verbringen 
Sie durchschnittlich im Monat mit Außenkon-
takten (Besprechungen, Reisen, Anwesenheit 
im Landtag etc.)? 

••••••• % 

19 Bleibt Ihnen Zeit, um selbst konzeptionell 
zu arbeiten? 

0 ich beschränke mit auf Leitungsaufgaben 
aus Kapazitätsgründen nicht0 
aus sonstigen Gründen nicht0 
ja, gelegentlich0 
ja, in der Regel0 
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20 Wer vertritt Sie persönlich bei Abwesenheit? 

Q anderer Abteilungsleiter 
Q einer der Referenten 
Q sonstige Lösung: 

21 Gibt es jemand, der Sie persönlich in Ihrer 
Aufgabe als Abteilungsleiter unterstützt 
und entlastet? 

Q nein 
Q ja, und zwar: 

22 Was halten Sie von der Überlegung, den 
Abteilungsleitern eine Assistenzeinheit 
beizugeben? Bitte, beurteilen Sie die 
folgenden Möglichkeiten. 

dringend nicht 
nötig sinnvoll 

- persönlicher Referent 1 2 3 4 
- Grundsatzreferat, das 

zugleich als Stabs-
stelle des Abteilungs-
leiters wirkt 1 2 3 4 

- ein Beamter des höheren 
Dienstes, der neben 
seiner Assistenz-
funktion in einem der 
Referate der Abteilung 
arbeitet 1 2 3 4 

- sonstige Lösungen: 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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23 Verfügt die Abteilung über ein Grundsatz-
referat? 

Q nein 

Ü ja 

Wenn ja: In Welchem Maße werden (neben der 
Bearbeitung von Grundsatzfragen) folgende 
Funktionen von diesem Referat wahrgenommen? 

über- gar 
wiegend nicht 

- Koordination der 
Abteilungsarbeit: 1 2 3 4 

- Arbeits- und Zeit-
planung der Abteilung: 1 2 3 4 

- Haushaltswirtschaft-
liehe Fragen: 1 2 3 4 

- Stabsfunktionen für 
den Abteilungsleiter: 1 2 3 4 

- Verbindungseinheit 
zur Zentralstelle: 1 2 3 4 

- Ministerreden entwerfen: 1 2 3 4 

- An fragen des Landtages, 
der Parteien und Verbände 
beantworten: 1 2 3 4 

- Sonstiges: 

24 Gibt es Mängel in der räumlichen oder tech-
nischen Ausstattung Ihrer Abteilung? 

Q nein 
Ü ja, und zwar: 

25 Hielten Sie eine Verbesserung der Infor-
mationsbeschaffung (Bibliothek, Zugang zu 
statistischen Daten, Forschungsmittel, 
Presseüberblick etc.) für wünschenswert? 

Q nein, ist gut 
Q ja, und zwar hinsichtlich: 
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Im folgenden einige Fragen zur Kommunikation im 
Ministerium. 

26 Wie häufig sprechen Sie mit dem 
Herrn Ministerialdirektor? 

täglich0 
2-3 mal pro Woche0 

1 mal pro Woche0 
seltener0 

27 Fühlen Sie sich hinreichend über die Erwar-
tungen der politischen Leitung informiert? 

hinreichend0 
es geht0 
könnte besser sein0 
zu wenig0 

28 Woraus entnehmen Sie die Erwartungen der 
politischen Leitung? 
Bitte, bringen Sie die folgenden Quellen 
in eine Rangreihe nach Ihrer Wichtigkeit 
für Ihre tägliche Arbeit, indem Sie Platz-
ziffern eintragen! 

Regierungserklärung 
Presse, Rundfunk, Fernsehen 
Mitteilungen des Ministerial-
direktors 
Mitteilungen des Staatssekretärs 
Besprechungen mit dem Minister 
Abteilungsleiterkonferenz 
Information durch persönliche 
Referenten von Minister oder 
Staatssekretären 
schriftlichen Weisungen des 
vorgesetzten 
Mitteilungen der Zentralstelle 
antizipiere ich 
Sonstiges: 
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29 Wen informieren Sie direkt über wichtige 
Vorkommnisse? 
Bitte, geben Sie typische Adressaten an: 

0 Ministerialdirektor 

0 Zentralstelle 
Persönlichen Referenten des Staats-0 sekretärs oder des Ministers 

0 Staatssekretär persönlich 

0 Minister persönlich 

30 Läßt sich der Minister von Ihnen regelmäßig 
und systematisch über die Arbeit in Ihrer 
Abteilung unterrichten, oder werden ihm über­
wiegend nur solche Angelegenheiten vorgetra-
gen, die seiner Entscheidung bedürfen oder 
die politisch bedeutsam sind? 

Q regelmäßige, systematische Unterrichtung 
0 durch schriftliche Berichte 
0 im Einzelgespräch 
0 über den Ministerialdirektor 
O auf der Abteilungsleiterkonferenz 

überwiegend einzelfallbezogene Unter-0 richtung 
0 schriftlich 
O mündlich im bilateralen Kontakt 
O über den Ministerialdirektor 
O auf der Abteilungsleiterkonferenz 

die Unterrichtung spielt sich eher0 folgendermaßen ab: 
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31 Wie würden Sie die Beziehung zur Zentral-
stelle werten? 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

"friedliche Koexistenz" 
gute Kooperation 
Verständigungsschwierigkeiten aufgrund 
unterschiedlicher Vorbildung 
häufiger Meinungsverschiedenheiten 
über Prioritäten 
störende Eingriffe in die Abteilung 
Filter gegenüber der politischen 
Leitung 
wichtige Hilfe für die Abteilung 
sonstige Bemerkungen: 
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32 Welche Rolle spielt die Zentralstelle 
für die Arbeit Ihrer Abteilung? 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

sie liefert politische Hintergrund-
informationen 
sie ist wichtiger Ansprechpartner 
für die Abteilung 
sie entwickelt das Arbeitsprogramm 
für die Legislaturperiode 
sie steuert inhaltlich wichtige Vor-
haben, an denen die Abteilung arbeitet 
sie setzt Termine 
sie bearbeitet selbst wichtige Fragen 
aus dem Zuständigkeitsbereich der Ab-
teilung 
sie koordiniert die ressortinterne 
Beteiligung 
sie ist in die interministerielle 
Koordination eingeschaltet 
sie spielt in der täglichen Arbeit 
der Abteilung eher eine unterge-
ordnete Rolle 
Sonstiges: 

33 Wie wichtig sind für die Erledigung der Aufgaben 
Ihres Referats Besprechungen mit 

- dem Organisationsreferat cll_--=2'------'3'-_4~1 
sehr wichtig nicht wichtig 

- dem Personalreferat c/l_......:2=----~3--"41 
sehr wichtig nicht wichtig 

- dem Haushaltsreferat cll_......:2=---_~3--"41 
, sehr wichtig nicht wichtig 

(Bitte, den Wichtigkeitsgrad einkreisen) 
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34 Bitte geben Sie an, in welcher Höhe die Abteilung 
Haushaltsmittel verwaltet! 

Tausend DM 

Haben Sie persönlich schon Erfahrungen gesammelt mit 

35 Arbeitsgruppen 

Ü nein 
Ü ja, und zwar positive
Ü ja, und zwar eher negative 

36 Projektgruppen 

Ü nein 
Ü ja, und zwar positive
Ü ja, eher negative 



Bitte beurteilen Sie einige Reformkonzeptionen, 
die in den letzten Jahren im Gespräch waren. 
Inwieweit würden Sie folgende Modelle befürworten 
oder ablehnen? 

37 Gruppenreferat, in dem mehrere Personen im Rang 
heutiger Referatsleiter zusammenarbeiten 

2 3 

Zustimmung Ablehnung 

38 Großreferate, in denen die Zahl der Mitarbeiter 
des höheren Dienstes erhöht wird auf 

Zahl der 
Hilfsre-
ferenten 

2 

3 

4 

5 
mehr 
als 5 

volle 
Zustimmung 

1 2 3 

Ablehnung 
4 

39 Halten Sie die Bildung von Unterabteilungen für 
sinnvoll? 

1 2 3 4 

Zustimmung Ablehnung 

Bitte, stichwortartige Begründung, falls für 
Unterabteilungen: 

157 



42 

40 Gelegentlich hört man die Forderung, der 
Kreis der politischen Beamten (§60 LBG) 
solle erweitert werden. Wie ist Ihre Mei-
nung hierzu? 

schon die Stelle des Ministerial-0 direktors hätte nicht unter §60 LBG 
fallen sollen 
es reicht, wenn der Ministerial-0 direktor politischer Beamter ist 
auch die Abteilungsleiter sollten0 politische Beamte sein 
der Kreis politischer Beamter sollte0 im Ministerium bis hinunter zu 
Besoldungsgruppe ........ ausgedehnt 
werden 

4~ Wie beurteilen Sie unabhängig vom gegen-
wärtigen Dienst- und Besoldungsrecht den 
Vorschlag, die Position des Referats-
leiters systematisch unterschiedlich zu 
besolden, je nach dem wie wichtig i.S. 
der Dienstpostenbewertung die Aufgabe ist? 
(Mehrfachnennungen möglich) 

0 lehne ich grundsätzlich ab 
Positionen lassen sich nicht ver-0 gleichen 

0 Unterschiede sind nicht dauerhaft 
könnte mir Zulagen vorstellen0 
Besoldungen Über Al6 nur zeitlich0 begrenzt vergeben 
eine derartige Differenzierung würde0 Unruhe ins Haus bringen 
bin grundsätzlich für eine derartige0 Differenzierung 

Falls Großreferate, Referatsgruppen oder Un-
terabteilungen gebildet würden, welche Refe-
rate Ihrer Abteilung oder aus anderen Abtei-
lungen sollten dann zusammenarbeiten? 
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43 Sofern Sie organisatorische Mängel sehen oder 
Reformvorschläge haben, die hier noch nicht 
angesprochen worden sind, skizzieren Sie die-
se bitte im folgenden: 



Bitte, machen Sie folgende Angaben über Ihre 
Laufbahn: 

44 Studium 0 Jura 

0 Naturwissenschaften 

0 Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften 

0 Medizin 

0 Geisteswissenschaften 

0 Sonstiges 

45 Leitung der Abteilung seit 19 .. 

46 Vorher Leitung anderer Abteilung im Ressort? 

Q nein 
Ü ja, und zwar ........... . 

47 Frühere Tätigkeit als Referent im heutigen 
Ressort? 

0 nein 
0 ja 

48 Tätigkeit in anderen Ressorts 

Ü nein 
Ü ja, und zwar ........... . 

49 Leitende Tätigkeit im nachgeordneten Bereich 

Ü nein 
Ü ja, und zwar als ....... . 

50 Alter: Jahre 

vielen Dank! 
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